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Schulprojekt:�Helena 
und Nelson Egede 
unterstützen und  
fördern Kinder in Nigeria.
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Drogen:�In Zürich ist 
gestrecktes Cannabis 
im Umlauf.
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Stress:�Immer mehr 
Männer leiden unter 
Erwartungsdruck.
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Flugtickets: Warten 
auf Rückerstattung

Fluggesellschaften und Reiseanbieter haben mit vielen verärgerten Kunden zu tun, die seit Wochen auf die Rück-
erstattung von Tickets der wegen der Coronakrise stornierten Flüge warten.� Symbolbild: Keystone

Über viele Wochen war es wegen Corona nicht mehr 
möglich, in die Ferien zu fliegen. Nun öffnen die 
Grenzen wieder und auch die Airlines fahren ihren 
Flugplan langsam wieder hoch. Doch ein Problem 
ist nach wie vor ungelöst: Die Rückerstattung der 

durch die Fluggesellschaften stornierten Tickets. 
Während Reiseanbieter die Schuld dafür vorab auf 
die Airlines abwälzen, bleibt den Kunden meist 
nichts anderes übrig, als sich dem Geduldsspiel hin -
zugeben.� Seiten 6/7/52
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Demos:�Warum die 
Stadt die Kundgebungen  
«trotz Corona» toleriert.
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Schweiz:�Warum in die 
Ferne schweifen, wenn 
das Gute liegt so nah?
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Lust und Frust der Woche – diesen Monat mit Andreas Kirstein (AL)

Seit Montag kann die 
ETH-Bibliothek auch dem 

ETH-externen Publikum Services 
wie Ausleihe und Rückgabe von 
Büchern wieder anbieten. Als dem 
nationalen Zentrum für naturwis -
senschaftliche und technische In -
formation ist es der ETH-Biblio -
thek und mir als ihrem Stellver -
tretenden Direktor eine grosse 
Freude, auch dieses Kundenseg-
ment wieder zu versorgen. 

Dass Präsident Donald 
Trump die Gesellschaft der 

USA mutwillig weiter spaltet und 
die Menschen gegeneinander auf -
hetzt, um seine Wiederwahl abzu -
sichern, ist abscheulich. Abscheu -
lich ist aber auch die Unterstüt -
zung, die dieser Rassist hierzulande 
bei einigen Rechtsbürgerlichen ge -
niesst. Wenigstens wissen wir da-
durch, was deren wahren politi -
schen Träume sind. 

Tödliche Entspannung
Gefahr�Das Drogeninformationszentrum warnt vor Cannabis, das in Zürich die Runde 
macht, aber schwerwiegende Vergiftungen mit sich ziehen kann.�Von Christian Saggese

Cannabis gilt, zumindest im Ver -
gleich zu harten Drogen, als eher 
ungefährlich. Dennoch müssen Kif -
fer momentan besonders gut abwä -
gen, von welcher Quelle sie ihr 
Gras beziehen. Das Drogeninfor -
mationszentrum Zürich (DIZ) tes -
tete im Mai mehrere Cannabispro -
ben, die akute und schwerwiegende 
Vergiftungen verursachen können. 

Die Dealer verkaufen diese Pro -
dukte als THC-haltiges Marihuana. 
In Wirklichkeit handelt es sich 
aber um legale CBD-Produkte, de -
ren Cannabisblüten nachträglich 
mit synthetischen Cannabinoiden 
versetzt wurden. «So können sie 
teurer als THC-haltiges Cannabis 
verkauft werden», sagt Joël Bell -
mont vom DIZ/saferparty.ch der 
Stadt Zürich. Dieses synthetische 
Cannabinoid ist aber gefährlich. 
Folgen des Konsums sind laut DIZ 
eine rasche Ohnmacht, Herzrasen, 
Bluthochdruck, Krampfanfälle, 
Übelkeit mit Erbrechen, Abnahme 
der geistigen Leistungsfähigkeit, 
Verwirrtheit, Wahnvorstellungen, 
akute Psychosen, starkes Verlan-
gen nachzulegen, aggressives und 
gewaltsames Verhalten, ja gar ein 
Herzinfarkt ist möglich. 13 direkte 
Todesfälle wegen des Konsums 
wurden bisher weltweit registriert 
(in der Schweiz noch keiner).

Vorsicht beim Konsum
«Aktuell gibt es leider keine andere 
Möglichkeit, Unterschiede zum ge -
wöhnlichen THC-Gras zu erken -
nen, als das Cannabis im Labor 
testen zu lassen», weiss Joël Bell-
mont. Konsumenten wird daher 
dringlich empfohlen, nach dem 
Kauf maximal zwei bis drei Züge 
zu nehmen und danach mindes -

tens 20 Minuten abzuwarten, bis 
sich die Wirkung entfaltet. «Stellt 
sich eine ungewöhnliche Wirkung 
ein, sollte unbedingt auf den Kon -
sum verzichtet werden.» Im Ideal -
fall sollte noch eine weitere Person 
dabei sein, die nüchtern bleibt und 
im Notfall reagieren kann.

Gibt es eine Erklärung, warum 
dieses gefährliche Cannabis plötz -
lich auch in Zürich im Umlauf ist? 
«Grundsätzlich ist der illegale Subs -
tanzmarkt sehr regional», so Bell -
mont. In Osteuropa sind syntheti -
sche Cannabinoide schon seit län -
gerem ein Thema. «In der Schweiz 
waren diese bis vor kurzem nur 
sehr marginal, und wenn, dann als 
solche deklariert verbreitet. Bei -
spielsweise in Heimen und Gefäng -
nissen, da diese bei einem Drogen-
test nicht erkannt werden.» Dass 
nun dieser bedenkliche Trend auch 
den «gewöhnlichen Kiffer» er -
reicht, könnte mit dem CBD-Markt 
zusammenhängen. «Da der Absatz 
für legale CBD-Produkte aufgrund 
einer Überproduktion schwierig ge -
worden ist, werden die CBD-Pro -
dukte nachträglich zu � illegalem 

THC-haltigem Cannabis› umge -
wandelt, um mehr Profit zu erzie -
len. Entweder wird dies direkt von 
den Produzenten gemacht oder 
aber von Zwischenhändlern», so 
Joël Bellmont.

Die Schweiz ist im nahen Eu -
ropa übrigens noch eher ein Son -
derfall. «Bei unseren Partnern in 
Wien wurde der Trend bis dahin 
noch nicht festgestellt. Auch aus 
Spanien und Holland sind uns 
keine Meldungen bekannt.»

Ihre Meinung zum Thema?
echo@tagblattzuerich.ch

Gestrecktes Cannabis macht aktuell die Runde.� Bild: Alina Rosanova / iStock

Cannabis soll an einigen Orten 
– zu Studienzwecken und zur 
Bekämpfung des Schwarzmarktes 
– legal verkauft werden dürfen. 
Über diesen Pilotversuch 
diskutieren Politiker seit Jahren. 
Nun ist das Projekt einen Schritt 
weiter. Der Nationalrat verhandelte 
letzte Woche über Details, wie die 
Umsetzung werden soll. Nun geht 
die Vorlage an den Ständerat. SAG

Bald legal kiffen?

Der Lockdown ist beendet. Doch 
vieles wird nicht mehr so sein wie 
vorher. Es gibt kein Zurück in die 
alte Normalität. 
Vor Corona lautete der gesell-
schaftliche Konsens in der 
Schweiz: Uns geht es gut. Die 
Mehrheit muss nicht um ihre 
Existenz fürchten, und für alle 
anderen wird auch gesorgt. 
Dann kam Corona, und es zeigte 
sich, wie falsch wir lagen. Wir 
mussten erkennen, wie fragil 
unsere Wirtschaftsordnung und 
unser Gesellschaftssystem in Tat 
und Wahrheit sind:

• Ein beträchtlicher Teil der 
arbeitenden Bevölkerung lebt 
prekär und hat kaum finanzielle 
Reserven.  
• Menschen, die in der Pflege 
arbeiten, sind hohen Risiken und 
Belastungen ausgesetzt und 
werden schlecht bezahlt. Seit 
Jahren kämpfen sie vergeblich um 
bessere Arbeitsbedingungen. 
• Die Schweiz war schlecht 
vorbereitet. Es fehlte an Masken, 
Spitalbetten, Desinfektionsmit-
teln, Pflegepersonal.
• Die Schliessung der Schulen 
und Betreuungseinrichtungen 
brachte Familien mit Kindern und 
Lehrpersonen an ihre Grenzen. 
• Die berufliche Ungleichheit 
wurde deutlich sichtbar. Die einen 
konnten sich in die relative 
Sicherheit des Homeoffice zurück-
ziehen, während die anderen vor 
Ort die Grundversorgung sichern 
und sich einem erhöhten 
Ansteckungsrisiko aussetzen 
mussten.

Eine «neue Normalität» sollte sich 
nicht bloss auf Hygienestandards 
und Abstandsregeln beschränken. 
Sie sollte eine gerechtere 
gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Basis schaffen, damit wir 
unaufgeregt und solidarisch 
unsere Zukunft gestalten können 
und kommende Krisen zuversicht-
lich meistern können. 

Persönlich

Stadtrat Richard Wolff, 
Tiefbau- und  
Entsorgungsdepartement

Neue Normalität, 
neue Solidarität
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Zürich erlebt nach den Corona-Rest -
riktionen die Lockerung: Schwimm -
bäder und Parkanlagen am See sind 
wieder geöffnet, Restaurants und Bars 
empfangen wieder Gäste. Die Norma -
lität kehrt zurück. «Es gibt zwar Öff -
nungen und wieder mehr Möglichkei -
ten, doch jetzt realisieren viele, dass 
sich die persönliche Situation nicht 
verändert, vielleicht sogar verschlech -
tert hat», sagt Matthias Herren, Stel -
lenleiter der Dargebotenen Hand. 

Ihn und sein Team erreichen ver -
mehrt Anrufe verzweifelter Männer. 
Seit die Corona-Massnahmen gelo -
ckert wurden, läutet das Telefon viel 
häufiger als noch während der Krise. 
Im Mai wählten 980 Männer die 
Nummer 143 der Dargebotenen 
Hand. Es sind fast doppelt so viele 
wie noch im Vorjahr. 

Ständiger Erwartungsdruck
Während des Lockdowns drehten sich 
Gespräche häufig um ein Thema: Co -
rona. Allmählich verschwindet das Vi -
rus aus den Köpfen vieler, andere ver -
drängen die Gefahr einer zweiten 
Welle. «Durch das Virus waren viele 
paralysiert. Mit der Lockerung kom -
men jetzt andere Probleme wieder 
hoch», beobachtet Matthias Herren. 

Da ist der Investment-Banker, der 
sich nach einer Depression selbst -
ständig machte und seit dem Ein -
bruch der Börsen unter Existenzängs -
ten leidet. Private Probleme verstär -
ken den Erwartungsdruck. Die Frau 
macht ihm Vorwürfe, dass er zu wenig 
Geld nach Hause bringt. Es sind aber 
auch vermehrt junge Männer, die in 
ihrer Verzweiflung zum Hörer greifen 
und Hilfe suchen. Wie der Lehrling, 
der zum zweiten Mal die Lehre ab -

gebrochen und deswegen Puff mit 
seinen Eltern hat. Ihm fehlt die Pers -
pektive. «Viele Männer plagen derzeit 
Verlustängste», sagt Matthias Herren. 
«Eine gute Entwicklung ist, dass sie 
zu ihren Grenzen stehen und Hilfe 
in Anspruch nehmen.»

Anrufe und Chat-Beratungen bei der 
Dargebotenen Hand sind anonym. Da -
von profitieren vor allem Männer, 
denn Scham sei ein zentrales Thema. 
«Wenn Männer über Probleme reden 
und einer Person dabei in die Augen 
sehen müssen, befürchten sie oft, ihr 
Gesicht zu verlieren.» In anonymen 
Gesprächen laufen sie nicht Gefahr, 
für ihre Schwächen verurteilt zu wer -
den. Viele Männer wünschten sich da -
bei einen Mann als Gesprächspartner. 
Im Freiwilligenteam der Dargebote -
nen Hand sind ein Drittel aller Mit -
arbeitenden männlich. 

In China hat die Corona-Krise einen 
Scheidungsboom ausgelöst. «Auch wir 
haben viele Anrufer, deren langjährige 
Beziehungen in die Brüche gegangen 
sind», sagt Matthias Herren. Das liege 

jedoch nicht nur an Corona. Viele hät -
ten bereits vorher Probleme gehabt, 
die Belastungsprobe sei jetzt für viele 
Paare einfach zu gross gewesen. 

Diese Entwicklung beobachten 
auch die drei Dachorganisationen für 
Jungen-, Männer- und Väterarbeit in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz (männer.ch). Experten haben 
gemeinsam ein Survival-Kit für Män -
ner unter Druck lanciert. «Die unmit -
telbaren Reaktionen waren ausgespro -
chen zahlreich und positiv», sagt Mar -
kus Theunert, Männerforscher und 
Gesamtleiter männer.ch. Das Merk -
blatt mit Empfehlungen für Männer, 
die in Krisensituationen die Kontrolle 
verlieren, wurde in 21 Sprachen über -
setzt und steht im Internet zum Her -
unterladen bereit. Es dient auch als 
Prävention für häusliche Gewalt. «Es 
ist spürbar, dass viele froh sind um die 
Handlungsanweisungen sowie das Ver -
antwortungsübernehmen für die Pro -
blematik», sagt Theunert. Männer er -
fahren, was sich gegen Stress tun lässt. 
Wie sie sich ermutigen können, sich 

der Partnerin oder Freunden mitzu -
teilen. Sie werden dazu aufgerufen, auf 
eigene Alarmsignale zu achten und 
Reaktionen wie fluchen, beleidigen 
oder schreien ernst zu nehmen und 
Stopp zu sagen, wenn sie sich genervt 
oder beengt fühlen.

Was ist Ihre Meinung zum Thema: 
echo@tagblattzuerich.ch

Stress im Job, Stress in der Beziehung, Stress überall. «Viele Männer plagen derzeit Verlustängste», sagt Matthias Herren 
(kl. Bild), Stellenleiter der Dargebotenen Hand. Eine gute Entwicklung sei, dass sie zu ihren Grenzen stünden.�Symbolbild: Clipdealer

Das Angebot der Dargebotenen 
Hand ist anonym, kostenlos und 
rund um die Uhr verfügbar. Im Januar 
2021 startet ein neuer Ausbildungs-
kurs für freiwillige Männer und 
Frauen zwischen 30 und 66 Jahren. 
Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2020.
https://zuerich.143.ch/Mitmachen/
Telefon-Beratung

Gratis-Hilfsblätter in 21 Sprachen für 
Männer unter Druck:
https://www.maenner.ch/
coronakrise-merkblatt/

Männer als Zuhörer

Steigende Verlustangst 
Männerprobleme�Seit die Corona-Massnahmen gelockert wurden, läutet das Telefon bei der Dargebotenen Hand 
viel häufiger als während der Krise. Immer mehr Männer greifen zum Hörer und suchen Hilfe.�Von Ginger Hebel
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Rykart verteidigt Vorgehen
Demo�Am Pfingstmontag haben rund 1000 Leute trotz Covid-Verordnung gegen Rassismus und Polizeigewalt de-
monstriert. Die Polizei ist nicht eingeschritten. Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart stützt dieses Vorgehen.�SAG

Die Coronakrise hat auch Einfluss 
auf das politische Leben der Stadt 
Zürich. Kundgebungen und Pro -
teste waren zeitweise nur noch im 
kleinen Rahmen von fünf Personen 
erlaubt, rund um Pfingsten durften 
es bis zu 30 Teilnehmende sein. 
Und doch bot sich am Pfingstmon -
tag ein Bild, welches man in der 
Stadt Zürich seit langem nicht ge -
sehen hat, und teils auch für Unver -
ständnis sorgte. Eine Demonstra -
tion von mehr als 1000 Leuten zog 
vom Bullingerplatz bis in die Innen -
stadt. Die Teilnehmenden, darunter 
auch Familien, demonstrierten ge -
gen Rassismus und Polizeigewalt, 
nachdem das Video der Tötung von 
George Floyd in den USA viral ging 
und viele aufgeschreckt hat. Dabei 
blieben die Demonstranten aber 
friedlich und gewaltfrei, so das Fazit 
des Sicherheitsdepartements.

Es folgte Kritik. Für die SVP Zü -
rich sei die «klare Missachtung des 
vom Bundesrat verordneten Ver -
sammlungsverbotes» unhaltbar 
(siehe Box).

«Natürlich haben die Demonst -
ranten gegen geltendes Bundes-
recht verstossen», ist sich Sicher -
heitsvorsteherin Karin Rykart 
(Grüne) bewusst. Und «natürlich 
hätte diese Demonstration nicht 
stattfinden dürfen – theoretisch. 
Aber die Praxis ist manchmal an -
ders als die Theorie». Die Polizei 
hätte die Teilnehmenden nämlich 
gemäss der Covid-Verordnung auf -
fordern müssen, die Demo zu ver -
lassen. «Und wenn sie dies nicht 
befolgt hätten, hätte die Polizei die 
vielen hundert Leute einkesseln, 
dann jeden Einzelnen kontrollie -
ren und büssen müssen. Das hätte 

gedauert, und all die Leute wären 
im Polizeikessel auf engstem Raum 
beisammen gewesen.» Das wäre 
das Gegenteil dessen, was der Bun-
desrat möchte, ist Karin Rykart 
überzeugt. «Ausserdem hätte den 
Teilnehmenden eine Busse von 
100 Franken gedroht. Für eine 
Busse Gewalt anwenden und Men -
schen über Stunden festhalten? 
Kaum jemand findet das verhält -
nismässig. Aber: Jede Intervention 
der Polizei muss verhältnismässig 
sein», so Rykart.

Ein Einsatz «undenkbar»
Laut der Sicherheitsvorsteherin sei 
der Entscheid der Polizei, nicht 
einzugreifen, für sie persönlich 
und im Nachhinein auch inhalt -
lich richtig gewesen. «Man stelle 
sich einmal vor. Da sitzen tausend 
Menschen friedlich beisammen 
und gedenken dem wehrlosen 
Schwarzen, der von Polizisten mit 
massiver Gewalt traktiert wurde, 
zu Boden gedrückt, bis er sein Le -
ben verlor. Und während die Kund -

gebungsteilnehmer also stumm 
diesen fürchterlichen Akt verurtei -
len und George Floyd gedenken, 
fährt die Stadtpolizei ein und treibt 

sie mit Gewalt auseinander? Für 
mich undenkbar.»

Wie geht es nun weiter? Wird die 
Stadtpolizei Demonstrationen in 
der Folge einfach gewähren lassen? 
«Nein. Sie wird tun, was mit Augen -
mass und Vernunft möglich ist. Al -
lerdings wird sie eine bestehende, 
friedliche Demo – auch wenn sie auf 
400 oder mehr Teilnehmende an -
wächst – kaum mit Gewalt auflösen. 
Aus dem gleichen Grund, wie sie 
auch an Pfingsten nicht eingeschrit -
ten ist – es wäre unverhältnismäs -
sig.» Grundsätzlich seien seit dem 
letzten Wochenende, dank der 
neuen Lockerungen, Demonstratio -
nen bis zu 300 Teilnehmenden wie -
der möglich, sofern eine Bewilligung 
und ein entsprechendes Schutzkon -
zept vorliegen. Rykart: «Dass diese 
Vorgabe draussen auf der Strasse 
überhaupt nicht praktikabel ist, ist 
offensichtlich. Entsprechend hat 
sich am Wochenende die Konferenz 
der Kantonalen Justiz- und Polizei -
direktorinnen und -direktoren mit 
seltener Deutlichkeit geäussert.»

Zudem habe es beim Bund einen 
Paradigmenwechsel gegeben, der 
in die Haltung der Polizei einfliesst. 
«Die Verantwortung jedes und je -
der Einzelnen steht seit dem 8. Juni 
klar im Vordergrund, weniger die 
Repression», so Rykart. Das heisst: 
Die Rolle der Stadtpolizei ist nun 
regulierend und ermahnend. «Die 
Bevölkerung und damit auch die 
Demoteilnehmenden sollen im Ei -
geninteresse und zum Schutz der 
anderen zur Einhaltung der Schutz -
vorgaben ermahnt werden.»

Ihre Meinung zum Thema?
echo@tagblattzuerich.ch

Über 1000 Personen nahmen an der Demo teil.� Bild: Alexandra Wey / Keystone

Die SVP der Stadt Zürich ist empört 
über den Standpunkt, dass auch 
künftig bei Demonstrationen über 
300 Personen die bundesrätliche 
Verordnung zur Bekämpfung des 
Coronavirus nicht angewendet 
werde, wie die Partei in einer 
Medienmitteilung von gestern 
Dienstagnachmittag schreibt. Die 
Partei fordert deswegen die 
Sicherheitsvorsteherin auf, ihre 
Weisung rückgängig zu machen 
und sich an der übergeordnete 
Bundesrecht zu halten. Um dieser 
Forderung Nachachtung zu 
verschaffen, hat die SVP der Stadt 
Zürich eine Eingabe an den 
Statthalter des Bezirks Zürich 
gerichtet mit dem Antrag, gemäss 
dessen Befugnissen und Pflichten 
gegen die Weisung der Stadt Zürich 
(Sicherheitsdepartement) 
aufsichtsrechtlich vorzugehen. RED

Beschwerde eingereicht
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Das grosse Geduldsspiel
Rückerstattung�Wegen der Coronakrise konnte seit Mitte März kaum ein Flug durchgeführt werden. Seither warten 
Tausende von Kunden auf die Rückerstattung für die gebuchten Tickets durch die Reiseunternehmen. Doch diese 
können dem Begehren oft nicht nachkommen, da die Airlines ihnen das Geld dafür noch nicht überwiesen haben. Die 
Fluggesellschaften wiederum verweisen auf das hohe Volumen der Rückerstattungsansprüche, die nicht in der 
üblichen Frist bearbeitet werden könnten. Das dürfte allerdings nur die halbe Wahrheit sein.�Von Sacha Beuth

Im November 2019 hatten Paul Do -
nahue und Doris Waizmann aus Zü -
rich damit begonnen, sich einen lange 
gehegten Reisewunsch zu erfüllen: 
Einen dreiwöchigen Trip ab 3. April 
nach Bali mit Zwischenhalt in Hong -
kong und Istanbul. Mitte Januar 
wurde schliesslich gebucht, die Flüge 
beim britischen Online-Anbieter Al -
ternative Airlines, das Hotel in Istan -
bul über booking.com. «Wir haben 
uns extrem darauf gefreut, auch weil 
wir aus beruflichen Gründen kaum 
die Gelegenheit haben, für drei Wo -
chen am Stück Ferien zu beziehen», 
erzählt Donahue. Rund 3000 Fran -
ken bezahlten er und Waizmann ins -
gesamt für die Flugtickets sowie rund 
150 Franken für zwei Übernachtun -
gen in der türkischen Metropole. 

Dann machte Corona die Ferien -
träume zunichte. Die Einreise in die 
angepeilten Länder wurde untersagt, 
die Flüge gecancelt. Seither versucht 
das Paar, von den Reiseveranstaltern 
das Geld für die nicht erbrachten 
Dienstleistungen zurückzuerhalten. 
Bislang vergebens. «Beim Veranstal-
ter Alternative Airlines musste ich 

eine Ewigkeit warten, bis ich telefo -
nisch zu einem Servicemitarbeiter 
durchkam, ohne dass dieser eine 
Rückerstattung bestätigen wollte. 
Und als ich bei Swiss und Turkish 
Airlines direkt anfragte, beschied 
man mir zwar, dass ich das Geld für 
die Tickets zurückerhalten würde, 
dieses aber beim Reiseunternehmen, 
also Alternative Airlines, zurückzu -
fordern hätte», so Donahue. Und als 
er bei booking.com wegen der Hotel -
kosten vorsprach, wurde er ebenfalls 
vertröstet. «Es hiess nur, man würde 
das Hotel kontaktieren.» Seither ha -
ben Donahue und Waizmann weder 
von Alternative Airlines noch von 
booking.com wieder etwas gehört. 

Ähnlich erging es Bernadette Ga -
bathuler. Sie hatte Anfang Januar 
über opodo.com für zwei Personen 
einen Retour-Flug mit Swiss und Uni -
ted Airlines nach Los Angeles für An -
fang April gebucht und dafür rund 
3000 Franken bezahlt. «Erst erhielt 
ich noch eine Aufforderung, den Flug 
zu stornieren. Als ich dies tat, forderte 
mich Opodo auf, Kontakt mit ihnen 
aufzunehmen und fragte mich dabei, 

ob ich auch einen Gutschein statt 
einer Rückerstattung akzeptieren 
würde. Das verneinte ich. Darauf ver -
sprach man mir, dass der ganze Be-
trag zurückerstattet würde. Danach 
herrschte Funkstille. Auf das Geld 
warte ich noch immer und all meine 
Versuche, telefonisch nachzufragen, 
gingen ins Leere.»

Airlines bestimmen Tempo
Die Fälle von Donahue und Gaba
thuler sind nur zwei von über dreissig 
Beispielen, die das «Tagblatt» nach 
einem entsprechenden Aufruf in der 
vorletzten Ausgabe erreichten. Einige 
davon unterscheiden sich im Detail, 
allen gemeinsam ist jedoch, dass für 
die Betroffenen daraus statt einer 
schönen Reise eine unschöne Odys-
see nach den ausstehenden Beträgen 
– die von etwas mehr als 100 bis fast 
10 000 Franken reichen – resultierte.

Beim Schweizer Reiseverband, der 
Dachorganisation der nationalen Rei -
sebüros und Reiseveranstalter, ist man 
sich des Problems bewusst und hat 
grosses Verständnis für den Ärger und 

die Sorgen der Kundschaft. «Darum 
liegt uns viel daran, die betroffenen 
Kunden so schnell wie möglich zu 
entschädigen», betont Geschäftsfüh -
rer Walter Kunz. Die Verantwortli -
chen für die nicht erfolgten oder 
schleppenden Rückzahlungen seien 
aber in der Regel die Airlines und 
nicht die Reiseunternehmen. «Denn 
die meisten Airlines weigern sich bis -
lang strikte, uns das Geld für die Flug -
tickets zurückzuzahlen, damit wir es 
an die Kunden weiterleiten können.» 
Erschwerend kommt hinzu, dass ge -
mäss LM Group (zu der unter ande -
rem die Online-Reiseportale lastmi -
nute.com, Volagratis und Bravofly an -
gehören) bei reinen Flugbuchungen 
die Reiseanbieter nur als Vermittler 
auftreten und die Stornierungsricht -
linien der jeweiligen Fluggesellschaf -
ten zu befolgen haben. Dagegen sind 
Pauschalreisekunden zumindest  
theoretisch in einer vorteilhafteren 
Situation. Hier sind die Reiseunter -
nehmen sowohl in der Schweiz wie 
im EU-Raum von Gesetzes wegen ver-
pflichtet, das Geld für nicht erbrachte 
Dienstleistungen dem Kunden rück -

Im Regen stehen gelassen? Wie die Flugzeuge auf den Start, warten viele Kunden der Swiss auf eine Ticket-Rückerstattung.� Symbolbild: iStock 
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Noch immer wartet die Mehrzahl 
der Betroffenen auf die Rückerstat -
tung ihrer Flugtickets. Warum?
Franco Muff:  Es gibt dafür verschie -
dene Gründe. Der Hauptgrund liegt 
darin, dass die Airlines, vermutlich 
aufgrund von Liquiditätsproblemen 
die Rückzahlung sozusagen «auf die 
lange Bank» schieben. Es gibt zudem 
Fälle, in welchen die im Internet pu -
blizierten Formulare für einen Rück -
erstattungsantrag vorübergehend ge-
löscht wurden. Da die Airlines die 
Reisebranche und die Direktkunden 
auf die Folter spannen, sind beide 
Parteien gleichermassen betroffen.

Sind die Reiseveranstalter nicht ver -
pflichtet, die Rückzahlung der Air -
line vorzuschiessen?
Ich kann zu dieser Frage nur sehr 
vage Stellung nehmen, denn wir 
behandeln keine Anfragen zu kom -
plexen Buchungen dieser Art, die 
im Ausland getätigt wurden. In der 

Schweiz wird geprüft, ob es sich um 
Einzelleistungen handelt oder aber ob 
man die Reise als eine Pauschalreise 
(zum Beispiel Flug und gleichzeitig 
gebuchtes Hotel) bezeichnen kann. 
Unsere Gesetze verlangen bei einer 
Pauschalreise die Erstattung bei Ab -
sage durch den Veranstalter. Die Pro -
blematik des «Vorschiessens» ist, dass 
das Geld des Kunden für den Flug 
bereits bei der Airline ist und gerade 
kleinere Veranstalter nicht genügend 
liquide sind, weshalb es zu Verzöge -
rungen im Prozess kommen kann.

Wie sollte man als Betroffener vor -
gehen, wenn man noch keine Rück -
erstattung erhalten hat?
Als Erstes sollte ein Kunde seine 
Ansprüche unbedingt beim Reise -
veranstalter deponieren. Erfolgt da -
rauf keine Reaktion, kann man die 
Forderung nach ein, zwei Wochen 
wiederholen und schriftlich abmah -
nen. Eine Betreibung ist jedoch nach 

der bundesrätlichen Fristerstreckung 
noch nicht möglich. Handelt es sich 
um eine Buchung in der Schweiz, 
kann man sich selbstverständlich 
auch an uns wenden. In vielen Fäl -
len erzielen wir Lösungen mit den 
Veranstaltern oder Reisebüros. Wir 
haben jedoch keine rechtlichen Mög -
lichkeiten, zugunsten der Reisenden 
gegen diese vorzugehen.

Riskiere ich, das Geld zu verlieren, 
wenn ich nichts unternehme?
Es gibt keine festgesetzte Frist, was 
Ansprüche für Rückerstattungen an -
geht. Die Forderungen müssen im 
Haus sein, das ist primär wichtig. In 
einzelnen Fällen kann es sinnvoll sein, 
wenn man eine Umbuchung tätigt 
und somit das Guthaben anderwei -
tig einzieht. Oft werden den Kunden 
Gutscheine angeboten. Wichtig ist zu 
wissen, dass man als Konsument zu 
diesen Alternativen nicht gezwungen 
werden kann.

Was ist mit den Reiseversicherun -
gen? Müssten diese nicht einsprin -
gen?
Die meisten Versicherungen haben 
in ihren AVB entweder Epidemie 
und Pandemie in der Haftung aus -
geschlossen, andere nur die Pande-
mie. Wir haben in nur sehr wenigen 
Fällen die Nachricht erhalten, dass 
eine Versicherung zu Zahlungen an 
betroffene Reisende eine Zusage ge-
geben hat. SB

www.ombudsman-touristik.ch

Franco Muff, Ombudsmann der Schweizer Reisebranche, zum Thema Flugticket-Rückerstattung

«Kunden sollten ihre Ansprüche unbedingt beim Reiseveranstalter deponieren»

Frustrierend: Nach wie vor ist bei den Servicecentern der Reiseanbieter und 
Airlines telefonisch oft kein Durchkommen.� Symbolbild: iStock 

Franco Muff.� Bild: PD

zuerstatten. Sie schiessen es den Air-
lines quasi vor. Eine Regel, die gerade 
kleinere Reiseanbieter in grosse 
Schwierigkeiten bringen kann (siehe 
auch Interview mit Franco Muff).

Befristeter Rechtsstillstand
Das hatte auch der Bund erkannt und 
darum am 20. Mai für die gesamte 
Branche einen befristeten Rechtsstill -
stand bis zum 30. September erlassen. 
Das bedeutet, dass die Reiseunterneh-
men bis dahin Zeit haben, die wegen 
Corona entstandenen Rückerstattun -
gen den Kunden auszuzahlen und so 
lange deswegen auch nicht betrieben 
werden können. Diesen Umstand 
macht sich nun die Swiss zunutze, 
indem sie gemäss einem Bericht der 
«Aargauer Zeitung» die Rückerstat -
tung an die Reisebüros verzögert oder 
gar blockiert mit dem Verweis, dass 
auch sie auf diese «Fristerstreckung» 
ein Anrecht habe. «Wir möchten an 
dieser Stelle betonen, dass Swiss die 
Ansprüche der Direktkunden als 
auch Reiseveranstalter auf eine Er -
stattung der Tickets nicht infrage 
stellt. Wir halten uns an die Auflage 
des Bundes, den Reiseveranstaltern 
im Rahmen des Pauschalreisegesetzes 
bis spätestens zum 30. September 
2020 sämtliche Forderungen die 
durch Covid-19-Annullierungen ent -
standen sind, zu erstatten», sagt 
Swiss-Mediensprecher Marco Lipp. 
Zudem würden Auszahlungen an 
beide Zielgruppen getätigt, weshalb 
von einer Blockade keine Rede sein 
könne. «Die Zahlungen können auf -

grund des nach wie vor hohen Volu -
mens an Kundenanfragen jedoch 
nicht in der üblichen Frist erfolgen.» 
Generell bitten Fluggesellschaften wie 
Reiseveranstalter die Kunden darum 
um Geduld.

Branchenkenner zweifeln, dass das 
hohe Volumen der einzige Grund für 
die Verzögerung ist. Sie führen viel -
mehr die finanziellen Probleme vieler 
Airlines ins Feld. So beantragte bei -
spielsweise die Swiss zur Sicherstel-
lung des Betriebes Hilfe durch den 
Bund, der Anfang Mai prompt in 
Form eines Bankkredits von rund 1,5 
Milliarden Franken – für Swiss und 
Edelweiss, gedeckt zur Hauptsache 
durch den Bund – gesprochen wurde. 
Und auch die Lufthansa, beantragte 
vom deutschen Staat Unterstützung.

Mangelhafte Betreuung
Kommt hinzu, dass etwa die neusten 
Zahlen der Swiss die These untermau -
ern: Nach einer am letzten Mittwoch 
veröffentlichten Medienmitteilung 
schloss die Airline das erste Quartal 
2020 mit einem operativen Verlust 
von 84,1 Millionen Franken ab, nach -
dem im Vorjahr für den gleichen Zeit -
raum noch ein Gewinn von 48,3 Mil -
lionen Franken herausgeschaut hatte. 
In einer solchen Situation ist eine 
hohe Liquidität äusserst hilfreich, ge -
rade wenn sie, wie im Fall der zurück -
gehaltenen Rückerstattungen, auch 
noch zinslos unterstützt wird. Swiss 
CCO Tamur Goudarzi Pour hatte 
dazu in einem Interview mit der Han -
delszeitung bestätigt, dass, wenn Swiss 

alle Tickets sofort zurückgezahlt 
hätte, die Liquidität wie in der gesam -
ten Branche nicht ausgereicht hätte.

Unabhängig davon hat – wie Infor -
mationen sowohl des «Tagblatts» wie 
des Schweizer Reiseverbandes über-
einstimmend zeigen – die Mehrzahl 
der Fluggäste mit Rückerstattungsan -
spruch Verständnis für die Verzöge -
rungen. Dagegen sorgt die bislang an 
den Tag gelegte Kundenbetreuung ins-
besondere bei Online-Reiseportalen 
und Airlines für absolutes Unver -
ständnis. «Die Kommunikation war 
eine Katastrophe. Die relevanten In -
fos erfuhr ich nur aus den Medien. 
Zudem wurden die Callcenter perso -
nell offenbar noch immer nicht auf 
das nötige Mass ausgebaut», sagt 
«Tagblatt»-Leser Bruno Buck stellver -
tretend für viele Betroffene. Diese be -
richten, dass auch jetzt noch telefo -

nisch oft kein Durchkommen sei, ver -
sprochene Rückrufe und Rück-  
erstattungsbestätigungen nicht erfol -
gen und E-Mails nicht beantwortet 
würden. Und dies, obwohl man ge -
mäss LM Group wie Lufthansa und 
Swiss die Kapazitäten in den Service -
centern fortlaufend erhöhe bezie -
hungsweise einer schnellstmöglichen 
Bearbeitung von Anfragen Priorität 
einräume. Spürbar ist das für die meis -
ten Kunden noch nicht. Für sie bleibt 
die ganze Situation weiter ein grosses 
Geduldsspiel mit hoffentlich positi -
vem Ausgang.

Die Anfragen an andere wichtige Player 
der Branche wie booking.com, ebookers.
ch oder easyjet blieben unbeantwortet.

Ihre Meinung zum Thema?
echo@tagblattzuerich.ch
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Mauro Tuena: Nach wie vor be -
schäftigt uns Covid-19. Eine ent -
sprechende verbindliche Verord -
nung des Bundesrats ist in Kraft. 
In kleinen Schritten lockerte die 
Landesregierung Einschränkun -
gen zum Versammlungsverbot. 
Die Stadt Zürich setzt den ent -
sprechenden Artikel ausschliess -
lich bei Demonstrationen nicht 
mehr um. Unterstützt Du das?

Ernst Danner:  Nein, die Demo mit 
1000 Leuten am Pfingstmontag war 
sehr gefährlich, ich möchte keine 
zweite Coronawelle! Das Zögern 
des Stadtrats gefällt mir nicht, wir 
brauchen klare Signale. Verbot ist 
Verbot. Das gilt aber auch für Ge -
schwindigkeits- und Parkbussen. 
Warum ist die SVP dort immer für 
Milde?

Mauro Tuena:  Gastrounternehmer, 
Party- oder Eventveranstalter müs -
sen sich blöd vorkommen. Für sie 
gelten nach wie vor strenge Re -
geln. Sie sind stark eingeschränkt 
im Ausüben ihrer Tätigkeiten. Nur 
für Chaoten sollen gemäss Stadt -
rätin Rykart andere Regeln gelten. 
Gesetzesverstösse sollen generell 
geahndet werden.

Ernst Danner:  Einverstanden, das 
Recht muss für alle gleich durchge -
setzt werden. Aber ich muss Stadt -
rätin Rykart in Schutz nehmen. Vor 
Pfingsten liess sie eine Velodemo auf-
lösen, obwohl das ihre Sympathi -
santen waren. Überhaupt meine ich, 
dass der Stadtrat in der Coronazeit 
gut regiert hat, einzelne Fehler gibt 
es immer.

Mauro Tuena:  Die Leidtragenden 
von Sicherheitsvorsteherin Karin 
Rykarts Zickzack-Kurs sind die 
Polizisten auf der Strasse. Für sie 
ist die Situation unerträglich. Sie 
werden angefeindet. Rykart be -
antwortet keine Medienfragen, ist 

nicht präsent. Als Polizeichefin ist 
sie untragbar. Das hat unser Corps 
nicht verdient. 

Ernst Danner:  Ich bin stolz auf un -
sere Polizistinnen und Polizisten. 
Sie haben eine super Ausbildung 
und wissen, was Verhältnismässig -
keit ist. Wer weiss, wie schwierig 
ihre Aufgabe ist, feindet sie nicht 
an. Oder willst Du eine Polizei wie 
an gewissen Orten in den USA, die 
ohne Rücksicht auf Verluste drein -
schlägt?

Mauro Tuena:  Die Mitarbeiten -
den des Polizeicorps leisten einen 
ausgezeichneten Job – und das in 
einem schwierigen und vielfach 
auch gefährlichen Umfeld. Ich 

bin stolz auf sie! Diese Polizisten 
verdienen es, dass die politische 
Vorgesetzte ohne Wenn und Aber 
hinter ihnen steht. Wir haben keine 
Rambo-Polizisten.

Ernst Danner:  Völlig einverstan -
den. Wir haben überhaupt sehr 
viele sehr gute Mitarbeitende in 
unserer Stadt und auch in der Kan -
tons- und Bundesverwaltung. Wir 
von der EVP setzen uns immer für 
gute Arbeitsbedingungen und eine 
angemessene Entlöhnung ein, die 
SVP hingegen will immer wieder 
kürzen. Das demotiviert.

Mauro Tuena:  Die Anzahl Stellen 
in den Verwaltungen steigen jedes 
Jahr überproportional. Das belastet 

die entsprechenden Budgets. Die 
Stadt Zürich zahlt 2,8 Milliarden 
Franken Löhne aus (bei Steuer -
einnahmen von 3 Milliarden). Das 
Stellenwachstum ist das Problem. 
Das muss stoppen. So laufen die 
Finanzen komplett aus dem Ruder. 

Ernst Danner:  Die Stellen wach -
sen, weil die Stadt wächst. Gerade 
etwa in den Spitälern und Heimen 
ist es wichtig, dass wir genügend 
Personal haben, das richtig ausge-
bildet ist. Ein Problem haben wir 
nur, wenn die Bürokratie wächst 
oder wenn Stellen bleiben, obwohl 
Aufgaben abnehmen. Da helfen wir 
von der EVP gerne mit, genau hin -
zuschauen.

Mauro Tuena:  Das Wachstums-
verhältnis (Stellen/Bevölkerung) 
stimmt natürlich nie und nimmer. 
Gerade jetzt in den schwierigen 
Zeiten des Wiederaufbaus des Ge-
werbes und der Wirtschaft nach 
Corona wäre ein starker Abbau der 
Bürokratie zwingend nötig. Man 
sollte den Betrieben etwas mehr 
Luft lassen.

Ernst Danner:  Eine gute und kor -
ruptionsfreie Verwaltung ist die 
Voraussetzung dafür, dass Rechts-
sicherheit herrscht und die Wirt -
schaft blühen kann. Der Grat 
zwischen hilfreicher Ordnung 
und lähmender Bürokratie ist aber 
schmal. Manchmal ist nötig, dass 
die SVP poltert und die EVP den 
Mahnfinger erhebt!

Mauro Tuena:  Die SVP als Oppo -
sitionspartei in Zürich muss ein 
wachsames Auge auf den Stadtrat 
haben und wo nötig eingreifen. 
Dafür sind wir gewählt, das ist 
unsere Aufgabe!

Ernst Danner gibt den Steilpass
weiter an Felix Moser (Grüne) 
im «Tagblatt» vom 24. Juni 

Schlagabtausch Eine gute Streitkultur und harte 
Debatten mit unterschiedlichen Standpunkten – davon 
lebt die Politik. Deshalb werfen sich im «Tagblatt» alle 
zwei Wochen zwei Stadtzürcher Partei- oder Fraktions-
präsidenten in einem Schlagabtausch den Ball zu. 
Heute fordert Mauro Tuena, Präsident SVP Stadt Zürich 
und Nationalrat, Ernst Danner, Präsident EVP Stadt 
Zürich und Gemeinderat, heraus.

Mauro Tuena
Jahrgang: 1972
Partei: SVP
Politische Mandate: Nationalrat 
und Präsident SVP Stadt Zürich
Beruf: Computer-Techniker

www.mauro-tuena.ch

Ernst Danner
Jahrgang: 1953
Partei: EVP
Politische Mandate: Gemeinderat 
und Präsident EVP Stadt Zürich
Beruf: Rechtsanwalt

www.ernstdanner.ch

Im Schlagabtausch: SVP und EVP

Ein zögerlicher 
Stadtrat?
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Die seit vielen Monaten grassie-
rende Pandemie dominiert die 
Medien und bringt laufend neue 
Schlagzeilen hervor. Eine, die mir 
besonders aufgestossen ist, 
lautete: «Der Wert eines Menschen 
in Franken»
Ich habe mir zuerst nur ungläubig 
die Augen gerieben, um anschlies-
send im dazugehörigen Artikel von 
kritischen Stimmen zu lesen, die 
anprangern, dass die Wirtschaft 
Milliarden verliert, um nur wenige 
Menschen zu retten. Das verschlägt 
mir die Sprache und macht mich 
fassungslos. Es erschüttert mich, 
dass jemand überhaupt auf einen 
solchen Gedanken kommen und 
diesen dann so offen postulieren 
kann.
Eine solche Haltung, die den Wert 
eines Menschen in Franken bemisst 
und nur die Wirtschaft betont, ist 
mir zutiefst zuwider. Sie steht 
meinem Verständnis von Gesell-
schaft und Gemeinschaft komplett 
entgegen. Und zwar nicht nur, weil 
ich mich an christlichen Maximen 
orientiere, sondern weil es hier 
generell um die Rechte geht, die 
jedem Menschen zustehen. Diese 
sind unverhandelbar und unbedingt 
zu schützen. Allen steht unter 
anderem das Recht auf Leben und 
Freiheit zu.
Ich wünsche mir, dass diese Stim- 
men verstummen, die wirtschaft-
liche Interessen über menschliche 
Rechte stellen. Schon allzu oft 
haben solche Stimmen und die 
Taten, die sie auslösten, für nega- 
tive Kapitel in den Geschichtsbü-
chern gesorgt. Deshalb hoffe ich, 
dass die Pandemie, die eh schon 
schlimm genug ist, nicht auch noch 
zusätzlich mit solchen zutiefst 
menschenverachtenden Haltungen 
in Erinnerung bleibt. Vielmehr sollte 
sie uns jetzt erst recht aufzeigen, 
wie kostbar jeder Mensch ist und 
dass sein Wert nicht mit allen 
Reichtümern dieser Welt aufgewo-
gen werden kann.

Kurz gesagt

Thomas Schüpbach ist 
Pfarrer in der ref. Kirchge-
meinde Zürich-Sihlfeld.

Wertvoller Mensch

Support für die Heimat
Integration�Als der Nigerianer Nelson mit 22 Jahren nach Zürich kam, sprach er kein 
Deutsch und kannte niemanden. Heute ist der 40-Jährige mit der Zürcherin Helena 
Egede verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet als IT-Techniker.�Von Ginger Hebel

Weihnachten 2006. Helena Egede 
ist 24 Jahre alt, als sie zum ersten 
Mal nach Nigeria reist, in das Land 
ihres Mannes, um seine Eltern und 
Geschwister zu besuchen. Auch 
Töchterchen Ciara ist dabei. Doch 
auf dem Weg in die Stadt Agbor hat 
die junge Familie einen schweren 
Autounfall. Helena erleidet unter an -
derem ein Schleudertrauma, auch 
Ciara wird verletzt. Der Fahrer fliegt 
aus dem Wagen und stirbt auf der 
Strasse vor ihren Augen (das «Tag-
blatt» berichtete).

Heute, fast 14 Jahre später, hat die 
Familie Egede das Trauma überwun -
den. «Verwandte und Freunde dach -
ten, dass wir nach diesem Horrorun -
fall nie mehr nach Nigeria reisen wür -
den.» Doch das taten sie. Viermal ist 
die heute 37-Jährige bereits wieder 
nach Nigeria geflogen, Nelson reist 
alle ein bis zwei Jahre in seine Heimat. 

Gemeinsam betreiben sie in Nige -
ria ein Förderprojekt in der Owan -
ta-Schule, wo seine Cousine als Leh-
rerin arbeitet. Dank Spenden können 
sie die Kinder mit Schulmaterialien 
unterstützen und ihre Schulgelder be -
zahlen, indem sie unter anderem an 
Events wie Afro-Pfingsten Speziali -
täten und «Made in Nigeria»-Pro -
dukte verkaufen. Regelmässig schi-
cken sie Kleiderspenden nach West -
afrika. Die Corona-Krise hat das 

politisch unstabile Land in eine noch 
grössere Krise gestürzt. «Es gibt keine 
Sozialversicherung, keine Hilfe. Viele 
Kinder müssen nun noch härter ar -
beiten auf der Strasse. Sie gehen nicht 
zur Schule, weil sie ihre Familien un -
terstützen müssen. Als Mutter stimmt 
mich das traurig», sagt Helena Egede.

«Falsches Bild von Afrika»
Nelson kam als damals 22-Jähriger 
in die Schweiz mit der Hoffnung auf 
ein besseres Leben. «Ich wollte un -
bedingt arbeiten und Deutsch ler -
nen.» Im Zürcher Opernhaus bewarb 
er sich um einen Job als Buffetmit -
arbeiter – mit Erfolg. In der Bahnhofs -
halle traf er zufällig auf Helena. Er 
sprach sie an, ihre Geschichte be -
gann. Nelson kennt die Vorurteile 
gegenüber Dunkelhäutigen. Er habe 
sich jedoch immer Mühe gegeben, 
sich zu integrieren. Er machte Weiter -
bildungen und arbeitet heute als Tech -
niker in der IT-Branche. Er versteht 
perfekt Mundart und spricht gut 
Deutsch. «Wenn man wirklich will, 
kann man viel erreichen», ist er über -
zeugt. Helena Egede ist stolz auf ih -
ren Mann. «Er besitzt den Glauben 
an sich selbst.»

Seit vielen Jahren lebt die Familie 
in Zürich-Affoltern, Ciara ist inzwi -
schen ein Teenager, Sohn Collin ist 

acht Jahre alt. Kulturelle Unter -
schiede machen sich besonders in der 
Kindererziehung bemerkbar, Nigeria -
ner seien in dieser Hinsicht oftmals 
strenger. Handys am Tisch, das gibts 
bei ihnen nicht. «Wir essen täglich 
ein- bis zweimal gemeinsam, beten 
und reden.» Helena Egede arbeitet 
im Hauswirtschaftsbereich und als 
Life Coach, Nelson ist der Haupter -
nährer, doch er hilft auch im Haus -
halt mit.

Viele Menschen hätten ein falsches 
Bild von Afrika. «Nigeria ist zwar kor -
rupt und vielerorts für Ausländer ge -
fährlich. Das Verhalten ist aber fast 
schon nachvollziehbar, wenn man 
über die Armut und Hilflosigkeit Be -
scheid weiss», sagen die Egedes. Das 
Land habe aber auch seine vielen gu -
ten Seiten. Lagos zählt zu den bevöl -
kerungsreichsten Städten der Welt. 
Es wird viel investiert und gebaut. Die 
südafrikanische Ladenkette Shoprite 
eröffnet Einkaufscenter, sogar die 
Schweizer Traditionsmarke Victori -
nox ist vertreten. 87 Prozent der rund 
200 Millionen Einwohner besitzen 
ein Handy. Trotz der Entfernung ist 
Nelson seiner Familie und dem Pro -
jekt in Afrika immer nah: «Face - 
time funktioniert wunderbar.»

Weitere Informationen:
www.247trust.net

Helena und Nelson Egede bei ihrer Traditionshochzeit in Nigeria im Jahr 2018 (l.). Das Ehepaar, das in der Stadt Zürich lebt, unter-
stützt in Nelsons Heimat die Owanta-Schule (Bild o. r.), indem sie unter anderem Produkte aus Nigeria verkaufen. Viele afrikani-
sche Kinder können keinen Schulunterricht besuchen, sie arbeiten auf der Strasse, um ihre Familien zu unterstützen.�Bilder: Privat
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Die eiförmigen Enuu-Kleinwagen 
stiessen bei den Zürchern auf wenig 
Gegenliebe («Tagblatt» vom 22. Ap -
ril). Bis Ende Mai waren 150 dieser 
Verleihfahrzeuge in der Stadt Zü -
rich bewilligt. Die Bewilligung von 
der Stadt wurde nun zwar bis Ende 
Jahr verlängert, schreibt der «Tages-
anzeiger». Allerdings nur noch für 
20 der Elektrowagen. Weiter müss -
ten falsch parkierte Enuu neu nach 
zwei und nicht erst nach 24 Stun -
den von der Bieler Firma entfernt 
werden. Grund für die Reduktion 
seien die vielen Reklamationen aus 
der Bevölkerung. SAG

Nur noch 20 Enuu 
sind bewilligt

Ein grosses Ärgernis sind die falsch 
parkierten Enuu-Wagen.� Bild: Archiv

Nachhaltiges Reisen: 
Zürich auf Rang 9
Anlässlich des Internationalen 
Weltumwelttages am 5. Juni hat 
Online-Anbieter Tourlane ein 
Ranking der 50 besten Städte für 
nachhaltiges Reisen zusammenge-
stellt. Für die Studie wurden u.a. 
Faktoren wie ÖPNV, innerstädtische 
Grünflächen, das Verhältnis 
zwischen Touristen und Einheimi-
schen, die Luftqualität, die Nutzung 
von erneuerbaren Energien und das 
Recycling von Abfall miteinbezo-
gen. Anhand dieser Parameter 
landete Zürich auf Rang 9. Zum 
Sieger wurde Berlin erkoren.

Bindella angelt sich
Antonio Colaianni
Per 1. September übernimmt der 
Spitzenkoch Antonio Colaianni das 
Zepter im Bindella-Restaurant 
Ornellaia bei der Bahnhofstrasse. 
«Antonio ist für mich der wohl beste 
italienische Koch der Schweiz», 
sagt Rudi Bindella jr. Zuvor kochte 
Colaianni in den Gourmetlokalen 
Mesa und Gustav. RED

Kurz und bündig Knabenschiessen abgesagt
Das Knabenschiessen 2020 findet 
nicht statt. Die aktuell geltenden 
Vorgaben anlässlich der Corona -
krise zwingen die Organisatoren zu 
diesem Schritt: «Die Einhaltung 
der geltenden Abstands- und Hygi -
enevorschriften und insbesondere 
die Sicherstellung der Rückverfolg -
barkeit möglicher Infektionsketten 
sind weder beim Schiesswettbe -
werb mit den rund 4000 jugendli -
chen Schützen noch bei den 
800 000 Besuchern der Chilbi mög -
lich», begründen die Veranstalter. 

Das Organisationskomitee wie 
auch die Schützengesellschaft der 
Stadt Zürich bedauern diesen Ent -
scheid sehr, «doch die Sicherheit 
und Gesundheit unserer Teilneh -
mer, Besucher und freiwilligen Hel -
fer geht vor», heisst es in der ersten 
und einzigen Medienmitteilung 
zum diesjährigen Volksfest.

Die amtierende Schützenkönigin 
Neva Menzi behält ihren Titel für 
ein weiteres Jahr. Das Knaben-
schiessen 2021 soll vom 11. bis 13. 
September stattfinden.  RED

Von Donnerstagmorgen, 11. Juni, bis 
Mittwochabend, 17. Juni 2020, ver -
steigert das Strassenverkehrsamt des 
Kantons Zürich das Auto-Kontroll -
schild ZH 555 – das zweittiefste, das 

im Kanton Zürich je versteigert wor -
den ist. Die bisher tiefsten waren ZH 
505, ZH 705 und ZH 707. In den 
letzten beiden Jahren hat das Stras-
senverkehrsamt mit der Kontroll -
schilderauktion jeweils rund 3,5 Mil -
lionen Franken erzielt. Alle Einnah -
men fliessen in die allgemeine 
Staatskasse des Kantons Zürich. Seit 
2006 finden die Auktionen online 
statt, jede Woche werden 27 Schilder 
versteigert. RED
www.auktion.stva.zh.ch

«ZH 555» unter dem Hammer

X

Als Mindestgebot für «ZH 555» wur-
den 4000 Franken festgesetzt.� PD
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Sie planten Grosses, diesen Som-
mer. Denn 100 Jahre Vereinsge-
schichte ist wahrlich ein Grund 
zum Feiern. So sollte im Sommer 
ein Jubiläumsfest und ein Anlass 
für die Quartierbevölkerung statt -
finden. Doch, ja, man errät es: 
Auch den Verantwortlichen vom 
SV Altstetten machte die Coro -
na-Pandemie einen Strich durch 
die Rechnung. Das Fest ist vorläu -
fig verschoben. Ein Blick zurück 
auf ein Jahrhundert Turnge -
schichte ist aber auf jeden Fall an -
gebracht: Am 16. Juni 1920 ent -
schliesst sich eine Gruppe junger 
Leute, den Arbeiter-Turnverein 
Altstetten zu gründen. Sie starten 
mit 37 Mitgliedern, jeder zahlt ei -
nen Beitrag von 60 Rappen pro 
Monat, arbeitslose Mitglieder sind 
beitragsbefreit. Schnell wächst der 
Verein, deren Mitglieder damals 
noch «Genossen» heissen. Bereits 
1922 kann die erste Vereinsfahne 
angeschafft werden. Es wird eine 
Männerriege und bald darauf eine 
Jugendriege geschaffen. Bereits 
1936 wird die Gründung einer 
Frauenriege diskutiert – diese wird 

aber erst elf Jahre später als voll-
wertige Sektion anerkannt. Als 
1934 Altstetten eingemeindet wird, 
tritt der Arbeiter-Turnverein dem 
Satus (Schweizer Arbeiter-, Turn- 
und Sportverband) der Stadt Zü -
rich bei. 1963 folgt die Umbenen -
nung in Satus Zürich-Altstetten. 

Ein Highlight der Vereinsge -
schichte ist sicherlich die Teil -
nahme an der kantonalen Turn -
fahrt nach Affoltern am Albis 1943: 
Die Teilnahme wird nämlich für 
alle aktiven Mitglieder als obligato -
risch erklärt. Und so marschieren 
sie los am frühen Morgen, zu Fuss 
nach Affoltern. Am Abend darf die 
Strecke von Affoltern bis Birmens -
dorf mit dem Zug zurückgelegt wer -
den, die restliche Strecke allerdings 
wird wieder gelaufen. 

Die zweite Hälfte des 20. Jahr -
hunderts ist die Blütezeit des Satus 
Zürich-Altstetten: Gleich zwei 
Schweizermeistertitel holen sich 
die Faustballer, 1977 in der Halle 
und 1982 in der Feldmeisterschaft. 
Die Damen sind nicht minder er -
folgreich. 1961 holt sich die Da -
menriege einen Schweizermeister -
titel im Volleyball. 

Keine politische Bedeutung
Doch auch der Satus Altstetten 
steht im Wandel der Zeit: Die frü -
her grosse politische Bedeutung 
des Vereins nimmt immer mehr 
ab. Heute ist der Sportverein poli -
tisch und konfessionell neutral. 
Sport und Geselligkeit stehen im 
Zentrum des Satus Altstetten. 

Auch wenn mit den Jahren einige 
Riegen aufgelöst werden, trainie -
ren immer noch rund 50 Aktiv -
mitglieder im Alter zwischen 20 
und 60 Jahren Woche für Woche 
im Schulhaus Kappeli. Und das 
älteste Passivmitglied ist mit 94 
Jahren beinahe so alt wie sein 
Turnverein.

Vielseitiges und kreatives Zusammenleben in der Stadt- 
gemeinschaft wäre ohne die vermittelnden Engagements 
der Vereine gar nicht denkbar. Zürich hat über 350 Vereine.
Einer davon ist der Satus SV Altstetten.

Zu Fuss ans Turnfest
Blickpunkt�Trotz schwierigem Start hat der SV Altstetten dieses Jahr allen 
Grund zum Feiern: Der Turnverein wurde nämlich vor genau 100 Jahren, am 16. Juni 1920, von 37 jungen, 
motivierten Sportlern gegründet. Der Mitgliederbeitrag betrug damals 60 Rappen.�Von Sibylle Ambs-Keller

Die Damenriege des Satus Altstetten am Schweizer Arbeiter-Turn- und Sportfest 1958 in Bern. � Bild: PD

Gründung: 1920
Mitglieder:  79
Mitgliederbeitrag:  CHF 170/Jahr 
aktiv, CHF 40/Jahr passiv
Zweck: Sport und Geselligkeit. Am 
Dienstag wird im Schulhaus 
Kappeli Unihockey gespielt, am 
Donnerstag trifft sich die 
polysportive Gruppe für ein 
Kraft- und Konditionstraining und 
verschiedene Sportarten. In 
beiden Gruppen trainieren 
Männer und Frauen gemeinsam 
und stärken sich im Anschluss in 
der Quartierbeiz. Neue Mitglieder 
herzlich willkommen, keine 
Vorkenntnisse nötig!
Weitere Informationen:  
www.svaltstetten.ch,  
praesident@svaltstetten.ch 

Fakten und Zahlen

In einer losen Serie würdigt das 
«Tagblatt der Stadt Zürich» das 
vielseitige Vereinswesen und 
sucht deshalb besondere Vereine, 
die ihre Geschichte erzählen.

Bitte melden unter:
redaktion@tagblattzuerich.ch

Vereine gesucht!
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Im See liegt die Zukunft 
Jahrhundertprojekt�Ab 2022 realisiert das Unternehmen Energie 360° in den Quartieren Riesbach und Seefeld 
den neuen Energieverbund Tiefenbrunnen. Die Wärme soll dabei aus dem Zürichsee kommen.�Von Jan Strobel

Für die erneuerbare Wärmeversor -
gung der Stadt Zürich ist es ein 
regelrechtes Jahrhundertprojekt – 
und für den Energieversorger 
Energie 360 ° ein weiterer Schritt, 
um das fossile Zeitalter hinter sich 
zu lassen. Mit dem Energiever -
bund Tiefenbrunnen wird das Un -
ternehmen, an dem die Stadt Zü -
rich zu 96 Prozent als Eigentüme -
rin beteiligt ist, künftig rund 300 
Liegenschaften in den Quartieren 
Riesbach und Seefeld mit erneuer -
barer Wärme versorgen. Der Bau -
beginn soll voraussichtlich 2022 
erfolgen. 

Die Innovation und Quelle die -
ses Projekts: Als riesiger Energie-
speicher wird der Zürichsee ge -
nutzt werden. «Bei der Seewasser-
nutzung machen wir die im Wasser 
gespeicherte Sonnenenergie mit 
Wärmepumpen nutzbar», erklärt 
Tony Kluser, Leiter Entwicklung 
Transformation bei Energie 360  °. 

Das Wasser wird dabei dem See 20 
Meter unter der Wasseroberfläche 
entnommen und unterirdisch in die 
Heizzentrale geleitet. Die unterir -
dische Pumpstation ist unter dem 
Parkplatz beim Zürichhorn vorge -
sehen; eine zweite Spitzenlastzen-
trale wird unterstützen, wenn der 
Wärmebedarf besonders hoch ist. 
Diese Zentrale ist in der Wohnsied -
lung Tiefenbrunnen geplant. Frü -
hestens ab 2024 sollen dann die 
ersten der rund 300 Liegenschaften 
an die neue Wärmeversorgung an -
geschlossen und bis 2028 schliess-
lich alle rund 3500 Bewohner des 
Gebiets mit Energie aus dem Zü -
richsee versorgt werden. 

Mit dem künftigen Energiever -
bund Tiefenbrunnen soll die Um -
setzung einer «Dekarbonisierung» 
der Stadt einen entscheidenden 
Schub erhalten. Tatsächlich heizt 
das Gebiet der Quartiere Riesbach 
und Seefeld bis heute vorwiegend 

300 Liegenschaften in den Quartieren Riesbach und Seefeld sollen künftig mit 
Wärme aus dem Zürichsee versorgt werden. � Bild: PD

fossil mit Öl und Erdgas. «Mit dem 
neuen System können wir jährlich 
4500 Tonnen CO� einsparen», so 
Tony Kluser. «Zum Vergleich: Für 
diese Menge CO� bräuchte es rund 
200 000 Bäume beziehungsweise 
500 Hektaren Wald.» In den Auf -
bau des Energieverbunds investiert 

Energie 360 ° rund 40 Millionen 
Franken. Rund 4500 Meter Fern -
wärmeleitungen werden, abge -
stimmt auf weitere Tiefbaupro -
jekte, verbaut. 

Weitere Informationen:
www.e360.ag/tiefenbrunnen

��������������
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Gol dene Gener at ionGol dene Gener at ion
Die nächste Seite «Goldene Generation»  
erscheint am 8. Juli 2020.

GOURMET
DOMIZIL

����������������
��� ������� �� ��� ����� ����� �

 � �
�	��

��� ������� ����� ��� ��� ���������
������
���

�� � � �� �� ��
��� •
•�����•�•�����•� �

������� ������ ��� ���� ������
�� ��
��� � � �� 
����	������ �� ��	�������	��	���
��� ����������

���� ���� �� ���� ��� ������� ��
������
��	�� ���� �

��

�� �������
�� 	�� ����������� ��• •� �� �• ���� 	�� ���
��� •
�� 
• ��� •�� � • �• •���­���� 
�� ��������
��
��	��� �� ��� •��� �• €���� ���  ��� �
	�� ��� 
�� ��‚


� � � •• •• �•
�� �� �• •• • � � 
�� �• ­� �� ��
­� ��   � €•‚ €� ��

�� ƒ„„ …†„ †„ †„

�� ���� �� ��� �� �� ��
�� ��� �� 
� � 
 

 
	 



�� � �� �� � � �� �� � � �� � � �
�� �� �� � � � • �� •� �� �� •� ��• �•
�� � � �� �� �� �� �� � • �� � • •• �� �� ��  �� �� �� ­� ��� �� �� �

����� ������ ��� ��� ��� ��������� ��� ��� ������
����
������
����� 
�����	��������������

�� �� 	�� � � 	��

���	��� � � ��

��• � • ��

����� 	����

�� ��� �������� � 	 �• �•• 
� •• �• •�•• �•  �
­�	 ��� �� � ��� ��	� �� €‚ ƒ „……€ • ����� ƒ •�
� …†† ‡€‡ …………

STEINERVORSORGEAG
seit1968

S

•����ˆ����� ‰��������Š

•���	 �����‹ ��� •�Œ��� 	���Œ��	 �� ��
����	� ����� ���	���	� �� �

� � �� ����� ��� � � ���������

������������
�
���������
��	
��� ������ ��������	�

�������	�� ��� ��
�	������
��� ����������� ��� ������ ��

��� �� ���� ��� ��� ��� �� ������

������� ��
��� �
	�
���� ��������
�� �� �•• ••• •• ••
��� ����������
������

������� ������������ ������
� � ������������ ��� �
��� 
���� ��� �	 ���

� � ��� ������� ��� �	��� 
���� ��� �� ���

� � �������� ��� ����� 
���� ��� �� ���

� � ����•
 ��• ��•����•
 •�•
� • � �
����� ­� ��� €����� 
���� ��� ‚�����

�������������� �� � ���� ������
� ��� ��� �� �
 � ���
	������
�������

��� �ƒ��  � �ƒ„�� �• �•� …��•�� ��•… † 
��•�•… ‡•�� ��• ˆ�…���ˆ�•

���
 �����
�	������������ ���
���	�������	��
���
�
�� ���� ���������
�� �
�� �������
�	��

�P�l�}�o�}�P�]�•���Z��
�d���‰�‰�]���Z�Œ���]�v�]�P�µ�v�P

�(�����Z�u���v�v�]�•���Z��
�Z���‰���Œ���š�µ�Œ���v

���v�š�•�š���µ�����v�U�Á���•���Z���v�U���]�v�(���©���v�U�À���Œ�������o�v
�D�}�©���v�����Z�š�U�t�� �•�•���Œ� r � µ� X � ��Œ���v���•���Z�������v

�D�]�o�����v�r�U�'���Œ�µ���Z�•�r�µ�X�h�Œ�]�v�����Z���v���o�µ�v�P���v
�^���Œ�]�‚�•���,���]�u�����Œ���š�µ�v�P� ˜ � '�Œ���Ÿ�•�r�K�+���Œ�š��

�u�]�š�'�Œ���Ÿ�•�r�>�]���(���Œ�•���Œ�À�]����
�d���o�X�ì�ð� ð � ï�ñ�ì�î�í �ò�ò

�]�v�(�}�›�š���‰�‰�]���Z�r�Z���µ�•�X���Z�Á�Á�Á�X�š���‰�‰�]���Z�r�Z���µ�•�X���Z

�� � � �� ��� �� �� �� ��������� �
�� �
 ������ �� 


�� �� �� ��� ��� ��� ����
�� �� ������ ��� ��


�� ��� 
�� 	� �� ������ ��� ���� � � ������� ���
��•• � • 
��� ������� �
�••

	� �� ��� �� ��� �� �� ���
•����•� ��� �••�  ��	 � � ­•� �� �

€­ �� ���� �
�� � � �� �� ��

�� �� �­�� 	­ ��� ��� ‚ ��� ­ƒ�­�� 	­ ��� ���

�



Mittwoch, 10. Juni 2020 I www.tagblattzuerich.ch Q������������   I  ��

Grünau Für das Quartier Grünau, das schon lange an den Auswirkungen der Autobahn leidet, machte der Lock-
down deutlich, wie wichtig freie Flächen wirklich sind. Von Thomas Isler, Vorstand Quartierverein Grünau

Der Sportplatz und 
die angrenzende 
Wiese waren eines 
Tages zu. Gitter ver-
sperrten den Zu -
gang. Spielende 

Kinder ohne Social Distancing wur -
den im Lockdown zur Gefahr, des -
halb wurde diese freie Fläche dicht -
gemacht. Plötzlich wurde es still in 
unserem sonst so lebendigen Quar-
tier. Trotz schönem Frühlingswetter. 
Trotz freier Tage. Die Gitter bei der 
Wiese gaben mir ein Gefühl der Be -
engung, der Aussperrung, des Ein-
geklemmtseins. Plötzlich wurde die 
Autobahn wieder dominant, ob -
wohl es im Lockdown dort deutlich 
weniger Verkehr gab. Normaler -
weise orientiert sich das Quartier 
zur grossen Wiese hin, das gibt Luft 
vor der hässlichen Autobahn. 

Ich unterstütze die Absperrmass -
nahme, sie wurde in Zeiten von Co -
vid-19 notwendig. Die Wiese und 

der Sportplatz wurden jetzt noch 
mehr zum Treffpunkt aller bewe -
gungs- und spielfreudigen Mitbe -
wohnerinnen und Mitbewohner 
des Quartiers. Wer kann es ihnen 
verübeln, sich nicht dort die Füsse 
zu vertreten, dem Ball nachzusprin -
gen und Sporttrainings zu machen? 

Wenn ein Ort plötzlich nicht 
mehr zugänglich ist, merkt man erst 
richtig, wie wichtig er für das Wohl -
befinden und den sozialen Zusam -
menhalt eines Quartieres ist. Wir 
vom Quartierverein Grünau kämp -
fen deshalb mit grosser Unterstüt -
zung der Bevölkerung für den Er -
halt dieser freien Fläche. Die Stadt 
plant, dort ein überdimensionales 
Sekundarschulhaus zu bauen, mit 
der Begründung, keinen anderen 
Platz im Schulkreis Letzi dafür zu 
finden. Wir haben jetzt erfahren 
können, was es für unser Quartier 
heisst, wenn es diese Wiese nicht 
mehr gibt. 

Der Quartierverein Grünau wehrt sich gegen einen Schulhausneubau, dem diese 
Wiese weichen müsste. � Bild: Google Street View / Screenshot

Eine Wiese als grünes Herz
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Wir Zürcher Rund drei Viertel der Zürcherinnen und Zürcher sind  
mindestens einmal pro Woche sportlich aktiv. In unserer 
Reihe «Wir Zürcher» porträtieren wir die Sportlerinnen und 
Sportler der Stadt in ihrer ganzen Vielfalt. Von Nicolas Y. Aebi

Heute: Gino Blaser, Surfer und Wakesurfer
Surfen auf dem Zürichsee, 
geht das? Oh ja, und wie! 
Beim sogenannten Wake-
surfen werden durch ein 
Motorboot künstliche Wellen 
erzeugt. Der Surfer hält an-
fangs ein Seil fest, wird vom 
Gefährt mitgezogen, lässt das 
Seil schliesslich los – und das 
Wellenreiten beginnt.

Gino Blaser war 15, als er 
erstmals in Frankreich surfen 
ging. «Seither ist das Brett ein 
fester Bestandteil aller meiner 
Ferien», so der heute 27-jäh-
rige Zürcher. Ging es anfangs 
aus Kostengründen meist 
nach Portugal und Frank-
reich, «wurden die Reisen 
nach meiner KV-Lehre und 
dem Einstieg ins Berufsleben 
immer länger und exklusiver. 
So surfte ich bereits in Neu-
seeland, Indonesien, Hawaii, 
Kalifornien – und eben auch 
in Zürich». 

Für Gino Blaser bedeutet 
Surfen in erster Linie Freiheit. 
«Es ist ein unbeschreiblicher 
Kick, die Welle immer im 
richtigen Moment zu reiten, 
man wird eins mit dem Was-
ser.» Was er dabei aber nie 
vergessen hat, ist, die Kraft 
der Natur zu unterschätzen. 
«Deswegen habe ich mich 
auch nie gröber verletzt oder 
bin fast abgesoffen.» 

In Zürich selbst ist der 
Sportler Stammkunde bei der 
SMS Zürichsee AG, der Segel- 
und Motorbootschule bei der 
Roten Fabrik in Wollishofen. 
Und egal, ob er seinem Hobby 
auf dem wilden Meer oder 
dem ruhigeren See nachgeht: 
«Sobald ich auf dem Brett 
stehe, erhalte ich ein unbe-
schreibliches Glücksgefühl.»
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Maja tratscht
Haben Sie sich gerade gefragt, 
wer die werte Dame auf dem 
Foto neben mir ist? 

Eins vorweg: Es ist nicht das 
Mami des nächsten Bachelors, 
es ist auch nicht Hausi Leute -
neggers neue Flamme oder 
sonst ein neues Starlet am Pro-
mi-Himmel. Das herzliche und 
sympathische Lachen auf dem 
Bild mit Handy gehört Sibylle 
Ambs-Keller . Der aufmerk -
same Leser kennt Sibylle bereits 
als «Tagblatt»-Redaktorin. Nun 
wird Sie Sibylle, werte Leserin -
nen und Leser, die nächsten 
rund vier Monate Mittwoch für 
Mittwoch neu auch an dieser 
Stelle unterhalten.

Der Grund ist simpel: Ich 
muss weg. Nicht einfach nur 
rasch Zigaretten holen – ich bin 
übrigens nach drei Jahren im -
mer noch rauchfrei und sehr 
glücklich darüber – nein, ich 
widme mich die nächste Zeit 
dem allergrössten VIP im Leben 
meines Freundes und mir: unse -

Gestatten, Sibylle Ambs-Keller, meine Vertretung!

rem Baby. Auf mich warten Win -
delwechsel-Marathons statt Cü -
pli-Events. 

Und wissen Sie was? Das ist super 
so! Während ich mich also auf das 
Reinwachsen in meine neue Rolle 
als Mami konzentriere, kommen Sie 
in den Genuss von Sibylles tempo -
rärer Kolumne «Sibylle surft» . Si-
bylle wird Ihnen von ihren Abenteu -
ern auf Facebook, Instagram, Tik 
Tok, ach, ganz allgemein aus dem 
immensen Fundus erzählen, den das 
Internet so zu bieten hat. 

Geniessen Sie unbedingt auch mal 
die Tratsch- und Klatsch-Pause. Weil 
wenn ich Ihnen etwas versprechen 
kann, dann Folgendes: Ich komme 
wieder. Ab November dreht sich hier 
wieder alles um Promis, Geflüster 
aus der VIP- und Trash-Szene. Ma-
chen Sie es gut, haben Sie einen fa-
belhaften Sommer und bleiben Sie 
vor allem in Zeiten wie diesen ge -
sund. Zum Abschied noch ein gros -
ses Danke. Danke, dass Sie mir seit 
über sechs Jahren treu sind. Das be-
deutet mir immens viel. Auch des -
wegen freue ich mich jetzt schon 
wieder auf meine Rückkehr. Herz -
lichst, Ihre Maja Zivadinovic! �  
� Text: Maja Zivadinovic 
� Bilder: MZ / SIB
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Jeep will «grüner» ins Grüne
Plug-in-Hybride�Die US-Geländemarke spendiert dem Renegade und dem Compass einen Plug-in-Hybridantrieb. 
Mit dem Badge «Jeep 4xe» sollen die beiden Offroader für nachhaltigere Mobilität stehen.�Von Dieter Liechti

«Wir meinen es ernst mit der Elekt -
rifizierung unserer Flotte.» Jeep-Chef 
Christian Meunier lässt keine Zwei -
fel daran offen, dass der US-Gelän-
dewagenspezialist in Zukunft so 
«grün» wie möglich ins Grüne fah -
ren will. «Wir bringen so viele elek -
trische Jeeps, wie wir können. Schon 
in diesem Jahr werden wir die Plug
in-Hybride Renegade, Compass und 
Wrangler haben.»

Tatsächlich machen Meunier 
und sein Team Ernst. Bereits ab 
Sommer werden der Renegade 
und der Compass – die beiden zi -
vilsten Fahrzeuge im Jeep-Aben-
teuerland – mit elektrischer Unter -
stützung ins Gelände fahren. «Die 
Hybridlösung hebt die Offroad-Fä -
higkeiten der beiden Fahrzeuge auf 
die nächste Stufe», schreibt Jeep. 
«Auch für extreme Offroad-Aben -
teuer.» Das mag zwar stimmen, 
aber auch die beiden kleinsten 
Jeeps fahren – wie fast alle SUV 
und Offroader – in der Praxis zu 
99 Prozent in die City und nicht 
in die Pampa. Und das vornehm -
lich lautlos und ohne lokalen CO�-
Ausstoss, denn der Jeep 4xe ge-
nannte Plug-in-Hybridantrieb soll 
bis zu 50 Kilometer rein elektri -
sche Reichweite ermöglichen.

Zum Auftakt im Sommer rollen 
Renegade und Compass als «First 
Edition» mit einer Spitzenmotori -
sierung von 177 kW (240 PS) an 
den Start. Die exklusiven Einfüh -
rungsmodelle – das Interesse an 
der «First Edition» muss bis Ende 
Mai online bekundet werden – ent -
halten serienmässig umfassende 
Technologien zur Fahrerassistenz 
sowie zwei Kabel zum Aufladen 
der Hochvoltbatterie zu Hause 
und an öffentlichen Ladesäulen. 
Im Vergleich zum bekannten 125 

kW (170 PS) starken Turbodiesel -
motor steigt das Drehmoment um 
bis zu 50 Prozent. Dieses Leis -
tungsplus basiert auf der Kombi -
nation des 1,3 Liter grossen Turbo -
benziners als Antrieb für die Vor -
derachse und dem Elektromotor, 
der die Hinterräder antreibt. Der 
Elektromotor bezieht seine Ener -
gie aus einer Hochvoltbatterie, die 
sich während der Fahrt oder an 
einer externen Steckdose aufladen 
lässt – bei drei Kilowatt dauert das 
rund 3,5 Stunden.

Die Kombination aus Verbren -
nungsmotor und Elektroantrieb 
hievt die Leistung der beiden klei -
nen Jeeps auf ein neues Niveau und 
verspricht nicht nur Sparspass, son -
dern auch «aussergewöhnlichen 
Fahrspass». In Zahlen: Die Be -
schleunigung von null auf 100 Kilo -
meter pro Stunde schaffen die bei -
den SUV in rund sieben Sekunden, 

die elektrische Höchstgeschwindig -
keit liegt bei 130 km/h. Beim Hyb -
ridbetrieb wird auf dem Papier eine 
Höchstgeschwindigkeit von 200 
km/h angegeben – doch dann sind 
die versprochenen CO�-Emissionen 
«von unter 50 Gramm pro Kilome -
ter» nur noch graue Theorie.

«Der Umstieg vom mechani -
schen auf einen elektrischen All -
radantrieb ist die wichtigste Neu -
heit für die Jeep-Fans», ist der euro-
päische Marketingchef Marco 
Pigozzi überzeugt. «Das immense 
Drehmoment des Elektromotors 
wird unsere beiden ersten Hyb -
rid-Jeeps im Gelände noch souve-
räner machen.» Und Jeep-Chef 
Christian Meunier doppelt nach: 
«Die Autos verfügen über viel mehr 
Fähigkeiten, bieten deutlich mehr 
Fahrspass und lassen sich zudem 
bequemer und sicherer fahren. 
Aber vor allem sind sie viel ökolo -

gischer.» Und das nicht nur beim 
Verbrauch, denn die Basis des Re-
negade besteht laut Jeep «zu 100 
Prozent aus recyceltem Kunst -
stoff». Jeep Renegade 4xe (ab 
44 900 Franken) und Compass 4xe 
(ab 49 900 Franken) werden neben 
den neuen Fahrmodi Hybrid, Elec -
tric und E-Save auch spezielle 
E-Funktionen wie Eco-Coaching 
und Smart Charging bieten, bei 
dem sich das Lademanagement in 
verschiedenen Parametern sowohl 
über das Infotainmentsystem im 
Fahrzeug als auch über das kom -
patible Smartphone des Fahrers 
steuern lässt. Zur Serienausstat-
tung gehören unter anderem 19 
Zoll grosse Räder, das Multimedia -
system mit Navigation und 8,4 Zoll 
grossem Touchscreen sowie Smart-
phone-Integration, Totwinkelwar -
ner, Keyless Go, Premium-Audio -
system und mehr.

Als «First Edition» kommt der Renegade mit 177 kW (240PS) daher. � Bild: PD

X� Bild: PD

Veredelung
Die sportlichen Spitzenversionen 
von Alfa Romeo Giulia und Stelvio 
mit dem klingenden Beinamen 
Quadrifoglio Verde werden aufge -
wertet. Der 2,9-Liter-Doppelturbo
V6-Motor mit einer Leistung von  
510 PS wird dabei nicht angetastet. 
Dafür erhalten die Sportlimousine 
Giulia und der SUV Stelvio exklu -
siv die Lackfarben historischer 
Modelle wie des Alfa Romeo Mon -
treal, ein moderneres Infotain -
mentsystem sowie neue Assistenz
systeme. RED

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio werden 
im neuen Modelljahrgang noch weiter aufgewertet. � Bild: PD
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Zeitalter�Das Schwerpunktthema der digitalen Festspiele Zürich sind die 1920er Jahre. Das Jahrzehnt der Krisen 
und Umbrüche prägt die gesellschaftliche und politische Kultur der Stadt Zürich bis heute.�Von Jan Strobel

«Den Frieden, wie wir ihn uns vor -
stellen, müssen wir erst wieder er -
arbeiten», so fasste die NZZ am 1. 
Januar 1920 die Herausforderung 
des kommenden Jahrzehnts zusam-
men. Die Stimmung war auch in Zü -
rich zur Jahreswende 1919 / 1920 
äusserst getrübt, zu vieles hatte der 
zurückliegende Weltkrieg vernichtet 
oder ins Wanken gebracht, die wirt -
schaftliche Notlage war drückend. 
Die neue Epoche begann im Krisen -
modus, die Gesellschaft befand sich 
mitten in einem Umbruch. Die Zei -
chen der Zeit äusserten sich in der 
Stadt Zürich besonders auf der poli -
tischen Ebene. Die 1920er Jahre 
brachten den Aufstieg der Sozialde -
mokratie als führende Kraft, das 
«rote Zürich» wurde schliesslich 
1928 zur Realität, als die SP zum ers -
ten Mal die Mehrheit im Stadtrat und 
im Gemeinderat erlangte. Bis heute 
prägt das «rote Zürich» von damals 
die gesellschaftliche und politische 

Kultur der Stadt. Die Förderung des 
kommunalen und genossenschaftli -
chen Wohnungsbaus zum Beispiel 
erlebte damals ihre erste grosse Blüte. 
In den Schulen setzte die Sozialpä -
dagogik die neuen Massstäbe, und 
1929 wurde das Sozialamt als Wohl -
fahrtsamt geschaffen. In diesem Sinn 
boten die 1920er Jahre mit ihren Um -
brüchen einen idealen Nährboden 
zur Verwirklichung von Visionen. 
Totz oder gerade wegen der krisen -
haften Umwälzungen gingen Kreati -
vität und Fortschrittseuphorie eine 
befruchtende Liaison ein. 

Ganz konkret zeigte sich diese Eu -
phorie beispielsweise 1928, als das 
neue Luftschiff «Graf Zeppelin», die -
ses «silberne Riesenvehikel», eine 
Probefahrt über der Stadt Zürich ab -
solvierte und bei der Bevölkerung 
Begeisterung auslöste. Der Zeppelin 
stand symbolisch für einen Aufbruch 
in neue Horizonte. Neue Horizonte 
liessen sich auch auf Zürcher Büh -

Abgründe und Euphorie Gut zu 
wissen

Das Luftschiff «Graf Zeppelin» über Zürich, 1928. � Bild: PD

nen erkunden. Auch an der Limmat 
waren die 1920er Jahre eine Glanz -
zeit der internationalen Tanz-Re -
vuen, etwa im Mascotte, wo 1924 die 
Londoner Gruppe «The Midnight 
Follies» für einen Publikumshit 
sorgte. 

Am Ende des Jahrzehnts bilan -
zierte die NZZ mit Genugtuung: 
«Die Bemühungen zur Sicherung 
des Friedens setzen sich trotz allen 
Hemmnissen zum Trotz immer mehr 

durch». Es war eine Hoffnung, die 
sich bald als Täuschung herausstellen 
sollte. 

Weitere Informationen:
Das Schwerpunktthema der digitalen 
«Festspiele X» ist «Die 20er Jahre – 
Rausch des Jetzt». Dazu bietet das 
Festivalprogramm verschiedene Pod-
casts, Online-Kurse oder Live-Streams 
oder filmische Essays. 
www.festspielex.ch
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Das «Tagblatt» stellt jede Woche Babys vor, die 
das Licht der Welt im Stadtspital Triemli 
erblickt haben.
www.tagblattzuerich.ch

Änderung wegen Corona
Aufgrund der Schutzmassnahmen im Kampf gegen 
die Ausbreitung des Coronavirus ist es Fotograf 
Manuel Tietz derzeit nicht möglich, die Neugebore-
nen im Stadtspital Triemli wie gewohnt in Szene zu 
setzen und abzulichten. Unsere Leser brauchen 
aber nicht auf die herzigen Babybilder zu verzich-
ten, da das Pflegepersonal des Triemli dankenswer-
terweise einspringt und die Kleinen bis auf Weiteres 
für das «Tagblatt» sowie für ihre eigene Homepage 
fotografiert.

Kürzlich im Triemlispital auf die Welt gekommen

Magishaa 
Varatharasan

Geboren am: 22. Mai 2020
Grösse: 48 cm
Gewicht: 3540 g� Bilder: Manuel Tietz / Stadtspital Triemli

Diego 
De Arriba Torres

Leonardo Ignacio 
Fernández

Nino Santiago 
Cartillone

William Simon 
Fuchs

Geboren am: 23. Mai 2020
Grösse: 50 cm
Gewicht: 3550 g

Geboren am: 24. Mai 2020
Grösse: 54 cm
Gewicht: 3710 g

Geboren am: 26. Mai 2020
Grösse: 50 cm
Gewicht: 3660 g

Geboren am: 29. Mai 2020
Grösse: 52 cm
Gewicht: 3820 g

Olivia 
Bujan

Geboren am: 14. Mai 2020
Grösse: 48 cm
Gewicht: 3130 g
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Kürzlich im Triemlispital auf die Welt gekommen

Lena 
Gojak

Geboren am: 26. Mai 2020
Grösse: 51 cm
Gewicht: 3180 g� Bilder: Manuel Tietz / Stadtspital Triemli

Gabriel Rafael 
Uceta Schiavoni

Geboren am: 22. Mai 2020
Grösse: 52 cm
Gewicht: 3460 g
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Die Inserate dürfen von Dritten weder 
ganz noch teilweise kopiert, bearbeitet 
oder sonst wie verwertet werden. Ausge-
schlossen ist auch eine Einspeisung auf 
Onlinedienste.

Der Verleger und die Inserenten unter -
sagen ausdrücklich die Übernahme auf 
Onlinedienste durch Dritte.

���������

Wussten Sie, dass «Daktari» oder 
«Im Reich der wilden Tiere» – die 
Tiersendungen aus meiner Kindheit 
– eigentlich ein Fake waren? Dass 
viele Szenen nicht in Afrika, 
sondern in den USA gedreht 
wurden? Ich habe es während der 
Recherche für meine letzte Kolumne 
herausgefunden ... 
Die Geschichte der Entwicklung des 
Tierfilms ist spannend und zeigt: 
Authentische Tierfilme zu produzie-
ren, war technisch betrachtet eine 
grosse Herausforderung. Nur schon 
ein sich bewegendes Tier zu fotogra-
fieren, war früher aufgrund der 
rudimentären Kamerafunktionen 
nicht möglich. Um wilde Tiere 
abzulichten, musste man sie 
damals zuerst erlegen und dann als 
konservierte Tierpräparate in ihre 
natürliche Umgebung zurücksetzen. 
Später, als das Filmen einfacher von 
der Hand ging, wurde es zur Mode, 
dass Zoodirektoren das Leben von 
Tieren in Tierparks vor laufender 
Kamera dokumentierten. Doch 
Tierfilme mit Tieren in Gefangen-
schaft waren nicht wirklich 
spannend. Also kamen die ersten 
«richtigen» Tierproduktionen auf, 
die – wenn oft eben nur teilweise 
– auf freier Wildbahn gedreht 
wurden. Aus heutiger Sicht nicht 
mehr vertretbar sind Tierfilme, die 
auf Safaris entstanden, bei denen 
einer filmte, während der andere 
bereitstand, um im letzten Moment 
das Tier zu erschiessen. Auch wenn 
ethische Fragen aus heutiger Sicht 
teils kein gutes Licht auf die 
Geschichte der Tierfilm-Entwicklung 
werfen, haben Tierdokumentationen 
die Faszination für Wildtiere geweckt 
und fördern heute noch den 
Naturschutz. Denn nur was man 
kennt, kann man auch lieben und 
schützen wollen. Deshalb sind auch 
wir bereits vor Jahren unter die 
Filmemacher gegangen und haben 
in unserem Garten eine Wildkamera 
postiert, die uns regelmässig 
Einblicke in die fantastische Welt 
von Igel, Marder, Fuchs, Dachs & Co. 
gewährt. Gewiss – unsere Filme sind 
low-budget, dafür absolut authen-
tisch und ethisch unbedenklich. 
Unsere witzigen Schnappschüsse 
finden Sie übrigens auf unserem 
Blog!

Blog: www.dieangelones.ch

Die Angelones

Rita Angelone

Behind the Scenes

Tanzen macht Freude: Tanz 60+, einzeln tanzen in 
der Gruppe (ohne Tanzpartner) zu schöner Musik: 
Beweglichkeit, Gleichgewicht, Koordination, Stär -
kung von Herz und Kreislauf. Im grossen Saal in 
Altstetten und Oberstrass auch Probelektion. Infos: 
B. Graf, Tel. 079 458 10 34 oder: �
� foreverdance@hispeed.ch

Hobbyflohmarktfahrer sucht gratis zum Abholen: 
Taschenbücher, kleine Werkzeuge, DVDs, Blu-Rays, 
Schallplatten, Elektrokabel, kleine Küchengeräte, 
Eisenbahnen und vieles mehr, was einen neuen Ab -
nehmer sucht. Kontakt über:�
� Dieter_kuhn@bluewin.ch

PC-Freak bietet gegen Entgelt Hilfe bei Computer -
problemen an. Ich freue mich auf Ihre Anfrage 
über Tel. 077 200 00 04 oder: �
� swiss.it@gmail.com

Fair-Trans – Ihr Partner für Umzüge, Transporte, 
Räumungen und Reinigung seit 15 Jahren. Fair und 
preiswert. Tel. 044 321 16 00. www.fairtrans.ch oder: 
� info@fairtrans.ch

Den Sommer nutzen, um spirituelle Orientierung 
zu erlangen? Das ist in der jetzigen Zeit wichtiger 
denn je. Meditations-Schulungen, Einzelsitzungen 
und Seminare mit Scharka Cernochova, der Autorin 
von «Fit für einen Alltag in Würde». Homepage: 
www.bewusstseinsentfaltung.ch �
� info@bewusstseinsentfaltung.ch

Gibt es jemanden, der nach der Grenzöffnung mit 
dem Auto in Deutschland einkaufen geht und mir 
ein paar alltägliche Produkte mitbringen kann, 
die es hier in der Schweiz nicht gibt (oder die nur 
sehr schwer aufzutreiben sind)? Selbstverständlich 
gegen Unkostenbeteiligung! �
� chuchichaeschtli@gmx.com

Weil ich sie nicht wegwerfen möchte, verschenke 
ich «Fresubin», hochkalorische Drinks/Nahrung, 
diverse Geschmäcker, für Kranke die z.  B. Krebs 
haben oder nur noch flüssige Nahrung zu sich 
nehmen können. Sie sind einwandfrei, desinfiziert, 
originalverschlossen, zu verbrauchen bis Ende 2020 
und in Wollishofen abzuholen. Tel. 079 382 97 10 
für mehr Infos. Oder: �
� christiane.mueller.k@gmail.com

Gesucht werden E-Mountainbiker für gemeinsame 
Touren rund um Zürich, ab alter 50. Eventuell auch 
mit Auto und Veloträger, um an Orte zu fahren, zum 
Beispiel an den Sihlsee. Ich bin 64, männlich, mit 
E-Bike, aus dem Kreis 4. Ortskundige Damen und 
Herren bitte melden unter:�
� terenziobraini@gmail.com

Interessiert? Aus Nachlass zu vergeben: sehr schönes 
Buffet mit Anrichte, massiv Nussbaum. Höhe: 1,98 
Meter, Breite: 2,12 Meter, Tiefe: 0,55 Meter. Zustand 
sehr gut. Das Buffet muss abgeholt werden. Tel.  
076 335 66 55 oder: � burri493@gmail.com

Ich bin weiblich, 55, und meine Kinder sind ausge -
flogen. Da meine Kolleginnen an den Wochenenden 
keine Zeit haben, suche ich auf diesem Weg eine 
gute Freundschaft, mal sehen, ob das klappt. Ich 
bin gerne in der Natur, mag Kino, Konzerte und 
feines Essen. Interessiert, dann schreib mir doch 
auf:� freundschaft7@gmx.ch

E-Mail

Gedruckt werden Kontaktaufnahmen, Gratulationen,
Suchanfragen, Angebote, Dienst- und Hilfeleistun-
gen, Freizeitaktivitäten sowie «Günstig abzugeben» 
und «Zu verschenken». Mit einem Unkostenbeitrag 
von 25 Franken (für maximal 250 Anschläge inkl. 
Leerzeichen) können Sie sich einen Platz kaufen. 
E-Mail an:� email@tagblattzuerich.ch

Informationen / Paid Post
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Züri-Echo LESERMEINUNGEN
12-Jährige dürfen mit 
dem Velo aufs Trottoir
Reaktion zum Artikel «Gefahrenzone 
Trottoir» von Sacha Beuth im «Tag -
blatt» vom 3.6.:  Dass kleine Kinder 
mit dem Velo auf dem Trottoir fahren 
dürfen, finde ich absolut in Ordnung. 
Wenn dann halt noch die 12-Jährigen 
das Trottoir in angemessenem – nicht 
zu schnellem – Tempo befahren, damit 
kann ich auch leben. Was mich jedoch 
seit langer Zeit tagtäglich extrem stört, 
ist, dass  sehr viele Erwachsene mit 
dem Velo und neuerdings auch mit 
E-Scooter auf dem Trottoir fahren, 
damit sie schneller vorwärtskommen.  
Man sollte hinten auch Augen haben, 
weil sie an einem vorbeirasen. Wozu 
gibt es eigentlich Velowege? Sie neh -
men überhaupt keine Rücksicht, auch 
wenn man sie darauf aufmerksam 
macht, dass sie auf der Strasse fah-
ren müssen. Es ist ihnen vollkommen 
egal. An dieser Stelle ein Dankeschön 
für alle anderen Velofahrer, die auf 
uns Fussgänger Rücksicht nehmen 
und vorschriftsmässig auf der Strasse 
fahren.� C. Signorell, Zürich

>>> Wenn bis 12-Jährige auf dem 
Trottoir fahren, wird es lebensgefähr -
lich, besonders für ältere Leute mit 
zerbrechlichen Knochen. Mit einem 
Kindervelo ist das ja in Ordnung, 

aber nicht mit den Älteren, die rasen 
manchmal, ohne aufzupassen. Aber 
es gibt Stellen, wo man als Velofahrer 
trotz allem auf das Trottoir auswei -
chen muss, zum Beispiel an der See-
bahnstrasse, da wird man sonst von 
den rasenden Autos überfahren, oder 
wenn  Autos auf dem Radfahrstreifen 
parkiert sind.� Luise Sommer, Zürich

>>> Müssen wir Fussgänger uns 
wirklich noch mehr Raum auf 
dem Trottoir wegnehmen lassen? 
Zu Recht monieren die erwähnten 
Organisationen die beschlossenen 
Massnahmen. Viele Velofahrende 
foutieren sich um Verkehrsregeln 
und fahren rücksichtslos auf dem 
Trottoir, auch vor den wartenden 
Fahrgästen an Tramstationen von 
Kaphaltestellen im Kreis 2. Ob die 
12-Jährigen und älteren Kinder die 
Gewohnheit des Fahrens auf dem 
Trottoir dann aufgeben, ist fraglich. 
Zumal viele Erwachsene ja nicht 
mehr wissen, dass sie für unseren 
Nachwuchs eine Vorbildfunktion 
haben.� Regina Imfeld, Zürich

>>> Dass Kinder bis 12 Jahren 
im stets zunehmenden Strassen-
verkehr noch nicht sicher sind, 
ist eine Tatsache. Alle Kurse, wel -
che die Polizei durchführt, helfen, 

aber nur steter Tropfen höhlt den 
Stein. Die Eltern müssen da wei -
ter dranbleiben und Verantwortung 
übernehmen und nicht einfach 
abdelegieren. Das bedeutet auch 
funktionstüchtige Velos. Ich und 
mein Hund wurden am Sonntag 
auf einem abschüssigen Trottoir 
beinahe umgefahren, da das Velo 
des Jungen keine intakten Bremsen 
hatte! Leider gibt es heute noch zu 
wenig Velostreifen bzw. Velowege. 
Hier sind die Stadt, der Kanton und 
der Bund gefordert. Das würde der 
Sicherheit viel mehr dienen, auch 
für erwachsene Velofahrer, denn 
die weichen auch aufs Trottoir aus,  
wenn der Veloweg plötzlich endet 
(zum Beispiel bei der Einbiegung 
der Badenerstrasse in die Dennler -
strasse). Was, wenn die Unfallzahl 
steigt? Seit Corona sind mehr Men -
schen zu Fuss oder mit dem Velo 
unterwegs.�Ulrike Zettler, Zürich

Nächtliche Schliessung 
des Friedhofs Sihlfeld?
Reaktion auf den Artikel «Eine wirk -
same Lösung?» von Jan Strobel im 
«Tagblatt» vom 3.6.:  Eigentlich ver -
stehe ich nicht, dass überhaupt darü -
ber diskutiert wird. Diesen Friedhof 
über Nacht zu schliessen, sollte das 
Normalste sein, schon weil er sich in -

mitten des Stadtgebiets befindet. Ich 
erinnere mich an eine Tafel am Fried -
hof am Uetliberg, auf der die Zeiten 
der Schliessung erwähnt waren. Das 
hat wohl geändert inzwischen.  Meine 
Meinung zur Sache: Es ist nicht zu 
fassen, dass sich Menschen noch auf 
den «Friedhöfen» und möglichst in 
der Nacht aufhalten und herumlun -
gern müssen,  Abfall aller Art hinter -
lassen, Flaschen, Scherben, Plastik, 
etc.! Ein Friedhof ist immerhin ein Ort 
der Toten. Man hat auch davor keine 
Achtung mehr, eigentlich vor nichts! 
Ich finde es gut, wenn Menschen aus 
der Politik das Thema angehen.�
� Monika Forster, Zürich 

Maskenpflicht im  
ÖV gefordert
Reaktion auf den Artikel «Wei -
beln für die Schutzmaske» von 
Sacha Beuth im «Tagblatt» vom  
3.6.: Ich finde es eine Zumutung, 
dass man in Tram, Zug und Bus, die 
so voll sind, dass man lieber nicht 
einsteigen möchte, nicht geschützt 
ist. 90 Prozent der Fahrgäste sind 
gleichgültig und halten nicht einmal 
den Abstand ein. Warum wird keine 
Maskenpflicht im ÖV eingeführt? 
Man sieht ja: Nur mit Empfehlungen 
kommt man nicht weit.�
� Barbara Kretz, Zürich

Ein Foto in Zürich geschossen? Dann
senden Sie uns dieses mit den Angaben
zum Sujet. Eines der besten Bilder wird
jeweils an dieser Stelle veröffentlicht und
mit einer Flasche Wein honoriert. Auch
Handyfotos sind willkommen. Sie müssen
einfach irgendwo in der Stadt Zürich
geknipst worden sein. Senden Sie uns Ihr
Foto unter Angabe von Namen, Adresse und
Telefonnummer an:
bild@tagblattzuerich.ch

1 Flasche Wein zu gewinnen!

Tierreich Als «Tagblatt»-Leser Jörg Widmer in Zürich-Leimbach der Sihl 
entlangspazierte, bekam er diesen wunderschönen Vogel vor die Linse. 
Dazu die passende Frage: Um was für einen Vogel handelt es sich hier?
Antwort an: gewinn@tagblattzuerich.ch unter Angabe von Name, Adresse 
und Telefonnummer. Zu gewinnen: 1 Gutschein von Coiffina Coiffure im 
Wert von 50 Franken. Auflösung des letzten Rätsels: Ueli F. Grass
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Mit der Säge zum Kunstwerk
Atelierbesuch�Der Künstler Marcel Bernet ist leidenschaftlicher Bildhauer, seine Liebe gilt dem Holz. Mit der Ketten-
motorsäge entlockt er jedem Stamm die wunderbarsten Figuren.�Von Kati Moser

Das Atelier von Marcel Bernet ist 
lichtdurchflutet, einige Skulpturen 
warten auf das endgültige Finish, 
andere tragen bereits farbliche Ak -
zente. Eine Säge kreischt, Späne 
rieseln zu Boden, es duftet nach 
Zedernholz. Der Künstler ist fokus -
siert, hält mit beiden Händen die 
schwere Motorkettensäge, die sich 
Zacken um Zacken in den Stamm 
beisst. Kopfhörer, Brille, Gesichts -
maske, wattierte Schnittschutzhose 
sowie Arbeitsschutzschuhe schei -
nen ihn dabei nicht zu stören. «Ich 
arbeite mich von oben nach unten 
vor. Der Kopf, etwa ein Achtel des 
Körpers, definiert die ganze Skulp -
tur. Und wenn ich nicht aufpasse: 
Weg ist weg.»

Erkenntnis im Maggiatal
Der grossgewachsene Ostschwei-
zer, der schon mehr als vier Jahr -
zehnte in Zürich wohnt, ist in Sa -
chen Kunst ein Spätzünder. Zwar 
hat er sich bereits als Kind für sie 
interessiert – und später fleissig 
Ausstellungen und Kurse besucht 
–, doch bis zu seinem fünfzigsten 
Lebensjahr blieb er seiner eigenen 
PR-Agentur treu. 

Der frühe Tod des Vaters öffnete 
ihm die Augen: Wenn er noch et -
was anderes in seinem Leben ma-
chen wollte, müsste er sich langsam 
damit auseinandersetzen. An einem 
Holzbildhauer-Kurs an der Scuola 
di Marmo in Peccia (Maggiatal) 
mischte sich das Schicksal ein: 
Marcel Bernet entdeckte seine Lei -
denschaft für das Dreidimensionale 

und das Holz als Träger seiner 
Ideen. «Ich konnte plötzlich mit 
der Säge skizzieren! Eine Woche 
nach dem Kurs kaufte ich mir 
meine erste Motorkettensäge, mitt -
lerweile habe ich deren drei.» 

Die Loslösung von der PR-Agen -
tur geschah schrittweise und dau -
erte drei Jahre. Marcel Bernet 
schrieb zwei Bücher über Kommu -
nikation und Social Media – noch 
bevor das Medium seinen Sieges-
zug antrat –, arbeitete drei Wochen 
im Monat für die Agentur, eine Wo -
che war er im Atelier, bis es so nicht 
mehr weiterging. 

Eine Entscheidung musste her, 
die Kunst gewann die Oberhand. 
Seit elf Jahren ist nun der 61-Jährige 
als freischaffender Holzbildhauer 
unterwegs, immer noch fasziniert 
vom Material, vom schnellen Schaf -
fen, von der Freiheit, Farbe einzu -
setzen. «Früher war ich ein Kopf -
werker, heute bin ich ein Handwer -
ker.» Ein Lächeln huscht über sein 
Gesicht.

Marcel Bernet leistet körperli -
che Schwerarbeit, die kleine Ket -
tenmotorsäge wiegt an die fünf 
Kilo, die grösste um die zehn: Stos -
sen, halten, nach links lenken, 

nach rechts – und überall Lärm, 
Staub, Dreck. Da spielt die richtige 
Werkstatt eine wichtige Rolle. «In 
Zürich gibt es praktisch keine be -
zahlbaren Ateliers mehr, obwohl 
ich mich vielerorts angemeldet 
habe.» Im Industriequartier in Bü -
lach wurde er fündig, hier kann er 
auch im Freien arbeiten, Platz für 
seine Baumstämme – Zeder, Eiche, 
Linde – ist ebenfalls vorhanden. 

«Wenn ich einen Stamm an -
schaue, sehe ich schon das künftige 
Objekt. Skizzen brauche ich nur 
bei grösseren Skulpturen, bei Wer -
ken bis zu 50 Zentimeter arbeite 
ich aus dem Gedächtnis.» Ideen für 
seine Figuren sammelt der Künstler 
überall, beim Beobachten von Men -
schen, beim Durchblättern der Zei -
tung, auf Instagram. Vor dem Spie -
gel studiert er die Drehung einer 
Hand, die Neigung des Kopfes, die 
Haltung des Körpers. Vieles wird 
in Skizzen festgehalten. Der Ar -
beitsakt beginnt mit der Kettenmo -
torsäge: Marcel Bernet schneidet 
Kerben ins Holz, modelliert scharf -
kantig die Figur. Nichts wird später 
geschliffen oder angeleimt, auch 
der Sockel ist Teil des Werkes. Mit 
Pigmentfarben wie Terra di Siena 
oder Preussischblau setzt der 
Künstler Akzente, streichelt medi -
tativ ein letztes Mal das Objekt: 
«Ich, der Pinsel und die Form».  

Weitere Informationen:
www.marcelbernet.ch  

Ist die Arbeit mit der Motorsäge endgültig beendet, greift Marcel Bernet zu Pinsel und Pigmentfarben: Die Skulptur 
bekommt den letzten Schliff, wodurch ihr Charakter nochmals unterstrichen wird.�

Marcel Bernets Holzskulpturen sind in ihren Bewegungen sehr lebendig, ob sie Leitern erklimmen, mit den Armen 
winken, dem Wind entgegenstemmen. «Drei Könige ohne Plan», 2019, sind hierfür ein schönes Beispiel.� Bilder: PD
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APP: Podstellar Drei Schweizer 
Jungunternehmer haben die App 
Podstellar entwickelt. Hier können 
alle ganz ohne teures Equipment 
Audio-Inhalte, sogenannte Podcasts, 
aufnehmen, schneiden und teilen. 
Ob Mitschnitte von Radio- und 
TV-Sendungen oder Podcasts zu den 
Themen Nachrichten, Politik, Musik, 
Film und Fernsehen; mit der innovati-
ven App lassen sich eigene Podcasts 
problemlos gestalten. Die App dient 
aber auch als soziale Plattform. 
Nutzer können Podcasts zu allen 
möglichen Themen hören und direkt 
Rückmeldungen in Form von 
Kommentaren und Likes geben. Sie 
dürfen aber auch ihre eigenen Storys 
mit der Welt teilen. GH

«Podstellar» ist erhältlich im App Store 
sowie auf podstellar.com

KINO: «Der Fall Richard Jewell» 
Während der Olympischen Spiele in 
Atlanta 1996 entdeckt der Wachmann 
und ehemalige Polizist Richard Jewell 
(Paul Walter Hauser) im Centennial 
Olympic Park einen verdächtigen 
Rucksack. Sofort gibt er eine Bomben-
warnung aus und hilft bei der 
Evakuierung der Passanten. Darauf 
wird er von der Öffentlichkeit als Held 
gefeiert. Doch beim FBI wird man 
misstrauisch. Wusste Jewell vielleicht 
von der Bombe, weil er sie selbst 
platziert hatte? Als die Medien vom 
Verdacht Wind bekommen, wird aus 
dem Helden ein mutmasslicher 
Terrorist. Clint Eastwoods Drama 
basiert auf einer wahren Begebenheit 
und überzeugt auf der ganzen Linie. SB

«Der Fall Richard Jewell», läuft seit dem 
6.6. in den Deutschschweizer Kinos

TV: «Nichts zu verzollen» Ruben 
Vandevoorde (Benoît Poelvoorde) führt 
Anfang der 1990er ein beschauliches 
Leben als belgischer Zollbeamter in 
einem Städtchen an der Grenze zu 
Frankreich. Als überzeugter Nationalist 
geht ihm nichts über seine Heimat, 
während er an Frankreich und den 
Franzosen kein gutes Haar lässt. Doch 
dann fallen in Europa die Grenzen und 
das hat auch Folgen für Vandevoorde. 
Fortan muss er mit dem französischen 
Kollegen Mathias Ducatel (Dany Boon) 
gemeinsam auf Patrouille. Als wäre das 
nicht schon schlimm genug, hat sich 
Ducatel auch noch in die Schwester 
von Vandevoorde verguckt. Herrlich 
ironische Komödie, die man immer 
wieder anschauen kann. SB

«Nichts zu verzollen», 13.6., 20.15 
Uhr auf ServusTV

LESESTOFF: Mark van Huisseling – 
«Mann, Baby, Mann» Ein Kind 
verändert alles. Für die meisten 
Mütter ist das klar. Für viele Väter 
allerdings oft weniger. Jedenfalls bis 
das Kind da ist. Was dann passiert, 
was bis dorthin geschehen ist und 
was alles noch kommen könnte – da-
rüber sprechen Väter in diesem Buch 
des Journalisten und Autors Mark van 
Huisseling, überraschend und 
schonungslos offen. Sie bestätigen 
einige Klischees und widerlegen 
dafür andere. Etwa, dass Männer 
nicht reden, schon gar nicht über 
Gefühle. Sie geben, endlich, 
Antworten auf Fragen wie: Wollen 
Männer Kinder, oder wollen sie nur 
die Frauen, die halt Kinder wollen? JS

Stämpfli Verlag, 2020
ISBN: 978-3-7272-6026-1

DIE TOP 4 DER WOCHE

Garantiert rezeptfrei
Hochdosiert�Am Montag startete das Literaturhaus Zürich ein neues Kulturprojekt am 
Limmatquai – die Literatur-Apotheke bietet Heilsames für den Geist.�RED

Das literarische Zürich ist um ein 
Kulturprojekt reicher: die Litera -
tur-Apotheke. Noch bis 28. Juni be -
spielt das Literaturhaus Zürich ein 
leerstehendes Ladenlokal an der 
Ecke Limmatquai / Marktgasse. Je -
den Tag werden dort Lesungen, 
Verlagspräsentationen und andere 
Formate zu erleben sein.  

Es gibt Hochdosiertes oder Ho -
möopathisches, Pillen oder Patches,  
Kurzlesungen und Signierstunden. 
Jeden Montag bis Freitag, zwi -
schen 12 und 13 Uhr, lesen Schau -
spielerinnen und Schauspieler, die 
dem Literaturhaus verbunden 
sind, Klassiker in kleinen Dosen: 
Rainer Maria Rilke, Ann Petry, Cla -
rice Lispector, Friedrich Glauser, 
Gertrude Stein und viele mehr.

Es lesen: Armin Berger, Rebekka 
Burckhardt, Thomas Douglas, 
Dagny Gioulami, Daniel Hajdu, 
Claudia Jahn, Miriam Japp, Lara 
Körte, Delia Mayer, Yves Raeber, 
Isabelle Menke, Thomas Sarba -
cher und Oriana Schrage.

Jeden Montag bis Freitag, zwi -
schen 14 und 17 Uhr, bekommen 
zudem die Zürcher Literaturver -
lage eine Carte blanche. Dabei 

sind: Diogenes, Dörlemann, Edi -
tion Moderne, Ink Press, Kampa 
Verlag, Kein & Aber, Kommode 
Verlag, Lector Books, Limmat Ver -
lag, Nimbus, pudelundpinscher, 
Rotpunkt, rüffer & rub, Salis und 
Elster. Und am Abend werden die 
Juniveranstaltungen des Literatur -
hauses kurzerhand in die Apo -
theke versetzt. Maaza Mengiste 
erzählt über Krieg und Rassismus 
oder Martin Meyer feiert die Buch -
premiere seiner Erzählung «Co -

rona». Nurit Hirschfeld singt und 
liest Texte von Selma Meerbaum, 
das Online-Literaturfestival Viral 
wird zum ersten Mal auch analog 
zu sehen sein. Das Programm wird 
laufend ergänzt. 

Weitere Informationen und vollstän-
diges Programm:
Literatur-Apotheke
Limmatquai 62, 8001 Zürich
www.literaturhaus.ch

Die äthiopisch-US-amerikanische Schriftstellerin Maaza Mengiste ist die 
diesjährige Writer in Residence im Literaturhaus Zürich und wird in der Litera-
tur-Apotheke über Krieg und Rassismus erzählen. � Bild: PD

Die Photobastei 
macht weiter
Anfang Jahr hatte es für die Photo -
bastei am Limmatquai noch düster 
ausgesehen. Die Direktion sah sich 
damals gezwungen, den Betrieb 
der Kultur- und Fotografie-Institu -
tion nach fünf Jahren aufzugeben. 
Trotz guten Vermietungs- und Be -
sucherzahlen sei das Ausstellungs-
zentrum leicht defizitär geblieben. 
Dazu kam schliesslich noch die 
Coronakrise. Der Schliessungsent -
scheid löste allerdings hinter den 
Kulissen eine grosse Dynamik aus. 
Denn einfach so aufgeben wollten 
die Betreiber nicht. Die Photobas -
tei sollte weiter existieren können 
– und zwar mittels Crowdfunding.  
Die Aktion zeitigte Erfolg: Insge -
samt konnten so 47 000 Franken 
eingesammelt werden. Fast 450 
Unterstützende haben im Durch -
schnitt mehr als 100 Franken ge -
spendet für die privat finanzierte 
Kulturinstitution. Zusätzlich 
konnte die Berner Stiftung Fonda -
tion Jetzt Kunst gewonnen werden. 
Damit könne die Photobastei künf -
tig von mehr Leuten und neuen 
Ideen getragen werden, so Ro-
mano Zerbini, Direktor der Photo -
bastei. Ab September sollen nun 
die Türen wieder offen sein. JS

Weitere Informationen:
www.photobastei.ch 
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Schmerzmittel sind 
für Männer gedacht
Jahrzehntelang standen in der 
Schmerzforschung Untersuchun-
gen an männlichen Versuchstie-
ren im Fokus. Das hatte gravie-
rende Konsequenzen: 
Schmerzmittel wurden für 
männliche Körper entwickelt. 
Wissenschaftliche Ergebnisse in 
diesem Feld sind auch heute noch 
meist relevanter für Männer. Zu 
diesem Schluss kommt eine neue 
Übersichtsstudie. Dieser Miss- 
stand geht auf eine Annahme 
zurück: Lange dachten Wissen-
schaftler, die medizinischen 
Daten von weiblichen Tieren 
wären wegen ihres hormonellen 
Zyklus variabler, das heisst, sie 
müssten mehr Weibchen 
untersuchen als Männchen, um 
ein statistisch aussagekräftiges 
Ergebnis zu erhalten. Diese 
Annahme gilt allerdings als 
widerlegt. Zwar beeinflusst der 
weibliche Hormonhaushalt die 
Schmerzverarbeitung, aber die 
Variabilität in den Daten ist 
dadurch nicht grösser als bei 
Männchen. In diesem Irrglauben 
führten Forschende dennoch rund 
80 Prozent ihrer Tests aus-
schliesslich an männlichen 
Laborratten durch.  
Das Problem wurde nach der 
Jahrhundertwende erkannt: So 
wurde die Finanzierung von 
Schmerzforschung in Ländern 
wie Kanada, den USA oder 
Schweden ab 2006 an eine 
Bedingung gebunden: Nur wenn 
die Forschenden in ihren 
Experimenten auch weibliche 
Probanden berücksichtigen, 
erhalten sie die Gelder für ihre 
Arbeit. Dieser Schritt blieb nicht 
wirkungslos: Forschende, die in 
den genannten Ländern tätig 
waren, schlossen häufiger beide 
Geschlechter in ihre Studien ein 
als Autoren in Ländern ohne 
diese Richtlinie.  
Es scheint also einen Wandel im 
Studiendesign gegeben zu haben. 
Doch: In Studien, die beide 
Geschlechter behandelten, wurde 
die Hypothese bei Männchen in 
72 Prozent der Fälle bestätigt – 
aber nur bei 28 Prozent der 
Weibchen. Denn: Die Hypothesen, 
welche bei den neuen Experimen-
ten getestet werden, wurden 
durch Versuche mit männlichen 
Tieren entwickelt. Deshalb 
funktionieren sie bei Männern 
besser als bei Frauen. 

Die Inhalte auf dieser Seite 
wurden von der Redaktion  
Higgs.ch erarbeitet.  
Unterstützt durch:

Wissensdurst

CO�-Anstieg führte bereits  
zu einem Massenaussterben

Vor 201 Millionen Jahren dezi -
mierte ein Massenaussterben die 
Tierwelt: Mindestens die Hälfte 
aller damals lebenden Arten zu 
Land und zu Wasser verschwand. 
Dies ermöglichte den Dinosauri -
ern, die freigewordenen Lebens -
räume zu übernehmen und die 
Erde zu dominieren.

Schon länger hatten Forschende 
vermutet, dass dieses Massenaus-
sterben mit Brüchen in den Erd -
platten zusammenhängt, die zu 
dieser Zeit gewaltige vulkanische 
Lavaeruptionen verursachten. 
Nun hat ein internationales For -
scherteam gezeigt, dass diese 
Eruptionen grosse Mengen an 
CO� freisetzten und dies zum Aus -
sterben der Tiere führte. Die For -
schenden ziehen eine alarmie -
rende Parallele zum menschge-
machten CO�-Ausstoss heute.

Für ihre Studie untersuchten 
die Wissenschaftler rund 200 Ba -
saltgesteinsproben aus Nordame-
rika, Europa und Afrika, die aus 
den vergangenen Eruptionen 

stammen. Mit verschiedenen 
Spektrometrie- und Mikroskopie -
verfahren analysierten sie die Gas -
einschlüsse in den Gesteinen. 
«Daraus lässt sich zurückrech -
nen, wie viel CO� zusammen mit 
den Eruptionen in die Atmo -
sphäre gelangte», erklärt Man -
fredo Capriolo, Geologe an der 
Universität von Padua und Erst -
autor der Studie.

Ergebnisse alarmierend
Die Ergebnisse sind so klar wie 
alarmierend: «Wir fanden erstaun -
lich viele CO�-Einschlüsse, und 
dies in Proben aus allen unter -
suchten Regionen», sagt Capriolo. 
Die Analysen zeigten, dass das 
Klimagas in wenigen ausbruchs -
artigen Schüben freigesetzt wurde, 
die jeweils wenige Jahrhunderte 
dauerten – eine für die Erdge -
schichte sehr kurze Zeit. Der Aus -
stoss von je rund 2200 Milliarden 
Tonnen CO� führte zu einer ra -
schen Erwärmung des Klimas und 

zur Versauerung der Ozeane. 
«Schon einer dieser CO�-Schübe 
reichte vermutlich aus, um die 
Tierwelt zu dezimieren», sagt Ca -
priolo. «Wenn sich das Klima der -
art sprunghaft verändert, haben 
Tiere kaum eine Chance, sich 
schnell genug anzupassen.»

Beunruhigend ist der Vergleich 
mit den heute von uns Menschen 
verursachten CO�-Emissionen. 
Gemäss Klimamodellen werden 
wir im 21. Jahrhundert genauso 
viel CO� ausstossen wie einer der 
Schübe damals. Heute setzt die 
Menschheit pro Jahr ungefähr 35 
Milliarden Tonnen CO� frei. Zwar 
lassen sich die Auswirkungen von 
damals nicht nahtlos auf heute 
übertragen, sagt Capriolo. Vor 200 
Millionen Jahren sahen Konti -
nente und Ozeane anders aus und 
die globale Temperatur war höher. 
Doch: «Dass ein gleich hoher 
CO�-Ausstoss schon einmal derart 
drastische Auswirkungen auf die 
Tierwelt hatte, sollte uns grosse 
Sorgen machen.»

Urzeitliche Vulkanausbrüche setzten vor rund 200 Millionen Jahren so viel CO� frei, dass es zu einem gewaltigen  
Massenaussterben kam, bevor die Dinosaurier die Erde dominierten. � Bild: pxfuel

Klima�Vor rund 200 Millionen Jahren starb wegen eines CO�-Anstiegs gut die Hälfte 
aller Tierarten aus. Heute beeinflussen wir das Klima genauso stark.�Von Santina Russo
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Vor drei Jahren habe ich einen 
Freigänger-Kater adoptiert, da 
sein Fraueli verstorben ist. In 
letzter Zeit bringt er mir öfters 
mal einen toten oder auch 
lebenden Vogel nach Hause (statt 
Mäuse). Was kann ich gegen 
diesen grausamen Vogelmord 
unternehmen? Wäre ein Glöggli-
Band eine Option? Oder gibt es 
eine bessere Lösung.�
� Julia Rüegg, Zürich

Liebe Frau Rüegg

Katzen jagen grundsätzlich alles, 
was keucht und fleucht. Ob ein 
Wollknäuel, ein Spielzeug oder in 
der Natur Dinge, die der Lebens-
raum hergibt. Wir müssen 
verstehen lernen – so schrecklich 
dies für Tierfreunde auch sein 
mag – dass sie eben auch 
Lebewesen jagen und töten. 
Katzen können ja nicht zwischen 
schädlichen und nützlichen 
Tieren unterscheiden. Jahrhun-
dertelang war die Katze die erste 
Wahl in Sachen Nagetierbekämp-
fung. Darum waren sie bei Bauern 
auch so beliebt. Erst seit Schäd- 
lingsbekämpfung mit Chemie 
betrieben wird, ist die Katze 
diesbezüglich nicht mehr gefragt. 
Die einst gern gesehene Jägerin 
wird also jetzt quasi zur Gejagten. 
Ihre Idee, der Katze ein Halsband 
mit Glöggli umzuhängen, ist alles 
andere als effizient und oben-
drein überhaupt nicht im Sinne 
des Tierschutzes. Das ständige 
Gebimmel treibt sie in den 
Wahnsinn. Katzen haben ein sehr 
gutes Gehör, ein Glöggli-Band ist 
also die reinste Plage. Noch nicht 
flügge gewordene Jungvögel 
können nicht immer schnell 
genug vor Katzen flüchten und 
fallen ihr leider immer mal wieder 
zum Opfer. Das ist die Natur. Und 
der Jagdtrieb Ihres Freigängers 
gehört zum Urinstinkt. Was Sie 
aber tun können, ist Ihrer Katze 
im Zeitraum von April bis Juni, 
und somit während der Brutzeit 
der Piepser, den Freigang einzu- 
schränken. Und zwar am besten 
morgens oder abends, denn dann 
sind Katzen am aktivsten. 

Haben Sie Tierfragen oder
brauchen Sie Tipps? Susanne
Hebel weiss Rat. Jede Woche im 
«Tagblatt».
susanne.hebel@gmx.ch

Die Tierfreundin Das Huhn mit den 
zwei Nestern
Zoo intern�Alle zwei Wochen berichtet das «Tagblatt» über Neues oder Wissenswertes 
aus dem Tiergarten. Heute geht es um Chukar-Steinhühner.�Von Alex Rübel

Im ersten Moment könnte man die 
attraktiven Hühnervögel in der Vo -
liere neben dem Löwenhaus für die 
in der Schweiz einheimischen Al -
pen-Steinhühner halten. Tatsäch -
lich sehen die hier untergebrach -
ten Chukar-Steinhühner unserer 
einheimischen Art zum Verwech -
seln ähnlich. Nur der beige Kehl -
fleck unterscheidet sie vom Al -
pen-Steinhuhn mit dem weissen 
Kehlfleck. Und auch die beiden 
Geschlechter unterscheiden sich 
kaum. So sehen unsere zwei Chu-
kar-Steinhühner, ein Weibchen 
und ein Männchen, praktisch 
gleich aus. Sie teilen ihr Zuhause 
mit den Chinasittichen und den 
Baumstreifenhörnchen, über die 
ich hier auch schon berichtet habe.

Die Chukar-Steinhühner sind 
vom südöstlichen Balkan bis zur 
Mandschurei beheimatet. Sie be -
vorzugen trockene und felsige 
Landschaften bis in eine Höhe von 
4600 Metern über Meer. Steinhüh -
ner sind standorttreue Vögel, die 
nicht migrieren. Tiere, die in ho -
hen Lagen leben, können während 

des Winters jedoch in tiefere La -
gen abwandern. 

Während die Chukar-Steinhühner 
über das Jahr hinweg in Gruppen 
von über zehn Tieren leben, ändert 
sich ihr Verhalten während der Fort -
pflanzungszeit. In dieser Zeit bilden 
die Vögel stabile Paarverbindungen. 
Das Weibchen gräbt zwei verschie -
dene Nestmulden, in die sie jeweils 
sieben bis zwölf dickschalige Eier 
legt. Schon Aristoteles hat beobach -
tet, dass eine dieser Nestmulden nur 
dem Männchen vorbehalten ist, 
während das Weibchen das andere 
Nest bebrütet. Dieses Verhalten ist 
bei Vögeln eher ungewöhnlich. 

Die jungen Steinhühner gehören, 
wie alle Hühnervögel, zu den Nest -
flüchtern. Das heisst, die Jungen kön -
nen schon kurz nach dem Schlupf 
laufen und sich selbst ihre Nahrung 
suchen. 

Melodiöse Hofwächter
Steinhühner werden in menschli -
cher Obhut erstaunlich zahm. Aus 
diesem Grund, und dank ihres at -

traktiven Ge -
sangs, werden 
sie gerne als 
Haustiere gehal-
ten. Die männli -
chen Tiere ver-
teidigen dabei 
Hof und Haus 
gegen fremde 
Besucher und 
Hunde. Trotz 
der lokalen und 
regionalen Jagd sind die Bestände 
der Chukar-Steinhühner nicht ge -
fährdet.

Keine Angst vor grösseren Tieren: Männliche Chukar-Steinhühner zeigen einen ausserordentlichen Territorialsinn und 
legen sich manchmal selbst mit Hunden an. � Bild: Zoo Zürich / Enzo Franchini

Der Zoo Zürich ist wieder offen! Und 
mit der Zoo-Wiedereröffnung ist nun 
auch die neue Lewa-Savanne 
eröffnet. Auf unserer Homepage 
finden Sie alle Informationen zu 
Ihrem nächsten Zoobesuch und den 
besonderen Massnahmen, die 
derzeit gelten. Wir empfehlen Ihnen 
sehr, Ihre Tickets online zu kaufen. 
Weitere Infos: www.zoo.ch

Zoo und  
Lewa-Savanne offen

Zoodirektor Alex 
Rübel.� Bild: SB
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Buchungen direkt 
beim Hotel 
Um Reisende zu motivieren, ihre 
Buchungen direkt beim Hotel zu 
tätigen, lanciert Hotellerie Suisse 
eine Direktbuchungskampagne. 
Diese mit dem Booking-Tipp: 
«Den besten Deal gibt’s direkt 
beim Hotel». Der Verband möchte 
damit die Vorteile von Direktbu-
chungen aufzeigen und sie bieten 
den Hotels die Chance, die 
Abhängigkeit von OTAs zu 
reduzieren und Kosten zu senken.  
www.booking-tipp.ch

Leinen los bei 
Thurgau Travel 
Für den Neustart in die laufende 
Reisesaison lanciert Thurgau Travel 
Mitte Juli, nebst den bewährten 
Reisen, neu ein Angebot für 
Familien und bricht damit zu neuen 
Ufern auf. Nach der unfreiwilligen 
langen Trennung können Gross-
eltern, Eltern und Kinder gemein-
same Urlaubstage während einer 
Flusskreuzfahrt verbringen. Kinder 
bis 15 Jahre reisen in Begleitung 
eines Erwachsenen in der gleichen 
Kabine gratis, ältere Jugendliche 
reisen zu einem günstigen Fest- 
preis. Für Kinder-Menüs, Spass und 
Spiel ist gesorgt (zeitweise 
Kinderbetreuung). Die ersten 
Familien-Flussfahrten finden mit 
dem Luxusschiff MS Thurgau 
Prestige zur Zeit der Sommerferien 
auf Rhein, Mosel und Saar statt. 
Dem Gesundheitsschutz der Gäste 
wird mit dem Thurgau-Travel-Sorg
los-Paket grosse Beachtung 
geschenkt. RED 
www.thurgautravel.ch

Trip-Tipps

Mission�Der bekannteste Agent der Welt kehrt in geheimer Mission zurück in die Schweiz und begegnet in Zürich seinem 
grössten Feind: Covid-19. In Brigels findet er das ideale Versteck, um sich vor dem Virus in Sicherheit zu bringen.�RED
Desinfektionsspray und Gesichts -
maske – Bond hat seine Pistole ge-
gen Schutzausrüstung eingetauscht. 
Denn gegen seinen grössten Feind 
kann keine Waffe etwas ausrichten: 
Das Coronavirus bedroht die ganze 
Welt und dem Agenten bleibt nichts 
anderes übrig, als zu flüchten. Dabei 
ist die Schweiz prädestiniert für si -
chere Verstecke und gesunde Berg-
luft. Bond macht das Bergdorf Bri -
gels in der Surselva als sichersten Ort 
aus: nur 1,5 Stunden von Zürich ent -
fernt, ruhig, abgeschieden, kein 
Durchgangsverkehr – das perfekte 
Versteck. 

Der Video-Trailer des La Val Berg -
spa Hotels in Brigels zeigt mit Hu -
mor vor Start der Sommersaison, 
dass Ferien im eigenen Land nicht 

nur sehr schön sein können, son -
dern, dass es auch noch viele unbe-
kannte Orte fernab vom Massentou -
rismus gibt, die es zu entdecken gilt. 

Im Video kommt Daniel Craig-
Double Martin Langanke zum Ein -
satz. Der Thurgauer, der Daniel 
Craig zum Verwechseln ähnlich 
sieht, spielte bereits im Bond-Streifen 
«Ein Quantum Trost» eine Szene als 
Double des Hollywood-Stars. In ei -
ner Nebenrolle, als hustendes Bond-
Girl, ist Influencerin Mirjana Zuber 
zu sehen. Die Bond-Story zeigt, wie 
perfekt sich das La Val (eröffnet 
am 19.6.) für einen Wochenend -
aufenthalt oder auch längere Fe -
rien in der Schweiz eignet. 
Weitere Infos: www.laval.ch/de/ak -
tivitaeten/bond.html

Nachfrage grösser als Angebot
Camping�Die Oberengadiner Gemeinde Silvaplana hat eine unbürokratische Lösung 
für die aktuell ausserordentliche Campingsituation gefunden: Zwei Parkplätze wer-
den zu temporären Stellplätzen für Wohnmobile und Busse umfunktioniert.�RED

Aufgrund der geltenden Sicher -
heitsbestimmungen auf den Cam -
pingplätzen und der erhöhten 
Nachfrage nach Reisen im Inland 
sind die Stellplätze für Wohnmo -
bile und Busse im Oberengadin 
dieses Jahr besonders rar. Um dem 
damit verbundenen Engpass ent -
gegenzuwirken, stellt die Ge -
meinde Silvaplana kurzerhand zu -
sätzliche Stellplätze zur Verfügung. 

Auf dem Parkplatz Cristins nahe 
der Bergbahn Corvatsch in Silva -
plana Surlej können seit dem 6. 
Juni Wohnmobile mit eigenen sa -
nitären Einrichtungen parkiert 
werden. Der Preis für eine Nacht 
inkl. Stromanschluss und zzgl. 
Kurtaxen beträgt 35 Franken pro 
Fahrzeug. Alle Besitzer von Bus -
sen, die keine sanitären Anlagen 
haben, können auf dem Parkplatz 
neben dem Campingplatz Silva -
plana ebenfalls ab dem 6. Juni 
übernachten. Sie können die Infra -
struktur des Campingplatzes mit -
benutzen. Um auch Spontanbesu -
chern eine Chance auf einen 
Schlafplatz zu geben, können die 
Stellplätze nicht im Voraus reser -
viert werden. Die Gäste können 
sich am Tag der Anreise telefo -
nisch nach der Verfügbarkeit er -
kundigen oder vorbeischauen: «Es 
ist uns wichtig, der grossen Nach -
frage, so gut es geht, gerecht zu 
werden und trotz den Einschrän -
kungen ein grandioses Ferienerleb -

nis bieten zu können. Mit dieser 
unkonventionellen Lösung kön -
nen wir total fast 60 zusätzliche 
Stellplätze zur Verfügung stellen», 
sagt Daniel Bosshard, Gemeinde -
präsident von Silvaplana. Tages -
stellplätze sind vor allem bei den 
Wassersportlern beliebt. Unzählige 
Wind- und Kitesurfer suchen den 
Silvaplanersee auf, um mit dem 
Malojawind über das türkisfarbene 
Wasser zu gleiten. 

Wasser, Wind und Berge
Silvaplana liegt auf 1815 Meter über 
Meer im Herzen der Oberengadiner 
Seenlandschaft. Das Dorf am Fusse 
des Hausbergs Corvatsch mit seinen 
drei Fraktionen Silvaplana, Champ -

fèr und Surlej bietet eine abwechs -
lungsreiche Hotellerie- und Gastro -
nomieszene sowie vielfältige Sport -
möglichkeiten und Aktivitäten im 
Sommer wie im Winter. Wind- und 
Kitesurfer finden auf dem Silvapla -
nersee dank des verlässlichen Ma
lojawinds hervorragende Bedingun -
gen. Skifahrer, Mountainbiker und 
Wanderfreunde geniessen herrliche 
Pisten, Trails und Panoramawege so-
wie alte römische Saumpfade. Silva -
plana ist Austragungsort vieler be -
liebter Sportevents wie des «Enga -
dinwind», «Engadin Bike Giro» 
oder «Engadin Swimrun». 

Weitere Informationen:
www.campingsilvaplana.ch
www.silvaplana.ch

Auf den Parkplätzen des Campings Silvaplana und unterhalb der Signalbahn ste-
hen seit dem 6. Juni temporäre Stellplätze zur Verfügung.� Bild: Camping Silvaplana

Bond-Girl Mirjana Zuber und Bond-Double Martin Langanke im grauen Zürich 
auf der Flucht ins sonnige Bündnerland. � Bild: Black Frame Studios

Flucht nach Brigels: Bond trifft auf Feind Covid-19
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SGBT-Direktor Thomas Kirch -
hofer zeigt sich hocherfreut, dass 
mit dem Entscheid der Kantone 
ein attraktives touristisches Ange -
bot im Kanton St. Gallen gefestigt 
werden kann: «Wir haben nun die 
Chance, ein authentisches Bahn -
erlebnis in unserer Region weiter -
hin garantieren zu können.» Seine 
Organisation stelle sich gerne der 
Herausforderung, gemeinsam mit 
den regionalen Leistungsträgern, 
insbesondere mit den Appenzeller 
Bahnen, geeignete Angebote zu 
schnüren. «Sie passen in die aktu -
elle Zeit, wo die Sehnsucht der 
Gäste nach urtümlichen, unver -
fälschten Freizeitvergnügen stetig 
wächst.» Dass täglich aus allen 
grösseren Städten der Schweiz 
zahlreiche Züge Richtung St. Gal -
len verkehren, mache deutlich, 
dass die Gallus-Stadt perfekt ins 
nationale Eisenbahnnetz einge -
bunden sei. Mit dem vielfältigen 
Angebot des öffentlichen Verkehrs 
im Kanton selber (Bahn, Schiff -
fahrt und so weiter) würden diese 
Maschen noch enger gewoben.

Ansporn für die Zukunft
Gemäss Behördenentscheid soll der 
Bahnbetrieb zwischen Altstätten 
und Gais bis circa 2035 fortgesetzt 
und dann auf eine wirtschaftlich 
günstigere Betriebsform (zum Bei -
spiel Bus) umgestellt werden. Weiter -
geführt wird der Bahnbetrieb auch 
auf der touristisch wichtigen Linie 
zwischen Rorschach Hafen und Hei -
den. Besonderes Augenmerk wird 

schliesslich auf die Linie Rhein eck–
Walzenhausen gerichtet. Hier wird 
geprüft, ob die Bahn als automati -
sierte Zahnrad- oder Seilbahn wei -
tergeführt werden kann.

Tobias Treichler, SGBT-Vizedirek -
tor, verdeutlicht: «Wir waren und 
sind immer bestrebt, unseren Gästen 
das Reisen in der Ostschweiz ange-
nehm, einfach und unkompliziert zu 
machen, dies in enger Zusammen -
arbeit mit unseren lokalen Partnern 
wie den Appenzeller Bahnen, der 
Schweizerischen Südostbahn AG 
(SOB) und der Regionalbahn 
Thurbo.» Dass sich die Behörden 

nun für alternative Betriebskonzepte 
für die drei Zahnradbahnlinien der 
Appenzeller Bahnen ausgesprochen 
hätten, sei Ansporn für eine Fortset -
zung der touristischen Vermarktung 
dieser Angebote, «die sich mit 
Schiffsausflügen auf dem Bodensee 
perfekt ergänzen lassen», führt 
Treichler weiter aus.

Knotenpunkt St. Gallen
St. Gallen ist Teil der «Grand Train 
Tour of Switzerland». Sie vereint die 
schönsten Bahn-Panoramastrecken 
der Schweiz zu einer einmaligen 

Route – über rund 1280 Kilometer 
vorbei an elf grossen Seen und fünf 
Unesco-Welterbestätten. Es gibt da-
bei keine festgelegte Richtung oder 
Dauer, die Reisenden können ein- 
und aussteigen, wo es ihnen gefällt. 
Bei einem Zwischenhalt in der Ost -
schweizer Metropole sind dann wei -
tere, auch kantonsübergreifende 
Bahn- und Schiffsausflüge nicht nur 
ein Muss, sondern dank des dichten 
ÖV-Netzes in der Region auch pro -
blemlos einzuplanen.

Weitere Informationen: 
www.st.gallen-bodensee.ch

Auf Zahnrädern in die Zukunft
Bahntourismus�Die Zukunft der Zahnradbahnlinien der Appenzeller Bahnen zwischen Altstätten und Gais, 
Rorschach und Heiden sowie Rheineck und Walzenhausen ist gesichert. St. Gallen-Bodensee Tourismus (SGBT) 
begrüsst den Umstand, dass die Kantone Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen gemeinsam mit dem Bundes-
amt für Verkehr für den Fortbetrieb der drei Bahnstrecken Lösungen gefunden haben.�RED

Die Bergbahn Rheineck–Walzenhausen (RhW) gilt als touristische Attraktion. � Bild: Daniel Widmer
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Neu: Tagblatt-App
Jede Ausgabe mit nur einem Klick!

Sammler  kauft
Briefmarken, Münzen

und anderes auf Anfrage. 
��  079 464 39 14

Dipl. Fusspflege, Kreis 11, Fr. 65.–
Hausbesuche Fr. 95.–.
Tel. 043 299 08 73 / 076 521 51 08

EXPRESS UMZUG
+ ENTSORGUNG

+ Lager + Reinigung mit Garantie  
günstig + professionell 043 819 17 47

Wie weiter?
Ehrlicher Blick in die Karten!
0901 56 79 26 Fr. 2.30/Min. 9–24 Uhr
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Antiquitäten Beceren kauft Ge-
mälde, Skulpturen, Kunst, antike 
Möbel, Asiatica, Porzellan, Teppi-
che, Nachlässe, Stauffacherstr. 
16, 044 291 66 50
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Sammler kauft Münzen, Medaillen, 
 defekten Schmuck sowie alte An-
sichtskarten. Rufen Sie mich an!  
Tel. 078 839 51 14 
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Bin Sammler von Schweizerkunst  
Kaufe gerne Bilder und Skulpturen aus 
der Zeit von circa 1850  – 1980. Auch 
 teurere Objekte. 044 822 51 48 oder  
079 669 68 44, w.zell@bluewin.ch, 
Werner Zell
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ACHTUNG LIEBE LESER,

suche Porzellan, Rosenthal, 
Hutschenreuter, Meissen, 

Herend, Langenthal u.s.w. Zinn, 
Bleikristall, Silberbesteck.

Seriöse Kaufabwicklung.

Herr Peter, Tel.: 076 219 31 78
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Ihre persönliche Lebensberatung!
044 750 44 81 • www.weiterblicken.ch
15 Min./35 Fr. Gabrielle S. Bosshard

Ben. Brocki  räumt, entsorgt alles. Be-
senrein bei jeder Räumung. Auch Um-
züge. Kaufe Möbel zu Handelspreisen
044 558 77 41

Allein? Das muss nicht sein!
Wähle 044 200 02 28 und erhalte noch
heute ohne Vermittlungsgebühren pas-
sende Kontaktvorschläge von Singles
für Freizeit oder Partnerschaft.

CH/Zürich, Mann, 62/165/66NR, Single,
sportlich, ehrlich, sympathisch, hochge-
bildet, mag Natur, Fotografie, Reisen,
Kochen, Musik. Sucht sympathische,
schöne Frau bis 40-45, NR, für Freund-
schaft und mehr. Wenn es passt, melde
dich. �� Tagblatt der Stadt Zürich, Chif-
fre Z001/9573, Postfach, 8021 Zürich

75-jährige Frau sucht auf diesem Weg
eine nette Kollegin. Ohne Sport, gute
Gespräche sowie spazieren. ��  Tagblatt
der Stadt Zürich, Chiffre Z001/9570,
Postfach, 8021 Zürich

Zu verkaufen Rollstuhl neu, Rückenleh-
ne verstellbar. Fussraster abnehmbar.
Fr. 650.- (Neupreis 1600.-) ZH- Albisrie-
den. Tel.044 463 08 19

INLINE SKATES Marke Extend Grösse
42, schwarz und weiss. 80 Franken neu-
wertig. 076 329 17 97

WERBEVIDEOS,  Webseiten, soziale
Netzwerke, Bildschirme. Geschäfte/Un-
ternehmen. Profi-Service. 077 902 86 15

Akademiker, 70+, sucht freundschaftli-
che Beziehung mit warmherziger inter-
essanter Frau für geistigen Austausch
und Zärtlichkeit. �� Tagblatt der Stadt
Zürich, Chiffre Z001/9574, Postfach,
8021 Zürich

Ich suche Flohmarktartikel aller Art.
Abholung kontaktlos und bequem für
Sie von Zuhause. Rufen Sie unverbind-
lich an. Tel. 078 647 20 46

Ich, 66, w, Tierliebhaberin und -kenne-
rin, möchte mich gerne ehrenamtlich
in einem Tierheim betätigen. Raum Zü-
rich oder nahe Umgebung.
groppetti@bluewin.ch

Zu vermieten: 2-Zi.-Wohnung ZH-Wol-
lishofen. Frisch renoviert, ab sofort,
CHF 1'750.00 inkl. Tel: 044 482 60 00

Frau erledigt für Sie: Einkäufe, Wäsche
in Zürich. Wird abgeholt.
Tel.: 078 980 54 80

Ab sofort möbliertes Zimmer zu ver-
mieten in der Stadt Zürich.
Tel. 078 960 00 60

Ich kaufe: Schallplatten, Gemälde,
Kunst, Antikes, div. aus Nachlässe od.
Räumungen. Tel.: 079 944 13 76

Ich sammle Ihre übrigen Velos gratis
ein. Ob fahrbar oder defekt spielt kei-
ne Rolle. Tel. 078 647 20 46.
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Die Stadt Zürich gilt weltweit als eine 
der Städte mit der höchsten Lebens-
qualität. Und Sie geben mir sicher 
recht, Zürich ist wunderschön, inter-
national, kulturell vielfältig und sicher. 
Diese Feststellung muss ich vorneweg 
nehmen, denn: Zürich wird wachsen. 
Bis 2040 nimmt die Stadtzürcher 
Wohnbevölkerung gemäss Prognosen 
um ca. 82 000 Personen zu. 

Wie soll dies geschehen? 
Der Stadtrat hat hierzu den kommuna-
len Richtplan Siedlung, Landschaft, 
öffentliche Bauten und Anlagen, wel-
cher zurzeit in einer Kommission des 

Gemeinderates beraten wird, erarbeitet. 
Zürich soll zum ersten Mal einen kom-
munalen Richtplan erhalten. Dieser hat 
es in sich. Das 140-seitige Planungs-
werk zeigt nicht nur auf, wo die neuen 
Bewohnerinnen und Bewohner Platz 
finden sollen. Es regelt die Entwicklung 
der Stadt bis ins kleinste Detail. Zürich 
soll sich dabei zu einer «Stadt der kur-
zen Wege» mit 46 Quartierzentren ent-
wickeln. Für die Quartierzentren gibt der 
Richtplan auch gleich vor, welche Nut-
zungen – Detailhandel, Dienstleistungen 
sowie publikumsorientierte soziale und 
kulturelle Angebote – sich der Stadtrat 
dort vorstellt. Dass das Überleben für 
einen Detailhändler schwierig sein 
dürfte, wenn er lediglich sein Quartier 
als Einzugsgebiet hat, darüber scheint 
sich niemand Gedanken zu machen. 
Jedenfalls aber hat diese Planung zum 
Ziel, dass wir alle in unserem Quartier 
bleiben und dort einkaufen sollen. Ich 
bin gerne in meinem Quartier, aber ich 
gehe auch gerne in die Innenstadt. 
Schliesslich lebe ich in einer Stadt, um 
in einer Stadt zu sein – mit all ihren Vor- 
und mitunter auch Nachteilen. Durch 
die Fokussierung auf die Quartierzent-
ren nimmt die Attraktivität der Innen-
stadt ab. Eine attraktive Innenstadt mit 

weiträumiger Ausstrahlung gehört aber 
gerade zum Wesen von Zürich. Ich 
möchte, dass dieses erhalten bleibt!

Angriff auf private Freiräume
Auch die Planung der Freiraument-
wicklung schiesst weit übers Ziel hin-
aus. Der zusammen mit Stadtrat André 
Odermatt zuständige Stadtrat Richard 
Wolff sprach an einer Medienkonferenz 
von einer «Neuverteilung des öffentli-
chen Raumes». Wenn es denn nur der 
öffentliche Raum wäre! In Wirklichkeit 
stellt der Richtplan einen Angriff auf 
private Innenhöfe, Dachterrassen und 
Vorgärten dar. So hält er bei den Mass-
nahmen zur Freiraumplanung Folgen-
des fest: «Die Stadt verlangt im Rah-
men von Sondernutzungsplanungen 
und wirkt bei konkreten Bauvorhaben 
darauf hin, dass private Freiräume (wie 
zum Beispiel Innenhöfe, Vorgär-
ten / Vorzonen, begehbare Dachland-
schaften) als Erholungs- und Alltags-
räume mit hoher Aufenthaltsqualität 
und ökologischer Qualität erstellt und 
so weit möglich in angemessenem 
Umfang öffentlich zugänglich gemacht 
werden». Diese Massnahme geht nicht 
nur Eigentümer von privaten Grund-
stücken, seien es Private, Genossen-

schaften oder andere gemeinnützige 
Rechtsträger, an, sondern auch Mie-
terinnen und Mieter. Wollen Sie tat-
sächlich, dass die Dachterrasse oder 
der Innenhof Ihres Mietshauses öffent-
lich zugänglich ist? Für mich stellt sich 
die Frage, wollen die zuständigen 
Stadträte mit dem vorliegenden Richt-
plan ihre Träume für Zürich – eine in 
Quartiere aufgeteilte, langweilige  
«Fünf-Minuten-Stadt», in welcher pri-
vate Innenhöfe und Dachterrassen für 
alle zugänglich sind – verwirklichen? 
Ich weiss es nicht. Aber wie eingangs 
erwähnt: Zürich ist eine wunderschöne 
Stadt. Sie wurde es aber nicht wegen 
eines detaillierten Siedlungsrichtplans, 
sondern aufgrund einer freien, an den 
Bedürfnissen der Bevölkerung ausge-
richteten Entwicklung zu dieser Stadt. 
Dies muss auch weiterhin möglich sein. 
Ich jedenfalls möchte mein schönes, 
pulsierendes, weltoffenes und kreatives 
Zürich behalten! 

Corina Ursprung
FDP-Gemeinderätin

Soll Zürich wirklich so wachsen?

Dieser Text erscheint unter der
ausschliesslichen Verantwortung  
der unterzeichneten Parteien

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.
Die Wettbewerbsteilnehmer akzeptieren eine Weiterverwendung der Adressdaten durch die Hauptpartner der Verlosung.

WÖCHENTLICH
GEWINNEN !

GEWINNER �  Die digitalen Festspiele Zürich geniessen mit 
dem Apéropaket, das zwei vegetarischen Snacks, zwei Fest-
spielbiere und eine Stoffmaske enthält. (www.festspielex.ch)

GEWINNER �  Ein weiterer Schritt in die Normalität. 
Unter Einhaltung der Corona-Massnahmen gibt es wieder 
Filme auf der Grossleinwand. Wir verlosen 2 x 2 Eintritte. 

Mitmachen und gewinnen: Senden Sie das Stichwort 
«GEWINNER» plus die gewünschte Verlosungsnummer, 
Ihren Namen mit Adresse und Telefonnummer an:

gewinn@tagblattzuerich.ch
Viel Glück!
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 2 Dem Referendum 
unterstehende  
Beschlüsse des 
Gemeinderats

Weisung 2020/48 vom 
05.02.2020: Sozialdeparte -
ment, Pro Senectute Kanton 
Zürich, Treuhanddienst, 
Rentenverwaltung und 
Sozialberatung, Beiträge ab 
2021

Diese Vorlage untersteht gemäss Art. 10 
GO dem obligatorischen Referendum. Der 
Termin für die Volksabstimmung wird 
durch den Stadtrat festgesetzt und im 
Amtsblatt publiziert.

Gegen diesen Beschluss kann, von der 
Veröffentlichung an gerechnet, beim 
Bezirksrat Zürich, Löwenstrasse 17, 8001 
Zürich 

 – innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in 
Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c 
VRG i.V.m. § 21a VRG) und

 – innert 30 Tagen schriftlich Rekurs (§ 19 
Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c 
VRG sowie § 20 VRG) erhoben werden.

Nummer: 2020/0332
Kontakt: Gemeinderat

 3 Beschlüsse des 
Gemeinderats

Weisung 2015/340 vom 
04.11.2015: Motion von 

Marianne Dubs Früh und 
Michel Urben betreffend 
Erstellung einer durchgehen -
den Busspur in beiden 
Fahrtrichtungen auf der 
Wehntalerstrasse ab Halte -
stelle Neu Affoltern bis zur 
Endstation Holzerhurd, 
Bericht und Abschreibung

Gegen diesen Beschluss kann, von der 
Veröffentlichung an gerechnet, beim 
Bezirksrat Zürich, Löwenstrasse 17, 8001 
Zürich 

 – innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in 
Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c 
VRG i.V.m. § 21a VRG) und

 – innert 30 Tagen schriftlich Rekurs (§ 19 
Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c 
VRG sowie § 20 VRG) erhoben werden.

Nummer: 2020/0304
Kontakt: Gemeinderat

 4 Erlasse des Stadt- 
rats und anderer 
Behörden

Reglement über das Bestat-
tungswesen und die Fried-
höfe, Teilrevision

1. Der Stadtrat hat am 27. Mai 2020 das 
Reglement über das Bestattungswe-
sen und die Friedhöfe (RBF, AS 818.610) 
geändert.

2. Die Änderung gemäss Ziffer 1 tritt am 
1. August 2020 in Kraft.

3. Der Beschluss (STRB Nr. 454/2020) 

wird im elektronischen Amtsblatt zur 
Verfügung gestellt.

4. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 
Tagen ab Publikation beim Bezirksrat 
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, Rekurs 
erhoben werden. Die Rekursschrift ist 
im Doppel einzureichen und muss einen 
Antrag und dessen Begründung ent-
halten. Der angefochtene Beschluss ist 
beizulegen. Die angerufenen Beweis-
mittel sind genau zu bezeichnen und 
soweit möglich beizulegen.

Nummer: 2020/0339
Kontakt: Stadtkanzlei

 6 Einbürgerungen

Stadtratsbeschlüsse vom 3. 
Juni 2020

Stadtratsbeschlüsse Einbürgerungen�vom 
3. Juni 2020

Die Übersicht über die in das Bürgerrecht 
der Stadt Zürich aufgenommenen Perso-
nen ist im elektronischen Amtsblatt unter 
www.stadt-zuerich.ch/amtsblatt einsehbar.

Nummer: 2020/0335
Kontakt: Stadtkanzlei

 8 Abstimmungen / 
Wahlen

Ersatzwahl Kreisschulbe-
hörde Zürichberg, stille Wahl

In Anwendung von § 54 des Gesetzes 
über die politischen Rechte (GPR, LS 161) 

hat der Stadtrat am 3. Juni 2020 mit 
Beschluss Nr. 491/2020 beschlossen:

1. Als Mitglied der Kreisschulbehörde 
Zürichberg für den Rest der Amtsdauer 
2018–2022 wird per 1. August�2020 
als gewählt erklärt:  
Kraft, Alexandra, 1990, Theaterpäda-
gogin, Primarlehrerin, Grüne,�Zürich.

2. Gegen diesen Beschluss kann innert 
fünf Tagen nach seiner Veröffentlichung 
im Städtischen Amtsblatt beim 
Bezirksrat Zürich, Löwenstrasse 17, 
Postfach, 8090 Zürich, schriftlich und 
begründet Stimmrechtsrekurs erhoben 
werden.

Nummer: 2020/0198
Kontakt: Stadtkanzlei

Ersatzwahl eines Mitglieds 
des Gemeinderats für die 
Amtsdauer 2018–2022 im 
Wahlkreis 7 + 8 

In Anwendung von § 108 Abs. 1 i. V. m. § 
111 Abs. 2 des�Gesetzes über die politi-
schen Rechte (GPR, LS 161) hat der 
Stadtrat am 3. Juni 2020 mit Beschluss 
Nr. 490/2020 beschlossen:

1. Als Mitglied des Gemeinderats für den 
Wahlkreis�7 + 8 für den Rest der�Amts-
dauer 2018–2022 wird per 9. Juli�2020 
als gewählt erklärt:  
Pauli, Cathrine, 1968, Start-up-Grün-
derin, FDP.

2. Gegen diesen Beschluss kann innert 
fünf Tagen nach seiner Veröffentlichung 
im Städtischen Amtsblatt beim Bezirks-
rat Zürich, Löwenstrasse 17, Postfach, 
8090 Zürich, schriftlich und begründet 
Stimmrechtsrekurs erhoben werden.

Nummer: 2020/0318
Kontakt: Stadtkanzlei

10 Bauprojekte

Ausschreibung von Baupro-
jekten gemäss § 314 Pla-
nungs- und Baugesetz, PBG

Planauflage: Amt für Baubewilligungen, 
Amtshaus IV, Lindenhofstrasse 19, Büro 003 
(8.00–9.00 Uhr; Planeinsicht zu anderen 
Zeiten nach telefonischer Absprache, Tel. 
044 412 29 85/83). Die ausgeschriebenen 
Baugesuche können vorübergehend auf 
Anfrage auch digital eingesehen werden. 
Die Begehren zur digitalen Einsicht können 
auf www.stadt-zuerich.ch/baubewilligungs-
verfahren unter «Öffentliche Ausschreibun-
gen» gestellt werden. Die Begehren sind bis 
spätestens 14.00 Uhr des letzten Publika-
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 1 Einladung zur Ratssitzung
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Interessenwahrung: Begehren um Zustel-
lung von baurechtlichen Entscheiden 
müssen bis zum letzten Tag der Planauf-
lage (Datum des Poststempels) hand-
schriftlich unterzeichnet (Fax oder E-Mail 
genügen nicht) beim Amt für Baubewilli-
gungen, Postfach, 8021 Zürich, gestellt 
werden (§ 315 PBG). Wer diese Frist ver-
passt, verwirkt das Rekursrecht (§ 316 
PBG).

Für die Zustellung des Bauentscheids wird 
eine einmalige Kanzleigebühr von Fr. 50.– 
erhoben. Es erfolgt nur ein Zustellversuch. 
Bei Abwesenheit über die postalische 
Abholfrist von 7 Tagen hinaus ist die Ent-
gegennahme anderweitig sicherzustellen 
(z. B. durch Bezeichnung einer dazu 
ermächtigten Person).

Dauer der Planauflage: 12.06.2020–
02.07.2020

Bauprojekte:

Kreis 1

Leonhardstrasse 10, Umbau und Nut-
zungsänderung im Erdgeschoss und 1. 
Untergeschoss; Gastwirtschaftsbetrieb 
anstelle Reisebüro, Abluftkamin entlang 
der Hoffassade (im Inventar Denkmal-
pflege), Kernzone Hirschengraben, 
Ahmed Afifi, Riedhofstrasse 41, Moham-
med Kamel, Kreisbach 2b, 8600 Düben-
dorf

Rämistrasse 101, ETH-Hauptgebäude, 
Erneuerung Einstellhalle und Vorplatz; 
Ersatz der obersten Decke und teilweise 
Rekonstruktion der ursprünglichen Gestal-
tung, Neuanordnung und Reduktion der 
Autoabstellplätze, zusätzliche Zweiradab-
stellplätze, Mobilitätskonzept (im Inventar 
kantonale Denkmalpflege und im Inventar 
Gartendenkmalpflege), Kernzone Hirsch-
engraben, ETH Zürich, Immobilien, Vertre-
terIn: ETH Zürich, Immobilien, Peter Kohl, 
Kreuzplatz 5

Kreis 2

Bleicherweg 10, Ausbau Laden mit Neben-
wirtschaft und Boulevardcafé (im Inventar 
Denkmalpflege) mit Öffnungszeiten vor 7 
Uhr, K, Jung & Jung AG, Bergstrasse 163

Kreis 3

Binzstrasse 2, 8, Umbau mit Umnutzung, 
Essensausgabestelle anstelle Büro, Aus-
senrestaurant, IG III, SuP Suppen und 
Pedale GmbH, Binzstrasse 12

Haldenstrasse anstelle 79, Ersatzneubau 
Mehrfamilienhaus mit 12 Wohnungen, 8 
Autoabstellplätzen und 4 Oldtimerabstell-
plätzen in Tiefgarage, je 1 Autoabstellplatz 
für Besucher und Umschlag im Freien, W4, 
Jom-Tov und Rachel Iczkovits, Projekt- 
verfasserIn: Benedict Baumanagement 
GmbH, Rüdigerstrasse 17

Kreis 4

Herdernstrasse 56, neben 56, Bullinger-
strasse anstelle 105, Anbau von 2 Wohn-
bauten, Photovoltaik-Anlage auf Dach,  
2 Autoabstellplätze im Freien, Rückbau  
von Anbauten, Änderung Umgebungs-
gestaltung, Umbau Herdernstrasse 56 
(im Inventar Denkmalpflege), QI4a, Stif-
tung Jugendwohnnetz Juwo, Gartenhof-
strasse 15

Kreis 5

Ausstellungsstrasse anstelle 15, Ersatz-
neubau WC Anlage für Kiosk, befristet bis 

zum 31.12.2023, QI5a, Liegenschaften 
Stadt Zürich, Postfach, Morgartenstrasse 29

Hardturmstrasse 261, Boulevardcafé, W5, 
Aydin Yildirimi, Luisenstrasse 40

Kreis 6

Schürbungert anstelle 4, Ersatzneubau mit 
10 Wohneinheiten, 2 Aussenautoabstell-
plätzen und 6 Aussenfahrradabstellplät-
zen, W4b, Bertina Adame, Projektverfass-
erIn: Wild Architekten GmbH, Uetliberg-
strasse 23

Kreis 7

Buchzelgstrasse anstelle 47, Ersatzneu-
bau mit 54 Alterswohnungen, 8 Autoab-
stellplätze im Freien (Mobilitätskonzept), 
Photovoltaikanlage auf Flachdach, W3, 
Stiftung für Alterswohnungen Jean Vannini, 
Postfach 2655, Rennweg 23

Kreis 9

Badenerstrasse anstelle 682, 684, 686, 
686a, 688, 690, Segnesstrasse anstelle 
8, 8a, 10, 12, Ersatzneubau von 6 Mehr-
familienhäusern mit einem Hochhaus, 72 
Wohnungen, Gewerbeflächen im Erdge-
schoss, Einstellhalle mit 31 Autoabstell-
plätzen, PV-Anlage auf Flachdächern, W6 
Z5, Senn Resources AG, Projektverfass-
erIn: Herzog & de Meuron Basel Ltd., 
Rheinschanze 6, 4056 Basel

Kreis 10

Dorfstrasse 46, Waidstrasse 11, Umbau 
Wohnhaus, Veränderung der Umgebungs-
gestaltung mit Schopf und Velounterstand 
sowie Vergrösserung der nordseitigen Bal-
kone, W4, Richard W. Späh, Projektver-
fasserIn: Späh Architektur AG, Waid-
strasse 11

Kreis 11

Friesstrasse 26, Umbau und Aufstockung 
des Wohnhauses, W5, Hans Ulrich Mae-
der, ProjektverfasserIn: Agensa AG, Pün-
ten 5, 8602 Wangen

Leimgrübelstrasse anstelle 4, Einfamilien-
haus mit Garage für 2 Autos, W4, Milan 
und Jacqueline Zwahlen, Projektverfass-
erIn: Marty Häuser AG, Sirnacherstrasse 
6, 9501 Wil

Magdalenenstrasse 76, Sexgewerblicher 
Kleinstsalon im Dachgeschoss, W4, Emil 
Sisak, Magdalenenstrasse 76

Nummer: 2020/0331
Kontakt: Amt für Baubewilligungen

11 Strassenbauprojekte

Strassenbauprojekt:  
Sofortmassnahmen  
Hubertus, Knoten Albisrie-
derstrasse, Letzigraben  
und Gutstrasse, öffentliche 
Planauflage gemäss §§ 16 
und 17 des Strassengesetzes 
des Kantons Zürich

Folgendes Projekt wird gemäss §§� 16 
und�17�StrG öffentlich aufgelegt:

Behebung Unfallschwerpunkt für Velofah-
rende durch Erstellung einer Insel bei 
Gabelung des Velostreifens sowie Aufhe-
bung von Parkplätzen, Verbreiterung Trot-
toir, Ergänzung von Zweiradabstellplätzen, 
Verbreiterung des Velostreifens, Erstellung 
eines neuen Randsteins, Erneuerung 
Strassenbelag.

Das Projekt ist –�soweit darstellbar�– aus-
gesteckt bzw. markiert.

Die Pläne liegen während 30 Tagen 
beim Tiefbauamt der Stadt Zürich, 
Werdmühleplatz�3, Amtshaus�V, 8001 
Zürich, im Korridor des 4.�Stocks zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf und 
können jeweils von Montag bis Don-
nerstag von 07.00 bis 18.00 Uhr und 
am Freitag von 07.00 bis 17.00 Uhr ein-
gesehen werden.

Anmerkung: Die neuen Verkehrsvorschrif-
ten im Zusammenhang mit dem Strassen-
bauprojekt werden zeitgleich mit separater 
Verfügung durch die Vorsteherin des 
Sicherheitsdepartements angeordnet (vgl. 
Publikation im elektronischen Amtsblatt 
[www.stadt-zuerich.ch/amtsblatt] am 10. 
Juni 2020 sowie im Tagblatt der Stadt 
Zürich vom 10. Juni 2020, Verkehrsvor-
schriften [Kreis 9]).

Die Planauflage dauert von Freitag, 
12. Juni�bis Montag, 13. Juli 2020.

Gegen das Strassenbauprojekt kann 
innerhalb der Auflagefrist schriftlich per 
Briefpost beim Tiefbauamt der Stadt 
Zürich, Werdmühleplatz�3, 8001 Zürich, 
Einsprache erhoben werden. Mit der Ein-
sprache können alle Mängel des Projekts 
geltend gemacht werden. Zur Einsprache 
ist berechtigt, wer durch das Projekt 
berührt ist und ein schutzwürdiges Inter-
esse an dessen Änderung oder Aufhe-
bung hat. Die Einsprache muss einen 
Antrag und dessen Begründung enthal-
ten. Allfällige Beweismittel sind genau zu 
bezeichnen und soweit möglich beizule-
gen (§�17 StrG; §§�21 ff. VRG, LS 175.2). 
Das Verfahren ist für die unterliegende 
Partei in der Regel kostenpflichtig (§ 13 
Abs. 2 VRG).

Die Auflagedokumente finden Sie unter 
www.stadt-zuerich.ch/planauflagen (Link 
aktiv ab 12. Juni 2020).

Nummer: 2020/0279
Kontakt: Tiefbauamt

Strassenbauprojekt: Triemli-
strasse (Püntstrasse bis In 
der Ey), öffentliche Planauf -
lage gemäss § 13 des Stras-
sengesetzes des Kantons 
Zürich (Mitwirkung der 
Bevölkerung)

Im Sinne des Mitwirkungsverfahrens 
gemäss §�13 des Strassengesetzes (StrG, 
LS�722.1) führt das Tiefbauamt der Stadt 
Zürich eine Planauflage des folgenden Pro-
jekts durch:

Umsetzung der regionalen Veloroute, 
behindertengerechter Ausbau der Bus-
haltestellen «In der Ey» und «Goldacker-
weg», Verbreiterung des südlichen Trot-
toirs, Anpassung der Fussgängerüber-
gänge sowie der Trottoirüberfahrten, 
Baumersatz, Abbau Parkplätze, Anpas-
sung der öffentlichen Beleuchtung und der 
Fahrleitung, Erneuerung der Durchlässe 
des Hagenbuchrainbächli sowie des 
Läufe- und Breitloobachs und des Stras-
senoberbaus sowie der Kanalisation und 
Werkleitungen.

Die Pläne liegen während 30�Tagen beim 
Tiefbauamt der Stadt Zürich, Beaten-
platz� 2, HIB (Haus der Industriellen 
Betriebe), 8001�Zürich, im Korridor des 
4.�Stocks zur öffentlichen Einsichtnahme 
auf und können jeweils von Montag bis 
Donnerstag von 07.00 bis 18.00�Uhr und 

am Freitag von 07.00 bis 17.00�Uhr ein-
gesehen werden.

Die Planauflage dauert von Freitag, 
12. Juni bis Montag, 13. Juli 2020.

Einwendungen gegen das Projekt im Sinne 
der Mitwirkung der Bevölkerung können 
innerhalb der Auflagefrist schriftlich per 
Briefpost an das Tiefbauamt der Stadt 
Zürich, Werdmühleplatz�3, 8001 Zürich 
gerichtet werden (§�13 StrG).

Sofern allfällige Einwendungen gegen das 
Projekt nicht berücksichtigt werden kön-
nen, wird dazu in einem schriftlichen Bericht 
gesamthaft Stellung genommen und dieser 
Bericht während 60�Tagen öffentlich zur 
Einsichtnahme aufgelegt (§�13 Abs.�2 und�3 
StrG). Die Auflage dieses Berichtes wird 
öffentlich bekannt gemacht.

Die Auflagedokumente finden Sie unter 
www.stadt-zuerich.ch/planauflagen (Link 
aktiv ab 12. Juni 2020).

Nummer: 2020/0310
Kontakt: Tiefbauamt

Strassenbauprojekt: Leon-
hardstrasse (Abschnitt 
Tannenstrasse bis Karl-
Schmid-Strasse), öffentliche 
Planauflage gemäss §§ 16 
und 17 des Strassengesetzes 
des Kantons Zürich

Folgendes Projekt wird gemäss §§� 16 
und�17�StrG öffentlich aufgelegt:

Leonhardstrasse (Abschnitt Tannenstrasse 
bis Karl-Schmid-Strasse): Neuanordnung 
der Bushaltestelle mit einseitiger Kaphal-
testelle und Seitenwechsel des Trottoirs in 
Abstimmung mit der Gebäudesanierung 
des Mehrzweck- und Mensagebäudes 
unter der Polyterrasse und Oberbauer-
neuerung.

Das Projekt ist –�soweit darstellbar�– aus-
gesteckt bzw. markiert.

Die Pläne liegen während 30 Tagen beim 
Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werdmühle-
platz�3, Amtshaus�V, 8001 Zürich, im Kor-
ridor des 4.�Stocks zur öffentlichen Ein-
sichtnahme auf und können jeweils von 
Montag bis Donnerstag von 07.00 bis 
18.00 Uhr und am Freitag von 07.00 bis 
17.00 Uhr eingesehen werden.

Die Planauflage dauert von Freitag, 
12 Juni bis Montag, 13. Juli 2020.

Gegen das Strassenbauprojekt kann 
innerhalb der Auflagefrist schriftlich per 
Briefpost beim Tiefbauamt der Stadt 
Zürich, Werdmühleplatz�3, 8001 Zürich, 
Einsprache erhoben werden. Mit der Ein-
sprache können alle Mängel des Projekts 
geltend gemacht werden. Zur Einsprache 
ist berechtigt, wer durch das Projekt 
berührt ist und ein schutzwürdiges Inter-
esse an dessen Änderung oder Aufhebung 
hat. Die Einsprache muss einen Antrag 
und dessen Begründung enthalten. All-
fällige Beweismittel sind genau zu bezeich-
nen und soweit möglich beizulegen (§�17 
StrG; §§�21 ff. VRG, LS 175.2). Das Ver-
fahren ist für die unterliegende Partei in der 
Regel kostenpflichtig (§ 13 Abs. 2 VRG).

Begehren um Durchführung von Anpas-
sungsarbeiten sind von den direkt Betrof-
fenen ebenfalls innerhalb der Auflagefrist 
beim Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werd-
mühleplatz�3, 8001 Zürich einzureichen 
(§�17 StrG; §§�21 ff. VRG).
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Strassenbauprojekt: Basler-, 
Mürtschen- und Buckhaus-
erstrasse, öffentliche Plan-
auflage gemäss §§ 16 und 17 
des Strassengesetzes des 
Kantons Zürich

Folgendes Projekt wird gemäss §§� 16 
und�17�StrG öffentlich aufgelegt:

Zur Schulwegsicherung sind folgende 
Massnahmen im Kreuzungsbereich 
geplant: Neuer Fussgängerstreifen mit 
Fussgängerschutzinsel über die Basler-
strasse sowie Aufhebung von drei Blaue 
Zone-Parkplätzen zur Verbesserung der 
Sichtverhältnisse, Optimierung Fussgän-
gerquerung Buckhauserstrasse und neue 
Trottoirüberfahrt auf der Mürtschen-
strasse.

Das Projekt ist –�soweit darstellbar�– aus-
gesteckt bzw. markiert.

Die Pläne liegen während 30 Tagen beim 
Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werdmühle-
platz�3, Amtshaus�V, 8001 Zürich, im Kor-
ridor des 4.�Stocks zur öffentlichen Ein-
sichtnahme auf und können jeweils von 
Montag bis Donnerstag von 07.00 bis 
18.00 Uhr und am Freitag von 07.00 bis 
17.00 Uhr eingesehen werden.

Die Planauflage dauert von Freitag, 
12. Juni�bis Montag,13. Juli 2020.

Gegen das Strassenbauprojekt kann 
innerhalb der Auflagefrist schriftlich per 
Briefpost beim Tiefbauamt der Stadt 
Zürich, Werdmühleplatz�3, 8001 Zürich, 
Einsprache erhoben werden. Mit der Ein-
sprache können alle Mängel des Projekts 
geltend gemacht werden. Zur Einsprache 
ist berechtigt, wer durch das Projekt 
berührt ist und ein schutzwürdiges Inter-
esse an dessen Änderung oder Aufhebung 
hat. Die Einsprache muss einen Antrag 
und dessen Begründung enthalten. All-
fällige Beweismittel sind genau zu bezeich-
nen und soweit möglich beizulegen (§�17 
StrG; §§�21 ff. VRG, LS 175.2). Das Ver-
fahren ist für die unterliegende Partei in der 
Regel kostenpflichtig (§ 13 Abs. 2 VRG).

Einsprachen gegen die Enteignung sowie 
Begehren um Durchführung von Anpas-
sungsarbeiten sind von den direkt Betrof-
fenen ebenfalls innerhalb der Auflagefrist 
beim Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werd-
mühleplatz�3, 8001 Zürich einzureichen 
(§�17 StrG; §§�21 ff. VRG).

Die Auflagedokumente finden Sie unter 
www.stadt-zuerich.ch/planauflagen (Link 
aktiv ab 12. Juni 2020).

Nummer: 2020/0327
Kontakt: Tiefbauamt

Strassenbauprojekt: Gebiet 
Dreikönigstrasse (Clariden-, 
Gotthard- und Beethoven -
strasse), öffentliche Planauf-
lage gemäss §§ 16 und 17 
des Strassengesetzes des 
Kantons Zürich

Nach Durchführung des Mitwirkungsver-
fahrens (§�13 StrG, LS�722.1) sowie des 
öffentlichen Planauflageverfahrens gemäss 
§§�16 und�17�StrG wird folgendes abge-
ändertes Projekt neu im Sinne von §§�16 
und�17�StrG öffentlich aufgelegt:

Aufgrund des Projekts Instandsetzung 
und Umbau des Kongresshauses sowie 
der Tonhalle werden die umliegenden 

Strassenabschnitte wie folgt angepasst: 
Verbreiterung Fahrspur, Neuanordnung 
Car- und Taxiparkplätze in der Clariden-
strasse, Verschiebung Strassenrand 
sowie Neuanordnung Auto- sowie Taxi-
parkplätze einschliesslich Schaffung 
Behindertenparkplätze sowie Baumersatz 
und Neupflanzung in der Gotthardstrasse, 
Verschiebung Strassenrand und Baum-
ersatz in der Beethovenstrasse sowie 
Schaffung von Zweiradabstellplätzen in 
allen Strassen und Aufhebung von Fuss-
gängerübergängen sowie Realisierung 
von Trottoirüberfahrten im Bereich Gene-
ral-Guisan-Quai.

Das Projekt ist –�soweit darstellbar�– aus-
gesteckt bzw. markiert.

Die Pläne liegen während 30 Tagen beim 
Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werdmühle-
platz�3, Amtshaus�V, 8001 Zürich, im Kor-
ridor des 4.�Stocks zur öffentlichen Ein-
sichtnahme auf und können jeweils von 
Montag bis Donnerstag von 07.00 bis 
18.00 Uhr und am Freitag von 07.00 bis 
17.00 Uhr eingesehen werden.

Anmerkung: Die neuen Verkehrsvorschrif-
ten im Zusammenhang mit dem Strassen-
bauprojekt werden zeitgleich mit separater 
Verfügung durch die Vorsteherin des 
Sicherheitsdepartements angeordnet (vgl. 
Publikation im elektronischen Amtsblatt 
[www.stadt-zuerich.ch/amtsblatt] am 12. 
Juni 2020 sowie im Tagblatt der Stadt 
Zürich vom 10. Juni 2020, Verkehrsvor-
schriften [Kreis 2]).

Die Planauflage dauert von Freitag, 
12. Juni�bis Montag, 13. Juli 2020.

Gegen das Strassenbauprojekt kann 
innerhalb der Auflagefrist schriftlich per 
Briefpost beim Tiefbauamt der Stadt 
Zürich, Werdmühleplatz�3, 8001 Zürich, 
Einsprache erhoben werden. Mit der Ein-
sprache können alle Mängel des Projekts 
geltend gemacht werden. Zur Einsprache 
ist berechtigt, wer durch das Projekt 
berührt ist und ein schutzwürdiges Inter-
esse an dessen Änderung oder Aufhebung 
hat. Die Einsprache muss einen Antrag 
und dessen Begründung enthalten. All-
fällige Beweismittel sind genau zu bezeich-
nen und soweit möglich beizulegen (§�17 
StrG; §§�21 ff. VRG, LS 175.2). Das Ver-
fahren ist für die unterliegende Partei in der 
Regel kostenpflichtig (§ 13 Abs. 2 VRG).

Einsprachen gegen die Enteignung sowie 
Begehren um Durchführung von Anpas-
sungsarbeiten sind von den direkt Betrof-
fenen ebenfalls innerhalb der Auflagefrist 
beim Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werd-
mühleplatz�3, 8001 Zürich einzureichen 
(§�17 StrG; §§�21 ff. VRG).

Die Auflagedokumente finden Sie unter 
www.stadt-zuerich.ch/planauflagen (Link 
aktiv ab 12. Juni 2020).

Nummer: 2020/0328
Kontakt: Tiefbauamt

Strassenbauprojekt: Rötel-
strasse und Bucheggstrasse, 
öffentliche Planauflage 
gemäss §§ 16 und 17 des 
Strassengesetzes des 
Kantons Zürich

Nach Durchführung des Mitwirkungsver-
fahrens (§ 13 StrG, LS 722.1) wird folgen-
des Projekt gemäss §§�16 und�17�StrG 
öffentlich aufgelegt:

Behindertengerechter Ausbau der Bus-
haltestellen der Linie 32; Verschiebung der 

Haltestelle Fahrtrichtung «Holzerhurd»; 
neuer talseitiger Velostreifen in der Rötel-
strasse; Anpassung und Ausbau der Velo-
beziehungen bergseits in der Rötelstrasse 
und im Bereich Bucheggplatz; Neuanord-
nung Bäume und Parkplätze; Platzgestal-
tung bei der Einmündung der Rosengar-
tenstrasse.

Das Projekt ist –�soweit darstellbar�– aus-
gesteckt bzw. markiert.

Die Pläne liegen während 30 Tagen beim 
Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werdmühle-
platz�3, Amtshaus�V, 8001 Zürich, im Kor-
ridor des 4.�Stocks zur öffentlichen Ein-
sichtnahme auf und können jeweils von 
Montag bis Donnerstag von 07.00 bis 
18.00 Uhr und am Freitag von 07.00 bis 
17.00 Uhr eingesehen werden.

Anmerkung: Die neuen Verkehrsvorschrif-
ten im Zusammenhang mit dem Strassen-
bauprojekt werden zeitgleich mit separater 
Verfügung durch die Vorsteherin des 
Sicherheitsdepartements angeordnet (vgl. 
Publikation im elektronischen Amtsblatt 
[www.stadt-zuerich.ch/amtsblatt] am 10. 
Juni 2020 sowie im Tagblatt der Stadt 
Zürich vom 10. Juni 2020, Verkehrsvor-
schriften [Kreis 6]).

Die Planauflage dauert von Freitag, 
12. Juni bis Montag, 13. Juli 2020.

Gegen das Strassenbauprojekt kann 
innerhalb der Auflagefrist schriftlich per 
Briefpost beim Tiefbauamt der Stadt 
Zürich, Werdmühleplatz�3, 8001 Zürich, 
Einsprache erhoben werden. Mit der Ein-
sprache können alle Mängel des Projekts 
geltend gemacht werden. Zur Einsprache 
ist berechtigt, wer durch das Projekt 
berührt ist und ein schutzwürdiges Inter-
esse an dessen Änderung oder Aufhebung 
hat. Die Einsprache muss einen Antrag 
und dessen Begründung enthalten. All-
fällige Beweismittel sind genau zu bezeich-
nen und soweit möglich beizulegen (§�17 
StrG; §§�21 ff. VRG, LS 175.2). Das Ver-
fahren ist für die unterliegende Partei in der 
Regel kostenpflichtig (§ 13 Abs. 2 VRG).

Begehren um Durchführung von Anpas-
sungsarbeiten sind von den direkt Betrof-
fenen ebenfalls innerhalb der Auflagefrist 
beim Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werd-
mühleplatz�3, 8001 Zürich einzureichen 
(§�17 StrG; §§�21 ff. VRG).

Die Auflagedokumente finden Sie unter 
www.stadt-zuerich.ch/planauflagen (Link 
aktiv ab 12.�Juni 2020).

Nummer: 2020/0329
Kontakt: Tiefbauamt

Strassenbauprojekt: Nidel-
badstrasse im Abschnitt 
Widmerstrasse bis Ostbühl -
strasse und Kalchbühl-
strasse im Abschnitt 
Widmerstrasse bis Alter 
Kirchenweg, öffentliche 
Planauflage gemäss § 13 des 
Strassengesetzes des 
Kantons Zürich (Mitwirkung 
der Bevölkerung)

Im Sinne des Mitwirkungsverfahrens 
gemäss §�13 des Strassengesetzes (StrG, 
LS�722.1) führt das Tiefbauamt der Stadt 
Zürich eine Planauflage des folgenden Pro-
jekts durch: In der Nidelbadstrasse: Erstel-
lung eines neuen Trottoirs im Abschnitt 
Widmerstrasse bis Haus Nr.�8, Neupflan-
zung eines Baumes, Verschiebung und 

Die Auflagedokumente finden Sie unter 
www.stadt-zuerich.ch/planauflagen (Link 
aktiv ab 12. Juni 2020).

Nummer: 2020/0320
Kontakt: Tiefbauamt

Strassenbauprojekt mit 
Rechtserwerb: Limmattal -
strasse, Haltestelle Meier -
hofplatz, öffentliche Planauf-
lage gemäss §§ 16 und 17 
des Strassengesetzes des 
Kantons Zürich

Nach Durchführung des Mitwirkungsver-
fahrens (§ 13 StrG, LS 722.1) wird folgen-
des Projekt gemäss §§�16 und�17�StrG 
öffentlich aufgelegt:

Zusammenlegung sowie behindertenge-
rechter Ausbau der Bushaltestelle (Busli-
nien 38 und 46) und der Tramhaltestelle 
(Tramlinie 13), Verbreiterung des nördli-
chen und südlichen Trottoirs, Umsetzung 
einer Baumallee und Einrichtung von Sitz-
möglichkeiten, Trottoirüberfahrten in der 
Bläsi- und Bäulistrasse, Gleisersatz und 
Werkleitungserneuerung.

Das Projekt ist – soweit darstellbar – aus-
gesteckt bzw. markiert.

Die Pläne liegen während 30 Tagen beim 
Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werdmühle-
platz�3, Amtshaus V, 8001 Zürich, im Kor-
ridor des 4.�Stocks zur öffentlichen Ein-
sichtnahme auf und können jeweils von 
Montag bis Donnerstag von 07.00 bis 
18.00 Uhr und am Freitag von 07.00 bis 
17.00 Uhr eingesehen werden.

Anmerkung: Die neuen Verkehrsvorschrif-
ten im Zusammenhang mit dem Strassen-
bauprojekt werden zeitgleich mit separater 
Verfügung durch die Vorsteherin des 
Sicherheitsdepartements angeordnet (vgl. 
Publikation im elektronischen Amtsblatt 
[www.stadt-zuerich.ch/amtsblatt] am 
12.�Juni 2020 sowie im Tagblatt der Stadt 
Zürich vom 10. Juni 2020, Verkehrsvor-
schriften [Kreis 10]).

Die Planauflage dauert von Freitag, 
12. Juni�bis Montag, 13. Juli 2020.

Gegen das Strassenbauprojekt kann inner-
halb der Auflagefrist schriftlich per Briefpost 
beim Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werd-
mühleplatz�3, 8001 Zürich, Einsprache erho-
ben werden. Mit der Einsprache können alle 
Mängel des Projekts geltend gemacht wer-
den. Zur Einsprache ist berechtigt, wer 
durch das Projekt berührt ist und ein schutz-
würdiges Interesse an dessen Änderung 
oder Aufhebung hat. Die Einsprache muss 
einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten. Allfällige Beweismittel sind genau zu 
bezeichnen und soweit möglich beizulegen 
(§�17 StrG; §§�21 ff. VRG, LS 175.2). Das 
Verfahren ist für die unterliegende Partei in 
der Regel kostenpflichtig (§ 13 Abs. 2 VRG).

Einsprachen gegen die Enteignung sowie 
Begehren um Durchführung von Anpas-
sungsarbeiten sind von den direkt Betrof-
fenen ebenfalls innerhalb der Auflagefrist 
beim Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werd-
mühleplatz�3, 8001 Zürich einzureichen 
(§�17 StrG; §§�21 ff. VRG).

Die Auflagedokumente finden Sie unter 
www.stadt-zuerich.ch/planauflagen (Link 
aktiv ab 12. Juni 2020).

Nummer: 2020/0326
Kontakt: Tiefbauamt
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behindertengerechter Ausbau der Bushall-
testelle «Neubühl» stadtauswärts, Neu-
erstellung einer Bushaltestelle «Neubühl» 
stadteinwärts, Umgestaltung und Begrü-
nung des Wendebereichs für den Bus; in 
der Kalchbühlstrasse: Umsetzung des 
Alleenkonzepts durch Neupflanzung von 
Bäumen, Ersatz bestehender in schlech-
tem Zustand befindlicher Bäume, Umge-
staltung des Wendebereichs beim Alten 
Kirchweg; im gesamten Perimeter: Abbau 
und Neuanordnung von Parkplätzen, 
Erneuerung des Oberbaus und der Werk-
leitungen.

Die Pläne liegen während 30�Tagen beim 
Tiefbauamt der Stadt Zürich, Beatenplatz�2, 
HIB (Haus der Industriellen Betriebe), 
8001�Zürich, im Korridor des 4.�Stocks zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf und können 
jeweils von Montag bis Donnerstag von 
07.00 bis 18.00�Uhr und am Freitag von 
07.00 bis 17.00�Uhr eingesehen werden.

Die Planauflage dauert von Freitag, 
12. Juni 2020 bis Montag, 13. Juli 2020.

Einwendungen gegen das Strassenbau-
projekt im Sinne der Mitwirkung der Bevöl-
kerung können innerhalb der Auflagefrist 
schriftlich per Briefpost an das Tiefbauamt 
der Stadt Zürich, Werdmühleplatz�3, 8001 
Zürich gerichtet werden (§�13 StrG).

Sofern allfällige Einwendungen gegen das 
Projekt nicht berücksichtigt werden kön-
nen, wird dazu in einem schriftlichen Bericht 
gesamthaft Stellung genommen und dieser 
Bericht während 60�Tagen öffentlich zur 
Einsichtnahme aufgelegt (§�13 Abs.�2 und�3 
StrG). Die Auflage dieses Berichtes wird 
öffentlich bekannt gemacht.

Die Auflagedokumente finden Sie unter 
www.stadt-zuerich.ch/planauflagen (Link 
aktiv ab 12.�Juni 2020).

Nummer: 2020/0330
Kontakt: Tiefbauamt

Strassenbauprojekt: Turner -
strasse (Abschnitt Scheuch-
zer- bis Ottikerstrasse) und 
Volkmarstrasse, öffentliche 
Planauflage gemäss § 13 des 
Strassengesetzes des 
Kantons Zürich (Mitwirkung 
der Bevölkerung)

Im Sinne des Mitwirkungsverfahrens 
gemäss §�13 des Strassengesetzes (StrG, 
LS�722.1) führt das Tiefbauamt der Stadt 
Zürich eine Planauflage des folgenden Pro-
jekts durch: Gestaltung einer neuen Begeg-
nungszone eingangs Turnerstrasse (Knoten 
Turner-/Scheuchzerstrasse); Neugestal-
tung des Einmündungsbereichs Volkmar-/
Turnerstrasse; Anpassung einer Trottoir-
überfahrt; Neupflanzung von zwei Bäumen; 
Erneuerung des Strassenoberbaus in der 
Turnerstrasse; Belagsersatz in der Volkmar-
strasse; Ersatz von Werkleitungen.

Die Pläne liegen während 30�Tagen beim 
Tiefbauamt der Stadt Zürich, Beaten-
platz� 2, HIB (Haus der Industriellen 
Betriebe), 8001�Zürich, im Korridor des 
4.�Stocks zur öffentlichen Einsichtnahme 
auf und können jeweils von Montag bis 
Donnerstag von 07.00 bis 18.00�Uhr und 
am Freitag von 07.00 bis 17.00�Uhr ein-
gesehen werden.

Die Planauflage dauert von Freitag, 
12. Juni bis Montag, 13. Juli 2020.

Einwendungen gegen das Strassenbau-
projekt im Sinne der Mitwirkung der Bevöl-

kerung können innerhalb der Auflagefrist 
schriftlich per Briefpost an das Tiefbauamt 
der Stadt Zürich, Werdmühleplatz�3, 8001 
Zürich gerichtet werden (§�13 StrG).

Sofern allfällige Einwendungen gegen das 
Projekt nicht berücksichtigt werden kön-
nen, wird dazu in einem schriftlichen 
Bericht gesamthaft Stellung genommen 
und dieser Bericht während 60� Tagen 
öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegt 
(§�13 Abs.�2 und�3 StrG). Die Auflage die-
ses Berichtes wird öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Auflagedokumente finden Sie unter 
www.stadt-zuerich.ch/planauflagen (Link 
aktiv ab 12. Juni 2020).

Nummer: 2020/0334
Kontakt: Tiefbauamt

Strassenbauprojekt mit 
Rechtserwerb: Vulkan -
strasse, Bahnhof Altstetten 
bis Swiss Life Arena (ZSC 
Lions), öffentliche Planauf -
lage gemäss §§ 16 und 17 
des Strassengesetzes des 
Kantons Zürich

Nach Durchführung des Mitwirkungsver-
fahrens (§ 13 StrG, LS 722.1) wird folgen-
des Projekt gemäss §§�16 und�17�StrG 
öffentlich aufgelegt:

Ergänzung bzw. Verbreiterung des Trot-
toirs entlang der Vulkanstrasse auf min. 
3.5 m im Zusammenhang mit den grossen 
Besucherströmen der Swiss Life Arena, 
Anpassung der Fahrbahn an das geplante 
Tempo-30-Regime, Einbau Barrieren für 
die Umsetzung des Veranstaltungsver-
kehrskonzeptes, Umsetzung der Master-
plan- und Richtplanroute Velo, Neupflan-
zung von Bäumen, Erweiterung der 
Beleuchtung, Aufhebung öffentliche 
Abstellplätze, Neuverlegung von Werklei-
tungen.

Das Projekt ist –�soweit darstellbar�– aus-
gesteckt bzw. markiert.

Die Pläne liegen während 30 Tagen beim 
Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werdmühle-
platz�3, Amtshaus�V, 8001 Zürich, im Kor-
ridor des 4.�Stocks zur öffentlichen Ein-
sichtnahme auf und können jeweils von 
Montag bis Donnerstag von 07.00 bis 
18.00 Uhr und am Freitag von 07.00 bis 
17.00 Uhr eingesehen werden.

Anmerkung: Die neuen Verkehrsvorschrif-
ten im Zusammenhang mit dem Strassen-
bauprojekt werden zeitgleich mit separater 
Verfügung durch die Vorsteherin des 
Sicherheitsdepartements angeordnet (vgl. 
Publikation im elektronischen Amtsblatt 
[www.stadt-zuerich.ch/amtsblatt] am 10. 
Juni 2020 sowie im Tagblatt der Stadt 
Zürich vom 10. Juni 2020, Verkehrsvor-
schriften Kreis 9).

Die Planauflage dauert von Freitag, 
12. Juni�bis Montag, 13. Juli 2020.

Gegen das Strassenbauprojekt kann 
innerhalb der Auflagefrist schriftlich per 
Briefpost beim Tiefbauamt der Stadt 
Zürich, Werdmühleplatz�3, 8001 Zürich, 
Einsprache erhoben werden. Mit der Ein-
sprache können alle Mängel des Projekts 
geltend gemacht werden. Zur Einsprache 
ist berechtigt, wer durch das Projekt 
berührt ist und ein schutzwürdiges Inter-
esse an dessen Änderung oder Aufhe-
bung hat. Die Einsprache muss einen 
Antrag und dessen Begründung enthal-

ten. Allfällige Beweismittel sind genau zu 
bezeichnen und soweit möglich beizule-
gen (§�17 StrG; §§�21 ff. VRG, LS 175.2). 
Das Verfahren ist für die unterliegende 
Partei in der Regel kostenpflichtig (§ 13 
Abs. 2 VRG).

Einsprachen gegen die Enteignung sowie 
Begehren um Durchführung von Anpas-
sungsarbeiten sind von den direkt Betrof-
fenen ebenfalls innerhalb der Auflagefrist 
beim Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werd-
mühleplatz�3, 8001 Zürich einzureichen 
(§�17 StrG; §§�21 ff. VRG).

Die Auflagedokumente finden Sie unter 
www.stadt-zuerich.ch/planauflagen (Link 
aktiv ab 12. Juni 2020).

Nummer: 2020/0340
Kontakt: Tiefbauamt

12 Verkehrsvorschriften

Permanente Verkehrsvor -
schriften, Kreis 2

Für nachstehende Verkehrswege ergehen 
im Zusammenhang mit dem Strassenbau-
projekt des Tiefbauamts der Stadt Zürich 
koordiniert gemäss § 16 des Strassen-
gesetzes (StrG, LS 722.1) folgende Ver-
kehrsvorschriften:

Beethovenstrasse  
Parkflächen

Das Stehenlassen von Motorrädern, 
Motorfahrrädern und Fahrrädern ist 
gestattet:  
auf dem nordöstlichen Trottoir   
zwischen dem Haus Nr. 2 und dem Gene-
ral-Guisan-Quai.

Claridenstrasse  
Standplatz für Taxi

Als Standplatz für Taxi wird folgende Flä-
che bezeichnet:  
auf dem südwestlichen Fahrbahnrand ent-
lang dem Haus Nr. 3, gemäss örtlicher 
Signalisation und Markierung.

Parkflächen

Das Stehenlassen von Reisebussen, aber 
nur zum Ein- und Aussteigenlassen, ist 
gestattet:  
auf dem südwestlichen Fahrbahnrand ent-
lang den Häusern Nrn. 7 und 5, gemäss 
örtlicher Signalisation und Markierung.

Parkierungsverbot

Das Parkieren (Aufstellen zu anderen Zwe-
cken als zum Güterumschlag oder Ein- 
und Aussteigenlassen) ist verboten: 
auf dem südwestlichen Trottoir zwischen 
dem Haus Nr. 3 (inkl.) und dem Gene-
ral-Guisan-Quai, gemäss örtlicher Signa-
lisation und Markierung.

Halteverbot

Jedes freiwillige Halten ist verboten: 
auf dem südwestlichen Fahrbahnrand 
(inkl. Trottoir) zwischen der Gotthard-
strasse und dem General-Guisan-Quai.

Gotthardstrasse  
Parkplatz für gehbehinderte 
Fahrzeugführende

Als Parkplatz für gehbehinderte Fahrzeug-
führende wird folgende Fläche bezeichnet: 
auf dem nordwestlichen Trottoir entlang 
der Liegenschaft Claridenstrasse Nr. 19, 
gemäss örtlicher Signalisation und Mar-
kierung.

Parkflächen

Das Stehenlassen von Motorrädern, 
Motorfahrrädern und Fahrrädern ist ge- 
stattet:  
auf dem nordwestlichen Trottoir   
gegenüber dem Haus Nr. 5   
gegenüber dem Haus Nr. 3

Die Verkehrsvorschriften werden mit dem 
Aufstellen der Signale, beziehungsweise 
mit dem Anbringen der Markierungen, 
rechtsverbindlich.

Es wird aufgehoben:

Claridenstrasse

In der Verfügung der Vorsteherin des Poli-
zeidepartements vom 22.7.2013: Stand-
platz für Taxi. Als Standplatz für Taxi wird 
folgende Fläche bezeichnet: auf dem süd-
westlichen Trottoir, entlang dem Haus Nr. 
3, gemäss örtlicher Signalisation und Mar-
kierung. Parkierungsverbot. Das Parkieren 
(Aufstellen zu anderen Zwecken als zum 
Güterumschlag oder Ein- und Aussteigen-
lassen) ist verboten: auf dem südwestli-
chen Trottoir, entlang dem Haus Nr. 3, 
gemäss örtlicher Signalisation und Mar-
kierung. Parkflächen. Das Stehenlassen 
von Motorrädern, Motorfahrrädern und 
Fahrrädern ist gestattet: auf dem südwest-
lichen Fahrbahnrand, entlang dem Haus 
Nr. 3, gemäss örtlicher Signalisation und 
Markierung. Halteverbot. Jedes freiwillige 
Halten ist verboten, ausgenommen zum 
Ein- und Aussteigenlassen: auf dem süd-
westlichen Fahrbahnrand (inkl. Trottoir) 
zwischen der Gotthardstrasse und den 
Taxistandplätzen. 

Gegen diese Verfügung kann innert 30 
Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, 
Postfach, 8022 Zürich, mit stadtinterner 
Einsprache schriftlich eine Neubeurteilung 
verlangt werden. Das Begehren muss 
einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten. Die Rechtsmittelfrist beginnt erst 
mit der Publikation des Strassenprojekts 
gemäss §16 StrG im Kantonalen Amtsblatt 
vom 12.06.2020 zu laufen.

Ein Übersichtsplan befindet sich im elek-
tronischen Amtsblatt. Massgebend ist 
allein der Verfügungstext.

Nummer: 2020/0314
Kontakt: Sicherheitsdepartement

Permanente Verkehrsvor -
schriften, Kreis 2

Für nachstehende Verkehrswege ergehen 
zwecks Regelung des Fuss- und Velover-
kehrs folgende Verkehrsvorschriften:

Allmendstrasse  
Radweg

Als Radweg wird bezeichnet: das östliche 
Trottoir zwischen der Kühgasse und der 
Einmündung in die Nebenfahrbahn entlang 
der Haltestelle «Brunau» der Sihltal Zürich 
Uetliberg Bahn (SZU), gemäss örtliche Sig-
nalisation und Markierung.

Die Verkehrsvorschriften werden mit dem 
Aufstellen der Signale, beziehungsweise 
mit dem Anbringen der Markierungen, 
rechtsverbindlich.

Es werden aufgehoben:

Allmendstrasse

Die Verfügung des Vorstehers des Polizei-
departements vom 11.10.2016: Gemein-
samer Rad-/Fussweg. Als gemeinsamer 
Rad-/Fussweg wird bezeichnet: das öst-
liche Trottoir von der Kühgasse bis zur Ein-
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mündung in die Nebenfahrbahn entlang 
der Haltestelle «Brunau» der Sihltal Zürich 
Uetliberg Bahn (SZU), gemäss örtlicher 
Signalisation und Markierung.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 
Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, 
Postfach, 8022 Zürich, mit stadtinterner 
Einsprache schriftlich eine Neubeurteilung 
verlangt werden. Das Begehren muss 
einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten.

Ein Übersichtsplan befindet sich im elek-
tronischen Amtsblatt. Massgebend ist 
allein der Verfügungstext.

Nummer: 2020/0337
Kontakt: Sicherheitsdepartement

Permanente Verkehrsvor -
schriften, Kreis 5

Für nachstehenden Verkehrsweg ergeht 
zur Sicherstellung der Zufahrt von Dienst-
fahrzeugen der Sanität folgende Verkehrs-
vorschrift:

Konradstrasse  
Parkflächen

Das Stehenlassen von Personenwagen ist 
von Montag bis Samstag von 9.00 bis 
20.00 Uhr, nur gegen Gebühr und gemäss 
den an den Parkuhren vermerkten Bestim-
mungen bis max. 120 Minuten gestattet 
(die Gebühren bestimmen sich nach den 
städtischen Vorschriften über die Parkie-
rungs- und Parkuhrkontrollgebühren; 
Gemeindebeschluss vom 25.9.1994 mit 
Änderung vom 22.6.2011 und 1.4.2017): 
auf dem nordöstlichen Fahrbahnrand von 
der Liegenschaft Nr. 66 (inkl.) bis zur Klin-
genstrasse.

Abstellplätze für Dienstfahrzeuge 
der Sanität

Als Abstellplätze für Dienstfahrzeuge der 
Sanität wird folgende am Ort markierte 
Fläche bezeichnet:  
auf dem nordöstlichen Fahrbahnrand ent-
lang dem Haus Nr. 62.

Die Verkehrsvorschriften werden mit dem 
Aufstellen der Signale, beziehungsweise 
mit dem Anbringen der Markierungen, 
rechtsverbindlich.

Es wird aufgehoben:

Konradstrasse

In der Verfügung des Vorstehers des Poli-
zeidepartements vom 14.7.1997: Park-
flächen. Das Stehenlassen von Personen-
wagen ist von Montag bis Samstag von 
9.00 bis 20.00 Uhr, nur gegen Gebühr und 
gemäss den an den Parkuhren vermerkten 
Bestimmungen bis max. 2 Stunden gestat-
tet, auf dem nordöstlichen Fahrbahnrand 
zwischen dem Eingang des Hauses Nr. 60 
bis Klingenstrasse.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 
Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, 
Postfach, 8022 Zürich, mit stadtinterner 
Einsprache schriftlich eine Neubeurteilung 
verlangt werden. Das Begehren muss 
einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten.

Ein Übersichtsplan befindet sich im elek-
tronischen Amtsblatt. Massgebend ist 
alleine der Verfügungstext.

Nummer: 2020/0316
Kontakt: Sicherheitsdepartement

Permanente Verkehrsvor -
schriften, Kreis 6

Für nachstehende Verkehrswege ergehen, 
mit dem Strassenbauprojekt des Tiefbau-
amts der Stadt Zürich koordiniert, gemäss 
§16 des Strassengesetzes (StrG, LS 
722.1) folgende Verkehrsvorschriften:

Bucheggstrasse  
Fussweg

Als «Fussweg, Velo gestattet» wird 
bezeichnet:  
das Trottoir am nördlichen Fahrbahnrand 
von der Liegenschaft Nr. 95 bis zum Buch-
eggplatz.

Getrennter Rad-/Fussweg

Als Rad-/Fussweg mit getrennten Ver-
kehrsflächen wird bezeichnet:  
der baulich abgetrennte Weg entlang des 
südlichen Fahrbahnrands   
von der Rötel- bis zur Hofwiesenstrasse,  
von der Hofwiesenstrasse bis zur Liegen-
schaft Nr. 84, gemäss örtlicher Signalisa-
tion und Markierung.

Kein Vortritt

Der Vortritt wird aufgehoben:  
bei der Querung der Bucheggstrasse auf 
Höhe der Liegenschaft Nr. 86 vom Rad-
weg am südlichen Fahrbahnrand in Rich-
tung der Mittelinsel,   
bei der Querung der Bucheggstrasse auf 
Höhe der Liegenschaft Nr. 86 von der Mit-
telinsel in Richtung des Radwegs am süd-
lichen Fahrbahnrand,   
bei der Einmündung des Radwegs aus 
Richtung der Guggachstrasse in den Rad-
weg am südlichen Fahrbahnrand der 
Bucheggstrasse.

Radweg

Als Radweg wird bezeichnet:  
der baulich abgetrennte Weg entlang des 
südlichen Fahrbahnrands von der Liegen-
schaft Nr. 84 bis zur Guggachstrasse, 
gemäss örtlicher Signalisation und Mar-
kierung.

Rötelstrasse  
Getrennter Rad-/Fussweg

Als Rad-/Fussweg mit getrennten Ver-
kehrsflächen wird bezeichnet:  
der baulich abgetrennte Weg am östlichen 
Fahrbahnrand entlang des Hauses Buch-
eggstrasse Nr. 60, gemäss örtlicher Sig-
nalisation und Markierung.

Parkflächen

Das Stehenlassen von Personenwagen ist 
gestattet, Montag bis Freitag von 8.00 bis 
19.00 Uhr, Samstag 8.00 bis 16.00 Uhr, 
aber nur bis 120 Minuten und auf Park-
uhrfeldern gegen Gebühr: auf dem west-
lichen Fahrbahnrand entlang den Liegen-
schaften Nrn. 105 und 109, gemäss ört-
licher Signalisation und Markierung.

Kein Vortritt

Der Vortritt wird aufgehoben:  
bei der Einmündung des am östlichen 
Fahrbahnrand verlaufenden Radstreifens 
in die Bucheggstrasse.

Die Verkehrsvorschriften werden mit dem 
Aufstellen der Signale, beziehungsweise 
mit dem Anbringen der Markierungen, 
rechtsverbindlich.

Es werden aufgehoben:

Rötelstrasse

In der Verfügung des Polizeivorstands vom 
29.8.1973: Parkflächen. Das Stehenlassen 

von Fahrzeugen ist gestattet (Längspar-
kierung), Montag bis Freitag von 8.00 bis 
19.00, Samstag von 8.00 bis 16.00 Uhr, 
aber nur bis 120 Minuten und auf Park-
uhrfeldern gegen Gebühr: auf dem nord-
östlichen Fahrbahnrand entlang dem 
Hause Nr. 94.   
In der Verfügung des Polizeivorstands vom 
5.9.1991: Parkflächen. Das Stehenlassen 
von Motorwagen ist gestattet (Längspar-
kierung), Montag bis Freitag von 8.00 bis 
19.00, Samstag von 8.00 bis 16.00 Uhr, 
aber nur bis 120 Minuten und auf Park-
uhrfeldern gegen Gebühr: auf dem west-
lichen Fahrbahnrand, entlang dem Hause 
Nr. 121, gemäss örtlicher Signalisation und 
Markierung.   
In der Verfügung des Vorstehers des 
Sicherheitsdepartements vom 18.5.2018: 
Fussweg. Als «Fussweg, Fahrräder gestat-
tet» wird bezeichnet: das östliche Trottoir 
vom Johannes-Ott-Weg bis zur Liegen-
schaft Nr. 100 (inkl.), gemäss örtlicher Mar-
kierung und Signalisation.

Rosengartenstrasse

In der Verfügung des Polizeivorstands vom 
9.10.1972: Kein Vortritt. Der Rechtsvortritt 
wird aufgehoben: bei der Einmündung der 
Rosengarten- in die Rötelstrasse.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 
Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, 
Postfach, 8022 Zürich, mit stadtinterner 
Einsprache schriftlich eine Neubeurteilung 
verlangt werden. Das Begehren muss 
einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten. Die Rechtsmittelfrist beginnt erst 
mit der Publikation des Strassenprojekts 
gemäss §16 StrG im Kantonalen Amtsblatt 
vom 12.06.2020 zu laufen.

Ein Übersichtsplan befindet sich im elek-
tronischen Amtsblatt. Massgebend ist 
allein der Verfügungstext.

Nummer: 2020/0296
Kontakt: Sicherheitsdepartement

Temporäre Verkehrsvor -
schrift, Kreis 8

Wegen Werkleitungs- und Strassenbau-
arbeiten ergeht für die nachgenannte 
Strasse ab 23. Juni 2020 für etwa 6 
Monate folgende Verkehrsvorschrift:

Höschgasse  
Einbahnverkehr

Der Verkehr mit Fahrzeugen ist verboten: 
Im Abschnitt Dufourstrasse bis Seefeld-
strasse, mit dem Zusatz: «ausgenommen 
Werkverkehr».

Die Verkehrsvorschrift wird mit dem Auf-
stellen der Signale, beziehungsweise mit 
dem Anbringen der Markierungen, rechts-
verbindlich.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 
Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, 
Postfach, 8022 Zürich, mit stadtinterner 
Einsprache schriftlich eine Neubeurteilung 
verlangt werden. Das Begehren muss 
einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten.

Damit die Bauarbeiten termingemäss 
begonnen werden können, wird Einspra-
chen die aufschiebende Wirkung entzogen.

Ein Übersichtsplan befindet sich im elek-
tronischen Amtsblatt. Massgebend ist 
alleine der Verfügungstext.

Nummer: 2020/0307
Kontakt: Dienstabteilung Verkehr

Permanente Verkehrsvor -
schriften, Kreis 9

Für nachstehenden Verkehrsweg ergeht 
zwecks Verkehrssicherheit folgende Ver-
kehrsvorschrift:

Albisriederstrasse  
Fahranordnung

Das Abbiegen nach links ist verboten: 
Richtung stadteinwärts nach der Halte-
stelle «Hubertus», bei der Einmündung der 
Gutstrasse.

Parkflächen

Das Stehenlassen von Fahrrädern und 
Motorfahrrädern ist gestattet:  
auf dem südwestlichen Fahrbahnrand ent-
lang den Häusern Nr. 169 und Nr. 171, 
gemäss örtlicher Signalisation und Mar-
kierung.

Die Verkehrsvorschriften werden mit dem 
Aufstellen der Signale, beziehungsweise 
mit dem Anbringen der Markierungen, 
rechtsverbindlich.

Es wird aufgehoben:

Albisriederstrasse

In der Verfügung des Polizeivorstandes 
vom 2.3.1977: Parkflächen. Das Stehen-
lassen von Fahrzeugen ist gestattet (Läng-
sparkierung), Montag bis Freitag von 8.00 
bis 19.00, Samstag von 8.00 bis 16.00 
Uhr, aber nur bis 30 Minuten und auf Park-
uhrfeldern gegen Gebühr: auf dem süd-
westlichen Fahrbahnrand entlang der Häu-
ser Nrn. 169 und 171.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 
Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, 
Postfach, 8022 Zürich, mit stadtinterner 
Einsprache schriftlich eine Neubeurteilung 
verlangt werden. Das Begehren muss 
einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten. Die Rechtsmittelfrist beginnt erst 
mit der Publikation des Strassenprojekts 
gemäss § 16 StrG im Kantonalen Amts-
blatt vom 12.6.2020 zu laufen.

Ein Übersichtsplan befindet sich im elek-
tronischen Amtsblatt. Massgebend ist 
allein der Verfügungstext.

Nummer: 2020/0287
Kontakt: Sicherheitsdepartement

Permanente Verkehrsvor -
schriften, Kreis 9

Für nachstehenden Verkehrsweg ergeht 
aus Gründen einer zeitgemässen Park-
raumbewirtschaftung folgende Verkehrs-
vorschrift:

Vulkanstrasse  
Parkflächen

Das Stehenlassen von Personenwagen ist 
gestattet von Montag bis Sonntag, durch-
gehend, aber nur bis 6 Stunden und auf 
Parkuhrfeldern gegen Gebühr:  
auf dem nordöstlichen Fahrbahnrand zwi-
schen der Liegenschaft Nr. 130 (Swiss Life 
Arena) und dem Fussweg zur Berner-
strasse Süd,   
auf dem südwestlichen Fahrbahnrand zwi-
schen dem Haus Nr. 130 (Swiss Life Arena) 
und gegenüber dem Haus Nr. 200 (Betriebs-
gebäude Sportanlage Juchhof), gemäss 
örtlicher Signalisation und Markierung.

Die Verkehrsvorschriften werden mit dem 
Aufstellen der Signale, beziehungsweise 
mit dem Anbringen der Markierungen, 
rechtsverbindlich.
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Es werden aufgehoben:

Vulkanstrasse

In der Verfügung des Vorstehers des Poli-
zeidepartements vom 30.10.1984: Park-
flächen. Das Stehenlassen von Personen-
wagen ist gestattet (Schrägparkierung): 
auf dem südlichen Fahrbahnrand entlang 
der Sportanlage Juchhof 1.   
In der Verfügung der Vorsteherin des Poli-
zeidepartements vom 20.11.2001: Park-
flächen. Das Stehenlassen von Personen-
wagen ist gestattet: auf dem südwestli-
chen Fahrbahnrand gegenüber dem 
Schrebergartenareal, gemäss örtlicher 
Signalisation und Markierung.   
In der Verfügung der Vorsteherin des Poli-
zeidepartements vom 17.10.2005: Park-
flächen. Das Stehenlassen von Personen-
wagen ist gestattet, Montag bis Freitag 
von 8.00 bis 19.00 Uhr aber nur bis 6 
Stunden (die Ankunftszeit muss auf der 
Parkscheibe gemäss den auf ihr vermerk-
ten Bestimmungen eingestellt werden): 
auf dem nordöstlichen Fahrbahnrand zwi-
schen der Liegenschaft Nr. 126 und dem 
Fussweg zur Bernerstrasse Süd, gemäss 
örtlicher Signalisation und Markierung; auf 
dem südwestlichen Fahrbahnrand zwi-
schen dem Haus Nr. 126 (inkl.) und der 
Liegenschaft Nr. 114, gemäss örtlicher 
Signalisation und Markierung. 

Gegen diese Verfügung kann innert 30 
Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, 
Postfach, 8022 Zürich, mit stadtinterner 
Einsprache schriftlich eine Neubeurteilung 
verlangt werden. Das Begehren muss 
einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten.

Ein Übersichtsplan befindet sich im elek-
tronischen Amtsblatt. Massgebend ist 
allein der Verfügungstext.

Nummer: 2020/0288
Kontakt: Sicherheitsdepartement

Permanente Verkehrsvor -
schriften, Kreis 9

Für nachstehende Verkehrswege ergehen 
im Zusammenhang mit dem Strassenbau-
projekt des Tiefbauamts der Stadt Zürich 
koordiniert gemäss § 16 des Strassen-
gesetzes (StrG, LS 722.1) folgende Ver-
kehrsvorschriften:

Zone mit Geschwindigkeitsbe -
schränkung (Tempo 30)

Die Höchstgeschwindigkeit in der Zone 
«Vulkan» wird auf 30 km/h beschränkt.

Zone innerhalb Bernerstrasse Süd / Aar-
gauerstrasse / Gleisfeld SBB / Stadtgrenze 
zu Schlieren,

umfassend die Strassenzüge:

 – Bändliweg
 – Herostrasse
 – Juchstrasse
 – Max-Högger-Strasse, von der Aar-

gauer- bis zur Vulkanstrasse
 – unbenannte Fahrbahn (Kat.-Nr. 

AL8729), nordwestlich der «Swiss Life 
Arena», zwischen der Bernerstrasse 
Süd und der Vulkanstrasse

 – Vulkanstrasse

Zone mit Parkierungsverbot

Das Parkieren (Aufstellen zu anderen Zwe-
cken als zum Güterumschlag oder Ein- 
und Aussteigenlassen) ist verboten, aus-
genommen auf Parkfeldern, gemäss ört-
licher Signalisation und Markierung. 
Zone innerhalb Bernerstrasse Süd / Aar-

gauerstrasse / Gleisfeld SBB / Stadtgrenze 
zu Schlieren,

umfassend die Strassenzüge:

 – Bändliweg
 – Herostrasse
 – Juchstrasse
 – Max-Högger-Strasse, von der Aar-

gauer- bis zur Vulkanstrasse
 – Vulkanstrasse

Vulkanstrasse  
Parkflächen

Das Stehenlassen von Fahrrädern ist 
gestattet:  
auf dem südwestlichen Fahrbahnrand 
gegenüber dem Haus Max-Högger-
Strasse Nr. 82,   
gemäss örtlicher Signalisation und Mar-
kierung.

Parkflächen

Das Stehenlassen von Personenwagen ist 
gestattet, Montag bis Samstag von 9.00 
bis 20.00 Uhr, aber nur bis 2 Stunden und 
auf Parkuhrfeldern gegen Gebühr:  
auf dem südwestlichen Fahrbahnrand zwi-
schen der Max-Högger-Strasse und dem 
Haus Herostrasse Nr. 16, gemäss örtlicher 
Signalisation und Markierung.

Die Verkehrsvorschriften werden mit dem 
Aufstellen der Signale, beziehungsweise 
mit dem Anbringen der Markierungen, 
rechtsverbindlich.

Es werden aufgehoben:

Bändliweg

In der Verfügung des Polizeivorstandes 
vom 28.5.1974: Parkierungsverbot. Das 
Parkieren (Aufstellen zu andern Zwecken 
als zum Güterumschlag oder Ein- und Aus-
steigenlassen) ist verboten: auf dem öst-
lichen Fahrbahnrand zwischen der Vulkan- 
und der Bändlistrasse; auf dem westlichen 
Fahrbahnrand zwischen der Bändli- und 
der Juchstrasse, zwischen der Juch- und 
der Vulkanstrasse.

Herostrasse

In der Verfügung des Polizeivorstandes 
vom 8.3.1994: Parkierungsverbot. Das 
Parkieren (Aufstellen zu andern Zwecken 
als zum Güterumschlag oder Ein- und Aus-
steigenlassen) ist verboten: auf dem öst-
lichen Fahrbahnrand zwischen der Zufahrt 
zum Grundstück Kat.-Nr. 8031 und der 
Bernerstrasse Süd.   
In der Verfügung der Vorsteherin des Poli-
zeidepartements vom 16.3.2005: Par-
kierungsverbot. Das Parkieren (Aufstellen 
zu andern Zwecken als zum Güterum-
schlag oder Ein- und Aussteigenlassen) ist 
verboten: auf dem westlichen Fahrbahn-
rand zwischen dem Haus Nr. 14 und der 
Bernerstrasse Süd.

Juchstrasse

In der Verfügung des Vorstehers des Poli-
zeidepartements vom 3.3.2014: Par-
kierungsverbot. Das Parkieren (Aufstellen 
zu andern Zwecken als zum Güterumschlag 
oder Ein- und Aussteigenlassen) ist verbo-
ten: auf dem nordöstlichen Fahrbahnrand 
zwischen dem Bändliweg und dem Juch-
weg, zwischen dem Juchweg und der Ber-
nerstrasse Süd; auf dem südwestlichen 
Fahrbahnrand zwischen der Bernerstrasse 
Süd und dem Juchweg, zwischen dem 
Juchweg und dem Bändliweg.

Max-Högger-Strasse

In der Verfügung des Polizeivorstandes 
vom 28.5.1974: Parkierungsverbot. Das 
Parkieren (Aufstellen zu andern Zwecken 

als zum Güterumschlag oder Ein- und Aus-
steigenlassen) ist verboten: auf dem süd-
östlichen Fahrbahnrand zwischen der Vul-
kan- und der Aargauerstrasse.

Vulkanstrasse

In der Verfügung des Polizeivorstandes vom 
28.5.1974: Parkierungsverbot. Das Parkie-
ren (Aufstellen zu anderen Zwecken als zum 
Güterumschlag oder Ein- und Aussteigen-
lassen) ist verboten: auf dem nördlichen 
Fahrbahnrand zwischen der Max-Högger- 
und der Herostrasse, zwischen der Hero-
strasse und dem Bändliweg; auf dem süd-
lichen Fahrbahnrand zwischen dem Hause 
Nr. 114 (inkl.) und rund 40 m vor der Ein-
mündung der Herostrasse.   
In der Verfügung des Polizeivorstandes vom 
7.11.1995: Kein Vortritt. Der Vortritt wird 
aufgehoben: auf der westlichen Seite der 
Verzweigung mit dem Bändliweg.   
In der Verfügung des Vorstehers des 
Sicherheitsdepartements vom 18.5.2018: 
Parkflächen. Das Stehenlassen von Perso-
nenwagen ist gestattet, Montag bis Sams-
tag von 9.00 bis 20.00 Uhr aber nur bis 15 
Stunden und auf Parkuhrfeldern gegen 
Gebühr: auf dem nordöstlichen Fahrbahn-
rand zwischen der Max-Högger- und der 
Herostrasse; auf dem südwestlichen Fahr-
bahnrand gegenüber der Einmündung 
Herostrasse, gemäss örtlicher Signalisation 
und Markierung. 

Gegen diese Verfügung kann innert 30 
Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, 
Postfach, 8022 Zürich, mit stadtinterner 
Einsprache schriftlich eine Neubeurteilung 
verlangt werden. Das Begehren muss 
einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten. Die Rechtsmittelfrist beginnt erst 
mit der Publikation des Strassenprojekts 
gemäss §16 StrG im Kantonalen Amtsblatt 
vom 12.06.2020. zu laufen.

Ein Übersichtsplan befindet sich im elek-
tronischen Amtsblatt. Massgebend ist 
allein der Verfügungstext.

Nummer: 2020/0289
Kontakt: Sicherheitsdepartement

Permanente Verkehrsvor -
schriften, Kreis 10

Für nachstehende Verkehrswege ergehen 
im Zusammenhang mit dem Strassenbau-
projekt des Tiefbauamts der Stadt Zürich 
koordiniert gemäss § 16 StrG folgende 
Verkehrsvorschriften:

Limmattalstrasse  
Standplatz für Taxi

Als Standplatz für Taxi wird folgende Flä-
che bezeichnet:  
auf dem nordöstlichen Fahrbahnrand ent-
lang dem Haus Nr. 160, gemäss örtlicher 
Signalisation und Markierung.

Die Verkehrsvorschriften werden mit dem 
Aufstellen der Signale, beziehungsweise 
mit dem Anbringen der Markierungen, 
rechtsverbindlich.

Es werden aufgehoben:

Bäulistrasse

In der Verfügung des Vorstehers des Poli-
zeidepartements vom 28.12.1983: Kein 
Vortritt. Der Rechtsvortritt wird aufgeho-
ben: bei der Einmündung in die Limmattal-
strasse.

Bläsistrasse

Die Verfügung des Polizeivorstandes vom 
7.2.1969: Bei der Einmündung der Bläsi- 

in die Limmattalstrasse wird der Rechts-
vortritt aufgehoben.

Limmattalstrasse

In der Verfügung des Vorstehers des Poli-
zeidepartements vom 16.9.1998: Stand-
platz für Taxi. Als Standplatz für Taxi wird 
folgende Fläche bezeichnet: auf dem nord-
östlichen Fahrbahnrand entlang dem 
Hause Bläsistrasse 5, gemäss örtlicher 
Signalisation und Markierung.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 
Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, 
Postfach, 8022 Zürich, mit stadtinterner 
Einsprache schriftlich eine Neubeurteilung 
verlangt werden. Das Begehren muss 
einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten. Die Rechtsmittelfrist beginnt erst 
mit der Publikation des Strassenprojekts 
gemäss § 16 StrG im Kantonalen Amts-
blatt vom 12.06.2020 zu laufen.

Ein Übersichtsplan befindet sich im elek-
tronischen Amtsblatt. Massgebend ist 
allein der Verfügungstext.

Nummer: 2020/0315
Kontakt: Sicherheitsdepartement

Aufhebung Temporäre 
Verkehrsvorschriften: Fuss-
gänger- und Fahrverbot zur 
Verhinderung von Menschen -
ansammlungen

1. Das temporäre Fussgänger- und Fahr-
verbot auf öffentlichem Grund wird per 
6. Juni 2020 in folgenden Bereichen 
aufgehoben:

–  Seeuferanlage Utoquai bis Hornbach  
 inklusive Blatterwiese und Teile Wiese  
 Zürichhorn  
–  Oberer Letten

2. Die Aufhebungen werden mit dem Ent-
fernen der Signale beziehungsweise 
der Zugangssperren rechtsverbindlich 
und sind wirksam.

3. Gegen diese Verfügung kann innert 30 
Tagen ab Publikation beim Stadtrat, 
Postfach, 8022 Zürich, mit stadtinter-
ner Einsprache schriftlich eine Neube-
urteilung verlangt werden. Das Begeh-
ren muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten. Da der öffent-
liche Grund wieder der Allgemeinheit 
zur Verfügung stehen muss, wird Ein-
sprachen die aufschiebende Wirkung 
entzogen.

4. Der Vollzug obliegt der Stadtpolizei und 
Grün Stadt Zürich.

Nummer: 2020/0341
Kontakt: Sicherheitsdepartement
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Die Welt mit anderen
Augen sehen

Spenden im Trauerfall
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Evang.-ref. Kirchen

Kirchgemeinde Zürich

Kichenkreis eins:
Freitag, 18.30–19.30: Predigerkirche: 
Haydn-Vesper III «Der Traum hat offene 
Augen»; Pfrn. Renate von Ballmoos; 
Jürg Brunner, Orgel. Sonntag, 10.00–
11.00: Fraumünster: Pfr. Niklaus Peter; 
Jörg Ulrich Busch, Orgel. Bitte anmel-
den unter: gottesdienst.fraumuenster@
reformiert-zuerich.ch oder 079 582 06 
14, 10.00–11.00: Grossmünster: 
«Berührungen», Apostelgeschichte 
3,1-8 und 4. Mose; Pfrn. Monika Frie-
den; Pfr. Christoph Sigrist; Andreas Jost, 
Orgel, 10.00–11.00: St. Peter: «Eine 
Bestsellerliste der Werte»; Pfr. Ueli Gre-
minger; Kantorei St. Peter; Margrit Fluor, 
Orgel; Kantor Sebastian Goll, Leitung, 
11.00–12.00: Predigerkirche: Ökum. 
Gottesdienst; Pfrn. Renate von Ball-
moos; Thomas Münch, kath. Theologe; 
Jürg Brunner, Orgel, 11.30–12.30: Frau-
münster: Pfr. Niklaus Peter; Jörg Ulrich 
Busch, Orgel. Bitte anmelden unter: 
gottesdienst.fraumuenster@refor-
miert-zuerich.ch oder 079 582 06 14.

Kirchenkreis zwei:
Mittwoch, 19.15: Ökumenisches Nacht-
gebet mit Christina Anderegg und Team 
Alte Kirche Wollishofen. Sonntag, 17.00: 
Gottesdienst Abschied von Pfrn. Cha-
trina Gaudenz und Pfrn. Eva Rüsch Zen-
trum Hauriweg, Wollishofen Anschlies-
send Apéro  Der Transfer zum Gottes-
dienst mittels Kirchenbus entfällt mangels 
notwendiger räumlicher Kapazitäten. 
Wenn Sie ein Taxi benötigen, stellen wir 
Ihnen auf Anmeldung gerne Taxigut-
scheine zur Verfügung. kk.zwei@refor-
miert-zuerich.ch; 044 485 40 30.

Kirchenkreis drei:
Sonntag, 9.30: Kirche Bühl, Pfrn. Sara 
Kocher, Gottesdienst.

Kirchenkreis sechs:
Sonntag, 10.00: Kirche Letten: Gottes-
dienst mit Pfr. Samuel Zahn, Matthäus-
kirche: Familiengottesdienst mit Pfrn. 
Katharina Autenrieth-Fischlewitz (Bitte 
nehmen Sie vorgängig Kontakt mit der 
Pfarrerin auf.), Kirche Oberstrass: Got-
tesdienst mit Pfr. Roland Wuillemin.

Kirchenkreis sieben acht:
Sonntag, 10.00: Gottesdienst mit Pfr. 
Daniel Ch. Frei in der Grossen Kirche 
Fluntern, 10.00: Gottesdienst mit Pfr. Leo 
Suter in der Kirche Neumünster.

Kirchenkreis neun:
Sonntag, 10.00: Grosse Kirche Altstet-
ten: Gottesdienst, Pfr. Felix Schmid, 
10.00: Neue Kirche Albisrieden: Gottes-
dienst, Pfr. Ruedi Wöhrle.

Kirchenkreis zehn:
Freitag, 11.00: Ökumenische Andacht 
Alterswohnheim Riedhof Pfr. M. Fässler. 
Samstag, 9.00: Gottesdienst im Alters-
zentrum Sydefädeli 10.15 Uhr im Alters-
zentrum Trotte Pfrn. N. Dürmüller. Sonn-
tag, 10.00: Gottesdienst Kirche Ober-
engstringen Pfr. J. Naske, 10.00: Got- 
tesdienst klassisch! Kirche Höngg Pfr. 
M. Reuter. Mittwoch, 10.00: Andacht 
Altersheim Hauserstiftung  Pfr. M. Reu-
ter.

Kirchenkreis elf:
Sonntag, 10.00: Kirche Glaubten, Pfr. F. 
Fankhauser, Orgel: E. Giovine, Gottes-

dienst, 10.00: Markuskirche Seebach, 
Pfr. M. Dietz, Musik: Quadrosax, Jazz- 
Gottesdienst.

Kirchenkreis zwölf:
Sonntag, 10.00: KIRCHE OERLIKON 
Gottesdienst mit Pfr. Ralph Müller. An 
der Orgel Christian Gautschi. Kollekte: 
Blaues Kreuz, 10.00: KIRCHE SAATLEN 
Gottesdienst mit Pfr. Jiri Dvoracek zum 
Thema: Ein neues Gleichnis. An der 
Orgel Sofija Grgur. Kollekte: CEVI 
Schwamendingen. Anschliessend Pre-
digtpalaver.

Eglise réformée française de 
Zurich
Sonntag, 10.00: Culte en commun avec 
Winterthour. Pasteur Christophe Kocher. 
Schanzengasse 25, 8001 Zurich. www.
erfz.ch.

St. Anna und Lukas
Sonntag, 10.00: Sonntags-Gottesdienst 
in der St. Anna-Kapelle, St. Annagasse 
11, Predigt Pfarrer Georg Habegger.

Katholisch Stadt Zürich

Allerheiligen
Mittwoch, 19.00: Taizé-Abendgebet in 
Allerheiligen. Donnerstag, 9.00: Eucha-
ristiefeier. Freitag, 9.00: Eucharistiefeier. 
Samstag, 18.00: Eucharistiefeier «GO- 
Special». Sonntag, 10.00: Eucharistie-
feier. Dienstag, 9.00: Eucharistiefeier.

Bruder Klaus
Donnerstag, 9.00: Eucharistiefeier. Frei-
tag, 8.30: Eucharistiefeier. Samstag, 
17.30: Eucharistiefeier. Anmeldung er- 
wünscht: 043 244 74 44, 19.30: Magyar 
Mise (ungarische Messe). Sonntag, 
10.00: Eucharistiefeier. Anmeldung er- 
wünscht: 043 244 74 44, 12.00: Magyar 
Mise (ungarische Messe). Dienstag, 9.00: 
Eucharistiefeier. Anmeldung erwünscht: 
043 244 74 44.

Dreikönigen
Samstag, 17.30: Eucharistiefeier. Sonn-
tag, 10.30: Eucharistiefeier, 14.30: Eu- 
charistiefeier in portugiesischer Sprache. 
Dienstag, 9.30: Eucharistiefeier.

Heilig Geist
Donnerstag, 9.00: Eucharistiefeier zu 
Fronleichnam. Samstag, 18.00: Eucha-
ristiefeier. Sonntag, 10.00: Eucharistie-
feier, 18.00: Eucharistiefeier. Dienstag, 
18.00: Eucharistiefeier.

Heilig Kreuz
Donnerstag, 8.30: Eucharistiefeier zu 
Fronleichnam, 8.30: Gottesdienst Kirche 
Am Suteracher - FÄLLT AUS. Samstag, 
17.00: Beichtgelegenheit: FÄLLT AUS! 
Zurzeit finden in unserer Pfarrei keine 
Beichtgelegenheiten statt, 17.30: Eucha-
ristiefeier. Sonntag, 10.00: Eucharistie-
feier. Dienstag, 8.00: Rosenkranzgebet, 
8.30: Eucharistiefeier.

Herz Jesu Oerlikon
Mittwoch, 9.00: Eucharistiefeier. Don-
nerstag, 9.00: Fronleichnam. Festgottes-
dienst mit Instrumentalmusik. Freitag, 
9.00: Eucharistiefeier. Samstag, 17.00–
17.30: Beichtgelegenheit, 18.00: Hl. 
Messe. Sonntag, 10.00: Hl. Messe, 
11.30: Hl. Messe, 19.00: Santa Messa 
in lingua italiana. Dienstag, 18.15: Eucha-
ristiefeier. Mittwoch, 9.00: Eucharistie-
feier.

Herz Jesu Wiedikon
Donnerstag, 9.00: Eucharistiefeier, Ober-
kirche. Freitag, 9.00: Eucharistiefeier, 
Oberkirche. Samstag, 8.00: Eucharistie-
feier, Oberkirche, 17.00: Eucharistiefeier, 
Oberkirche. Sonntag, 9.00: Eucharistie-
feier zu Fronleichnam, Oberkirche, 10.30: 
Pace e Bene Familienwortgottesfeier, 
Oberkirche. Dienstag, 19.00: Eucharis-
tiefeier, Oberkirche. Donnerstag, 9.00: 
Eucharistiefeier, Oberkirche.

Maria Krönung
Mittwoch, 9.15: Eucharistiefeier. Don-
nerstag, 8.45: Rosenkranz (Unterkir-
che), 9.15: Eucharistiefeier (Unterkir-
che). Freitag, 18.15: Stille Anbetung, 
19.30: Eucharistiefeier. Samstag, 18.00: 
Eucharistiefeier. Sonntag, 11.00: 
Eucharistiefeier. Dienstag, 9.15: Eucha-
ristiefeier.

Maria Lourdes
Donnerstag, 7.00: Frühmesse, 16.00: 
Pilgermesse und Anbetungszeit, 18.30: 
Messfeier mit eucharistischem Segen. 
Freitag, 7.00: Frühmesse, 18.30: Abend-
messe. Samstag, 8.00: Messfeier, 18.00: 
Vorabendmesse. Sonntag, 8.30: Mess-
feier, 11.30: Messfeier, 16.00: Pilger-
messe, 18.30: Englische Pilgermesse. 
Montag, 9.30: Messfeier. Dienstag, 7.00: 
Frühmesse, 9.30: Messfeier.

Maria-Hilf
Freitag, 9.00: Eucharistiefeier. Samstag, 
17.15–17.45: Beichtgelegenheit, 18.00: 
Eucharistiefeier mit Predigt. Sonntag, 
10.00: Eucharistiefeier mit Predigt. 
Dienstag, 16.30: Eucharistiefeier im 
Alterszentrum «Mittelleimbach».

St. Anton
Mittwoch, 8.30–9.00: Eucharistiefeier 
(Krypta). Donnerstag, 8.30–9.00: Eucha-
ristiefeier (Krypta). Freitag, 8.30–9.00: 
Eucharistiefeier (Krypta). Samstag, 
16.30–17.30: Festgottesdienst zum Pat-
rozinium. Sonntag, 9.30–10.30: Eucha-
ristiefeier. Montag, 8.30–9.00: Eucharis-
tiefeier (Krypta). Dienstag, 8.30–9.00: 
Eucharistiefeier (Krypta).

St. Felix und Regula
Sonntag, 9.30: Eucharistiefeier.

St. Franziskus
Samstag, 17.00: Beichtgelegenheit, 
17.30: Eucharistiefeier. Sonntag, 9.30: 
Eucharistiefeier, 11.15: Eucharistiefeier.

St. Gallus
Mittwoch, 8.25: Rosenkranzgebet, 9.00: 
Eucharistiefeier, Mittwochkaffee. Donners-
tag, 19.00: Eucharistiefeier, Fronleichnam. 
Musik: St. Gallus-Chor und Orgel. Sams-
tag, 18.00: Eucharistiefeier. Sonntag, 
9.00: Eucharistiefeier, 9.30: Misa en espa-
ñol, 10.30: Eucharistiefeier. Musik: Eritrei-
scher Chor. Dienstag, 9.00: Eucharistie-
feier. Mittwoch, 8.25: Rosenkranzgebet, 
9.00: Eucharistiefeier, Mittwochkaffee.

St. Josef
Mittwoch, 10.15: Eucharistiefeier für die 
Bewohner des Alterszentrum Limmat. 
Donnerstag, 13.50: Rosenkranz (Kirche), 
14.30: Eucharistiefeier (Kirche). Freitag, 
9.00: Eucharistiefeier in der Kirche. 
Samstag, 18.00: Eucharistiefeier in der 
Kirche. Sonntag, 8.00: Gottesdienst in 
kroatischer Sprache, 10.00: Eucharistie-
feier in der Kirche, 12.15: Gottesdienst 
in kroatischer Sprache. Dienstag, 19.30: 
Wortgottesdienst mit Kommunionfeier in 
der Kirche.

St. Katharina
Donnerstag, 19.00: Familiengottesdienst 
zu Fronleichnam. Freitag, 7.55: Rosen-
kranz, 8.30: Heilige Messe. Samstag, 
17.30: Heilige Messe. Sonntag, 10.00: 
Heilige Messe, 19.00: Heilige Messe. 
Dienstag, 7.55: Rosenkranz, 8.30: Heilige 
Messe.

St. Konrad
Donnerstag, 8.20: Rosenkranz in der 
Kirche, 9.00: Wortgottesdienst in der Kir-
che. Samstag, 17.30: Wortgottesdienst 
in der Kirche. Sonntag, 10.00: Wortgot-
tesdienst in der Kirche, 19.30: Wortgot-
tesdienst in der Kirche. Dienstag, 9.30: 
Wortgottesdienst in der Kirche.

St. Martin
Mittwoch, 8.30–9.15: Eucharistiefeier. 
Donnerstag, 18.30–19.30: Gottesdienst 
zu Fronleichnam. Freitag, 8.30–9.15: 
Eucharistiefeier. Samstag, 18.00–19.00: 
Vorabendmesse mit Predigt. Sonntag, 
10.30–11.30: Eucharistiefeier mit Pre-
digt. Montag, 8.30–9.15: Eucharistie-
feier. Mittwoch, 8.30–9.15: Eucharistie-
feier.

St. Peter und Paul
Mittwoch, 6.45: Eucharistiefeier, 9.15: 
Messe Regulaverein anschliessend Kaf-
feehalt im Pfarrsaal, 18.00: MittWochGe-
bet. Donnerstag, 6.45: Fronleichnam 
Eucharistiefeier, 9.15: Fronleichnam 
Eucharistiefeier. Freitag, 6.45: Eucharis-
tiefeier, 9.15: Eucharistiefeier. Samstag, 
9.15: Eucharistiefeier, 16.30: Eucharistie-
feier. Sonntag, 9.30: Gottesdienst zu 
Fronleichnam, 11.00: Eucharistiefeier, 
17.30: Eucharistiefeier. Montag, 6.45: 
Eucharistiefeier, 9.15: Eucharistiefeier. 
Dienstag, 6.45: Eucharistiefeier, 9.15: 
Eucharistiefeier, 12.00: Mittagsgebet.

St. Theresia
Donnerstag, 8.30: Rosenkranz, 9.00: 
Eucharistiefeier in der Werktagskapelle. 
Samstag, 17.30: Eucharistiefeier. Sonn-
tag, 10.00: Eucharistiefeier. Dienstag, 
8.30: Rosenkranz, 9.00: Eucharistiefeier 
in der Werktagskapelle.

Andere Glaubensgemeinschaf-
ten Stadt Zürich

Evangelisch-Methodistische Kirche
Sonntag, 10.00: Kreis 1, Promenaden-
gasse 4, Sonntag, Gottesdienst, Pfr. S. 
Johanus, 10.00: Kreis 7, Restelbergstr. 
7, Sonntag, Gottesdienst, S.A. Charles.

Christkatholische Kirchen

Augustinerkirche
Sonntag, 10.00: Eucharistiefeier mit Pfr. 
Simpson & M. Eichhorn, Orgel.

 
Christuskirche
Mittwoch, 18.30: Abendmesse mit Pfr. 
Bangerter. Samstag, 12.00–14.00: 
Offene Christuskirche. Sonntag, 10.00: 
Eucharistiefeier mit Pfr. Bangerter. Wei-
tere Informationen finden Sie unter www.
christkath-zuerich.ch.

Spitäler

Waid
Sonntag, 10.00: Diesen Sonntag findet 
kein Gottesdienst statt.

Gottesdienste  10. bis 16. Juni 2020
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Evang.-ref. Kirchen

Kirchgemeinde Zürich

Kichenkreis eins:

Freitag, 10.00: St. Peter, Lavatersaal: 
Wiedersehen - Austausch; Eine Gelegen-
heit, zu erzählen, wie man die vergange-
nen Wochen erlebt hat. Anmeldung 044 
221 06 74 oder ariane.ackermann@refor-
miert-zuerich.ch.

www.reformiert-zuerich.ch

Kirchenkreis zwei:

Freitag, 9.30–17.00: Zytlos | Kaffee & 
Mehr Kirchgemeindehaus Bederstrasse, 
Zytlosraum (UZO), 19.45: Klangreise mit 
Christoph Dachauer Kirchgemeindehaus 
Kilchbergstrasse Anmeldung erforder-
lich: 079 663 64 68. Dienstag, 9.30–
17.00: Zytlos | Kaffee & Mehr Kirchge-
meindehaus Bederstrasse, Zytlosraum 
(UZO).

www.reformiert-zuerich.ch

Kirchenkreis drei:

Mittwoch, 14.00: Literaturkreis, Informa-
tionen: Christina Falke, 044 465 45 14. 
Donnerstag, 17.00–18.30: Schach für 
Kids und Jugendliche, Anmeldung und 
Informationen: Peter Frey, 077 445 56 
58.

www.reformiert-zuerich.ch

Kirchenkreis vier fünf:
Mittwoch, 12.15: Offener St. Jakob. 
Schweigemeditation, 19.00: KGH Bul-
linger. Yoga Nidra am Abend. Freitag, 
10.00: KGH Offener St. Jakob. Mittags-
tisch mit Deutschkursen für Geflüchtete, 
17.00: Offener St. Jakob. Schweige-
meditation. Samstag, 10.00: Offener St. 
Jakob. Hände-Auflegen. Sonntag, 
17.00: Johanneskirche. Orgelkonzert 
mit Tobias Willi. Montag, 6.30: Offener 
St. Jakob. Schweigemeditation, 7.30: 
Bullingerkirche. Raja Yoga. Dienstag, 
7.00: Bullingerkirche. Schweigemedita-
tion, 12.15: Offener St. Jakob. 
Schweigemeditation, 18.30: Johannes-
kirche. Orgel-Vesper mit Musik zu Psalm 
34 von Scheidemann und Howells; 
Tobias Willi, Orgel; Pfrn. Ulrike Müller, 
Liturgie, 19.30: Bullingerkirche. Medita-
tion und kontemplation in der Medita-
tionsecke.

www.reformiert-zuerich.ch

Kirchenkreis sechs:
Mittwoch, 14.30: Pavillon Matthäus: 
Filmnachmittag. Donnerstag, 18.15: Kir-
che Unterstrass: Stille - Meditation, 
19.00: Pfarrstübli Matthäus: Abendbe-
SINNung mit Pfrn. Katharina Auten-
rieth-Fischlewitz. Freitag, 9.30: Pavillon 
Matthäus: Familienmorgen, bitte bei 
Franziska Erni anmelden: 044 272 95 63, 
14.00: KGH Oberstrass: Baby-Café, bitte 
bei Franziska Erni anmelden: 044 272 5 
63, Matthäuskirche: Fritig in der Quartier-
kirche Matthäus, 18.00: Matthäuskirche: 
Cross Border Treff. Samstag, 11.00: Kir-

che Letten: Familienmorgen «Nahrung 
fürs Leben», bitte bei Franziska Erni 
anmelden: 044 272 95 63. Montag, 
18.00: Pavillon Matthäus: Sprechstunde 
mit der Kirchenkreiskommission. Diens-
tag, 14.00: KGH Oberstrass: Compitreff, 
unbedingt vorher anmelden: compi.treff.
kk.sechs@reformiert-zuerich.ch.

www.reformiert-zuerich.ch

Kirchenkreis sieben acht:
Freitag, 12.00: Meditation in der Kreuz-
kirche mit Pfrn. Heidrun Suter-Richter. 
Anmeldung: 044 383 40 27, 20.00: Kino 
am Freitag («Wolkenbruchs wunderliche 
Reise»; CH 2018); KGH Balgrist. Montag, 
18.00: Kontemplatives Gebet, Kirche Neu-
münster Hintereingang. Dienstag, 11.05: 
Uetli-Club, HB Zürich Uetlibergbahn; 
12:30 Restaurant Uto Staffel, 14.00: Will-
kommen im Bistro! KGH Balgrist. Mitt-
woch, 9.00: Treffpunkt Zmorge, KGH Neu-
münster, Daniel Rey (Zürcher Sehhilfe).

www.reformiert-zuerich.ch

Kirchenkreis neun:
Mittwoch, 9.00–11.00: Neue Kirche 
Albisrieden, UG: ElKi-Kinderkleiderbörse. 
Dienstag, 14.00–16.00: Neue Kirche 
Albisrieden, UG: ElKi-Kinderkleiderbörse.

www.reformiert-zuerich.ch

Kirchenkreis zwölf:
Dienstag, Besuchen Sie unsere Webseite, 
dort finden Sie alle aktuellen Informationen 

zu den Veranstaltungen oder schreiben Sie 
an: sekretariat.kk.zwoelf@reformiert-zuer-
ich.ch oder rufen an: 044 321 60 70.

www.reformiert-zuerich.ch

St. Anna und Lukas
Mittwoch, 15.00: Bibelstunde mit Elsbeth 
Kaiser in der St. Anna-Kapelle, St. Anna-
gasse 11.

Katholisch Stadt Zürich

Dreikönigen
Montag, 14.00: Jassnachmittag (Pfarrei-
saal).

www.dreikoenigen.ch

Heilig Kreuz
Montag, 19.00: Anbetungs- und Fürbitte-
stunde für unsere Pfarrei.

www.heiligkreuz-zuerich.ch

St. Josef
Sonntag, 11.00: Impuls - Fronleichnam 
im Pfarreisaal.

www.stjosef-zuerich.ch

St. Peter und Paul
Mittwoch, 9.30: Eltern-Kind-Znüni im 
Pfarrsaal.          

www.mutterkirche.ch

Wochenveranstaltungen  10. bis 16. Juni 2020
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Sorgt für Verwunderung: ein etwa ein Meter hoher Betonquader mit Lüf-
tungsschlitzen an der Tödistrasse.� Bild: Martin Stüber 

Warum steht an der Tödistrasse ein Betonquader mit Lüftungsschlitzen?

Warum? – Leser fragen – Fachleute antworten

Diese Frage stellt «Tagblatt»-Le -
ser Martin Stüber. Die Antwort 
gibt Esther Hüsler vom Swiss -
com-Mediendienst:
«Der Betonquader ist Teil eines 
Lüftungsschachts für einen unserer 
unterirdischen Einstiegschächte 
(in der Fachsprache Manholes ge -
nannt) für Arbeiten am Festnetz. 
In deren unmittelbarer Nähe be -
findet sich in der Fahrbahn oder 
im Gehsteig immer auch ein runder 
Schachtdeckel mit einem Durch -
messer von 600 mm als Zugang 
zum Manhole. Die Quader gelten 
heute infolge neuer Montagetech -
niken als Auslaufmodell. Früher 
waren sie jedoch sehr wichtig, da 
sie durch ihre Konstruktion die 
Luftzirkulation verstärkten, wo -
durch das Beschlagen der Wände 
reduziert und das Klima für das 
Montagepersonal im Schacht klar 
verbessert wurde.» SB

Haben Sie eine «Warum?»-Frage?
redaktion@tagblattzuerich.ch

6. Juni: Organisatorin von illegaler Kundgebung festgenommen
Nach der Demo an Pfingstmontag (siehe Seite 5) versammelten sich am 
Samstag erneut über 1000 Personen zu einer unbewilligten Kundgebung 
gegen Rassismus. Dialogteams suchten das Gespräch mit den Demonst-
ranten, die Polizei lenkte die Menschenmasse von der Innenstadt weg in 
Richtung Kasernenareal. Es gab laut Medienmitteilung keine Sachbeschä -
digungen. Eine Frau, die als Organisatorin der illegalen Demo gilt, wurde 
festgenommen. Gegen eine zweite Person wurde wegen Gewalt und Dro -
hung gegen Behörden und Beamte an die Staatsanwaltschaft rapportiert.
6. Juni: Flashmob auf dem Sechseläutenplatz
Rund 100 Personen versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem 
Sechseläutenplatz. Ein Teil davon protestierte mit einem Flashmob 
gegen die Covid-Verordnungen. Danach löste sich die illegale Demo auf.
4. Juni: Illegale Pokerrunde aufgelöst
Weil man sich in einer Bar im Kreis 4 gemäss Hinweisen nicht an die 
Covid-Verordnungen hielt, führte die Stadtpolizei eine Kontrolle durch. 
Dort fanden sie zehn Personen vor, die an einem Tisch verbotenerweise 
Poker spielten. Die Polizisten stellten 3440 Franken sowie Pokerutensilien 
sicher. Der Betreiber des Lokals und der Organisator der Pokerrunde 
werden wegen Widerhandlung gegen das Spielbankengesetz, Lotte -
riegesetz sowie das Gastgewerbegesetz und der Covid-Verordnungen 
angezeigt. SAG

Illegale Kundgebungen, verbotene PokerrundeBlaulicht

�Symbolbild: Stapo Zürich

Die Reisebranche – und dabei 
insbesondere die Fluggesellschaften 
– zählen zweifellos zu den Ge-
schäftszweigen, die von der 
Coronakrise am stärksten betroffen 
sind. So war und ist im Allgemeinen 
das Verständnis für staatliche 
Finanzhilfe für Lufthansa, Swiss und 
Co. auch gross. Darunter fällt auch 
die Fristerstreckung für Rückerstat-
tungen bis zum 30. September. Völlig 
unverständlich ist hingegen, was für 
ein Gehabe die Airlines dabei an den 
Tag legen und mit welchem Selbst- 
verständnis sie die Rückerstattung 
von Flugtickets hinauszögern. Zwar 
können sie nichts dafür, dass der 
Kunde nicht gefragt wird beziehungs-
weise wurde, ob er einer Fristerstre-
ckung zustimme. Wohl aber dafür, 
dass er oftmals nicht einmal gezielt 
darüber informiert wurde, dass er 
den einbezahlten Betrag zugute hat. 
Stattdessen musste er sich bei den 
sogenannten Servicecentern der 
Airlines zum Stand der Dinge 
erkundigen – wobei wegen Über- 
lastung telefonisch meist kein 
Durchkommen war und noch immer 
ist. Derweil nutzen die Airlines die 
Fristerstreckung – und damit die 
Kunden, von denen manche den 
geschuldeten Betrag ebenfalls gut 
gebrauchen könnten – zwecks Liqui- 
ditätssteigerung aus. Bei diesen 
Vorzeichen darf man es wohl keinem 
verübeln, der Zweifel daran hat, dass 
bis Ende September auch jeder 
Betroffene sein Geld zurückerhalten 
wird.� Sacha Beuth, Redaktor

Klartext

Airlines 
nutzen 
Kunden 
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Individuell TCM (Puls- und Zungen-) Diagnose
Gültig bis 30. Juni 2020. Bitte tel. Voranmeldung.

Zürcherstrasse 4 A, 8142 Uitikon (Zentrum Uitikon), Tel. 043 558 61 68

www .teko. ch

Luzern- Basel- Bern- Olten- Glattbrugg

www .teko.ch
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